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ten gegründet wurde. Weltweit werden Christen, die in
Bedrängnis sind, mit pastoraler und materieller Hilfe un-
terstützt. Dank großzügiger Spenden helfen wir mit un-
seren Projekten seit mehr als 75 Jahren dort, wo
katholische Gläubige diskriminiert, unterdrückt und
verfolgt werden, den Glauben lebendig zu halten. Jedes
Jahr finanziert KIRCHE IN NOT mehr als 5000 Projekte
in rund 140 Ländern. Dabei geht es darum, zerstörte Kir-
chen wieder aufzubauen, Seminaristen und Katechisten
auszubilden, die Mobilität von Seelsorgern zu gewähr-
leisten, vertriebenen Familien Nothilfe zu leisten und die
Präsenz der Kirche unter besonders schwierigen Rah-
menbedingungen aufrechtzuerhalten. Unser Auftrag
stützt sich auf drei Säulen: materielle Hilfe, Gebet und
Information. Letzteres bedeutet, dass wir zuverlässige
Informationen über die Lage der Christen in aller Welt
sammeln und verbreiten – ein Bemühen, aus dem letzt-
lich dieser Bericht entstanden ist.

Die Offenlegung von Missständen ist der erste Schritt zur
Veränderung. Es reicht nicht aus, sich über begangenes
Unrecht zu beklagen. Wir müssen es ans Tageslicht brin-
gen. Der vorliegende Bericht ist daher ein Zeugnis und
zugleich ein Aufruf zum Handeln. Er erinnert uns daran,
dass der Kampf für Religionsfreiheit kein abstraktes
Prinzip, sondern für Millionen von Menschen gelebte
Realität ist. Jenseits von Seelsorge und Nothilfe enthält
die diesjährige Ausgabe des Berichts konkrete Vor-
schläge dazu, wie Leserinnen und Leser diejenigen un-
terstützen können, deren Religionsfreiheit bedroht ist.
Denn Solidarität muss in Taten zum Ausdruck kommen.

Mit dieser neuen Ausgabe kommen wir unserer Ver-
pflichtung nach, das Recht eines jeden Menschen auf
Religionsfreiheit zu verteidigen. Eine Aufgabe, für die wir
alle eine gemeinsame Verantwortung tragen. Aus die-
sem Grund fordern wir alle Leserinnen und Leser auf,
selbst aktiv zu werden, Verstöße gegen die Religionsfrei-
heit anzuprangern, Aufmerksamkeit zu schaffen und in-
formiert zu bleiben, damit diejenigen, die
für ihren Glauben leiden, nicht in
Schweigen und Isolation verharren
müssen. Jeder von uns muss sei-
nen Teil dazu beitragen, denn wo
die Religionsfreiheit geachtet
wird, ist der Weg für Frieden, Ge-
rechtigkeit und Menschenwürde
bereitet. Religionsfreiheit ist
kein Privileg – sie ist ein grund-
legendes Menschenrecht.
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Regina Lynch, 
Geschäftsführende Präsidentin 
von KIRCHE IN NOT (ACN) International

Jeder hat das Recht, nach seinem Gewissen und Glau-
ben zu leben. So ist es in Artikel 18 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte festgeschrieben. Dieses
Recht ist mehr als eine formelle Garantie. Es ist der in-
nere Kern der Menschenwürde und erinnert uns daran,
dass jeder Mensch dazu berufen ist, nach der Wahr-
heit zu streben, sie anzunehmen und sein Leben an
ihr auszurichten. Wo dieses Recht geachtet wird, kön-
nen Frieden und Gerechtigkeit gedeihen; wo es den
Menschen verwehrt wird, macht sich Mutlosigkeit breit
und gerät das Fundament der Gesellschaft ins Wanken.

Seit 25 Jahren geht der Bericht „Religionsfreiheit
weltweit“ der Frage nach, wie es in 196 Ländern um
dieses Grundrecht steht. Dabei handelt es sich um die
weltweit einzige Studie dieser Art, die nicht von einer
staatlichen Stelle erstellt wird. Seit der ersten Ausgabe,
die 1999 erschien, sind die Autorinnen und Autoren be-
strebt, eine universelle Perspektive einzunehmen. Der
Bericht wird zwar von einer katholischen Organisation
veröffentlicht, aber er bezieht Menschen aller Glaubens-
richtungen ein, deren Recht auf Religionsfreiheit miss-
braucht, verletzt oder eingeschränkt wird. Denn wenn
einer Glaubensrichtung das Recht auf Religionsfreiheit
verwehrt wird, betrifft das auch alle anderen. 

Im vorliegenden Bericht ist ein breites Spektrum von Ver-
stößen gegen die Religionsfreiheit dokumentiert. Er spie-
gelt die Vielfalt und Komplexität des globalen Kontextes
wider. In zahlreichen Ländern kommt es zu offener Ge-
walt. Gläubige werden ermordet, andere kommen ins Ge-
fängnis. Kultstätten werden zerstört oder beschlagnahmt.
In anderen Ländern wird die Religionsfreiheit zwar ge-
waltlos, aber ebenso wirksam eingeschränkt, zum Bei-
spiel durch bürokratische Hürden, Zensur, Verbot des
Religionsunterrichts und verschiedene Formen von sozia-
ler Diskriminierung. Die Ursachen sind vielfältig. Religiö-
ser Extremismus ist nach wie vor ein Motor für Gewalt und
Nötigung, insbesondere in Afrika. Bedrohungen durch Ex-
tremisten, häufig in Verbindung mit der Verfolgung durch
autoritäre Regime, gibt es in Teilen des Nahen Ostens und
Asiens. In Nordkorea wird jegliche Form der Glaubensaus-
übung massiv eingeschränkt. Auch der ethnisch-religiöse
Nationalismus ist auf dem Vormarsch, vor allem in Indien,
wo religiöse Minderheiten zunehmend unter Druck gera-
ten und angefeindet werden.

In Lateinamerika hat sich die Lage deutlich verschlech-
tert, wobei die Entwicklungen in Nicaragua besonders
besorgniserregend sind. Dort werden Geistliche und re-
ligiöse Institutionen systematisch verfolgt, Bischöfe,
Priester und Missionare des Landes verwiesen.

KIRCHE IN NOT ist eine Stiftung päpstlichen Rechts, die
1947 als Hilfswerk für notleidende und verfolgte Chris-
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Das Recht auf Religionsfreiheit ist in der Verfassung un-
seres Landes festgeschrieben. Doch im wirklichen
Leben wird den religiösen Minderheiten dieses Recht
vorenthalten. Wir erleben Diskriminierung, Intoleranz
und Gewalt. Wir Christen in Pakistan respektieren an-
dere Glaubensrichtungen. Doch uns wird dieser Respekt
oftmals nicht entgegengebracht. 

Deshalb sind meine Familie und ich sehr dankbar, dass
KIRCHE IN NOT den Bericht „Religionsfreiheit weltweit“
herausgibt. Er beleuchtet nicht nur die Lage der Religi-
onsfreiheit in der ganzen Welt, sondern zeigt auch, wie
Regierungen oder gesellschaftliche Gruppen diese Frei-
heit einschränken. Religionsfreiheit ist ein vergessenes
Menschenrecht. Wer Frieden und Gerechtigkeit will,
muss auch die Religionsfreiheit achten. Schuldige müs-
sen sich vor Gericht verantworten. Gesetze müssen ein-
gehalten werden. Jeder Mensch muss das Recht haben,
seinen Glauben öffentlich oder privat zu bekennen. 

Der Tag, an dem mein Großvater starb, hat sich in mein
Herz eingebrannt. Unser Hab und Gut können wir wie-
derbeschaffen. Unser Haus können wir wieder auf-
bauen. Aber meinen Großvater und meine Großmutter
bekommen wir nicht zurück. Wir ehren ihr Andenken im
Gebet und fordern für sie Gerechtigkeit. Möge dieser Be-
richt den Lesern vor Augen führen, dass viele Menschen
einen schrecklichen Preis zahlen, wenn ihre Religions-
freiheit nicht respektiert wird, eine Freiheit, die, wie wir
es selbst erlebt haben, den Unterschied zwischen Leben
und Tod ausmacht. 

‚Miriam‘*, 
eine verfolgte Christin in Pakistan 

Es war 6 Uhr in der Frühe, als alles begann. Unsere Fa-
milie war zu Hause, als wir plötzlich von einem Mob vor
unserem Haus geweckt wurden. Sie riefen: „Wir zünden
das Haus an, kommt raus.“ Wir hatten schreckliche
Angst. Die Menschen draußen wurden immer lauter. Sie
warfen meinem Großvater Blasphemie vor. Wir sagten,
wir wüssten nicht, wovon sie redeten. Sie hörten uns
nicht zu und fingen an, die Türen, Fenster und Wände
einzuschlagen. Nebenan brannte die Schuhfabrik, die
meinem Großvater gehörte. Sie stürmten in mein Zim-
mer. Ich war zu der Zeit verlobt und wollte bald heiraten.
Meine Eltern lagerten Möbel, Kleidung und andere Ge-
genstände in meinem Zimmer, die als Mitgift für die
Hochzeit gedacht waren. Die meisten Sachen haben sie
gestohlen, der Rest wurde zerstört. 

Wir liefen um unser Leben. Wir versteckten uns sechs
oder sieben Stunden im Waschraum, bis die Polizei uns
aufforderte, herauszukommen. Das ganze Haus war zer-
stört. Alles war kaputt, kein fließendes Wasser, kein
Strom. Verzweifelt haben wir nach meinem Großvater
gesucht. Wir fanden einen Mann auf dem Boden lie-
gend. Der Körper war blutüberströmt. Die Zähne waren
zertrümmert, und seine Nase auch. Jeder einzelne Kno-
chen in seinem Körper schien gebrochen zu sein. Man
hat uns gesagt, dass der Mann, der dort lag, mein Groß-
vater war, aber ich konnte das einfach nicht glauben. Er
war so schwer verletzt, dass er nicht reagierte, als wir
seinen Namen riefen. Kurz darauf starb mein Großvater
im Krankenhaus an seinen Verletzungen, und wenige
Tage später starb auch meine Großmutter, so groß war
ihre Trauer. 

Unsere Familie wurde wegen ihres Glaubens verfolgt.
Wir gehören einer religiösen Minderheit an, die nieman-
dem etwas zuleide tut. Trotzdem werden wir angefein-
det. Christen sind in Pakistan nicht mehr sicher. 

Die mangelnde religiöse Toleranz ist ein großes Pro-
blem mit schwerwiegenden Folgen für
viele Familien und gesellschaftli-
che Gruppen. Der Glaube ist für
die Identität eines Menschen,
einer Familie oder einer Gemeinde
von wesentlicher Bedeutung. Wenn
die Religionsfreiheit eines anderen
mit Füßen getreten wird, verwehrt man
ihm ein grundlegendes Menschenrecht.
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 * Name wurden aus Sicherheitsgründen geändert.

Miriam (Name aus
Sicherheitsgründen
geändert), mit
einem Foto ihrer
Großeltern.
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In einer Welt, die von zunehmender Instabilität geprägt ist,

sei es durch den Krieg in der Ukraine, den Konflikt im Hei-

ligen Land oder die sich weltweit durchsetzenden autoritä-

ren Regime, gerät die Religionsfreiheit immer stärker

Bedrängnis.

Der Bericht Religionsfreiheit weltweit 2025 von KIRCHE IN NOT
(ACN) kommt zu dem Schluss, dass es im Berichtszeitraum in
62 Ländern zu schwerwiegenden Verletzungen der Religions-
freiheit kam: 24 Länder wurden in die schlechteste Kategorie
„Verfolgung“ und 38 in die zweitschlechteste Kategorie „Dis-
kriminierung“ eingestuft. Davon sind insgesamt mehr als 5,4

Milliarden Menschen betroffen. Die Zahlen lassen auf eine
noch umfassendere Verletzung des in Artikel 18 der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte verbrieften Rechts auf Ge-
danken-, Gewissens- und Religionsfreiheit schließen. Heute
ist dieses grundlegende Menschenrecht nicht mehr nur ge-
fährdet. Es wird inzwischen großen Teilen der Menschheit vor-
enthalten.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Berichtszeitraum vom 
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024 werden im Folgen-
den zusammengefasst. Daraus wurden drei Themenschwer-
punkte abgeleitet, die anschließend in drei Beiträgen näher
beleuchtet werden: Wie sich der Dschihadismus weiterent-
wickelt,  Auf der Flucht vor religiös motivierter Verfolgung und
Diskriminierung und Das kubanische Modell und seine Varian-
ten in Venezuela und Nicaragua.

1. Annähernd zwei Drittel der Weltbevölkerung – mehr

als 5,4 Milliarden Menschen – leben in Ländern, in

denen schwerwiegende Verletzungen der Religions-

freiheit stattfinden. In den 62 Ländern, die in die Kate-
gorien „Verfolgung“ und „Diskriminierung“ eingestuft
werden, leben etwa 64,7 % der Weltbevölkerung. Nur in
zwei dieser Länder – in Kasachstan und in Sri Lanka – ver-
besserte sich die Lage im Berichtszeitraum.

2. 24 Länder wurden in die schlechteste Kategorie „Ver-

folgung“ eingestuft. Insgesamt mehr als 4,1 Milliarden
Menschen sind in Ländern wie China, Indien, Nigeria und
Nordkorea von schwerwiegenden und systematischen
Verstößen gegen die Religionsfreiheit, Festnahmen und
Unterdrückung betroffen. In 75 % dieser Länder (18 von
24) hat sich die Situation verschlechtert.

3. In 38 Ländern erleben Gläubige religiöse Diskriminie-

rung. Davon sind potenziell mehr als 1,3 Milliarden

Menschen betroffen – 17,3 % der Weltbevölkerung. In
diese Kategorie fallen zum Beispiel Ägypten, Äthiopien,
Mexiko, Türkei und Vietnam, wo Glaubensgemeinschaf-
ten systematisch an der freien Glaubensausübung gehin-
dert werden. Mit der Diskriminierung gehen oftmals
gesellschaftliche Ausgrenzung und rechtliche Ungleich-
behandlung einher.

4. 24 Länder wurden in die Kategorie „unter Beobach-

tung“ eingestuft, weil Anzeichen für eine Gefährdung

der Religionsfreiheit festgestellt wurden. Hinweise
sind unter anderem zunehmende Intoleranz, eine Auf-

weichung der rechtlichen Schutzmechanismen, religiö-
ser Extremismus und eine zunehmende staatliche Ein-
mischung in das religiöse Leben. Das bedeutet, dass
weitere 750 Millionen Menschen von religiöser Diskrimi-
nierung bedroht sein könnten. In den Karten der regio-
nalen Analyse sind diese Länder mit dem Symbol „Lupe“
gekennzeichnet.

5. Autoritarismus stellt für die Religionsfreiheit die

größte Bedrohung dar. Autoritäre Regime haben das
religiöse Leben im Berichtszeitraum systematisch mit
Rechtsvorschriften und bürokratischen Maßnahmen
 unterdrückt. In Ländern wie China, Eritrea, Iran und Ni-
caragua sind Gläubige weitreichenden Überwachungs-
maßnahmen und restriktiven Gesetzen ausgesetzt.
Abweichende Überzeugungen werden unterdrückt. Au-
toritäre Machtstrukturen sind in 19 Ländern eine der
Hauptursachen für Verfolgung und in 33 weiteren Län-
dern die Grundlage für Diskriminierungsmuster.

6. Die eskalierende dschihadistische Ge-

walt destabilisiert zahlreiche Gesell-

schaften. In 15 Ländern ist religiöser
Extremismus eine der Hauptursa-
chen für Verfolgung. In 10 weite-
ren Ländern trägt er zur
Diskriminierung bei. Vom
Sahel bis nach Pakistan brei-
ten sich dschihadistische
Gruppen in Form von dezen-
tralen Netzwerken aus. Sie
nehmen Christen und Mus-
lime ins Visier, die die extre-
mistische Ideologie ablehnen.
Im Sahel  nutzen Terrorgruppen
wie JNIM (Jama’at Nusrat ul-
Islam wa al-Muslimin) und ISSP (Is-
lamischer Staat in der Provinz Sahel)
lokale Missstände und schwache staat-
liche  Institutionen aus, um ihren Einfluss
auszubauen. In Mosambik strebt die Organisa-
tion Ansar al-Sunna (ISCAP) den Aufbau eines Kalifats
an, um ihren Machtanspruch zu legitimieren. Ein ähn-
liches Ziel verfolgt die Islamistengruppe ADF in der De-
mokratischen Republik Kongo.

7. Ein zunehmender religiöser Nationalismus führt zu

Ausgrenzung und zur Unterdrückung von Minderhei-

ten. In einigen Ländern wird die nationale Identität zu-
nehmend von einem ethnisch-religiösen Nationalismus
geprägt, der die Rechte von Minderheiten aushöhlt. In In-
dien und Myanmar führt er zu Verfolgung. In den Palästi-
nensischen Gebieten, Israel, Sri Lanka und Nepal zu
Diskriminierung. Indien ist ein Beispiel für „hybride Ver-
folgung“, die sich in einer Verbindung aus staatlicher Un-
terdrückung und gewalttätigen Mobs äußert. Die
gesellschaftliche Mehrheit verbreitet Narrative, um ihre
Macht zu konsolidieren, während das Rechtssystem oder
Verwaltungsstrukturen den Status von Minderheiten als
Menschen zweiter Klasse zementieren.

DIE WICHTIGSTEN E R G E B NI SSE
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8. Religiöse Verfolgung führt zunehmend zu Flucht und

Vertreibung. Millionen von Menschen sind im Berichts-
zeitraum vor Gewalt und Diskriminierung geflüchtet, weil
sie häufig infolge religiöser Intoleranz keinen staatlichen
Schutz genießen. In Nigeria haben radikale Fulani-Milizen
mit ihren Angriffen auf Kirchen und Dörfer eine Massen-
flucht ausgelöst. Im gesamten Sahel, insbesondere in
Burkina Faso, Niger, Mali und Sudan, wurden ganze Ge-
meinden entwurzelt, Gebetsstätten zerstört und das reli-
giöse Erbe ausgelöscht. Religiöse Verfolgung ist eine
wesentliche und oftmals übersehene Ursache für die
weltweiten Flüchtlingskrisen unserer Zeit.

9. Organisierte Kriminalität sucht sich systematisch Geist-

liche und Glaubensgemeinschaften als Opfer. In schwa-
chen oder gescheiterten Staaten und Konfliktgebieten
geraten Geistliche und religiöse Institutionen häufig ins Vi-
sier von kriminellen Banden. In drei Ländern – Nigeria,
Haiti und Mexiko – ist die organisierte Kriminalität eine der

Hauptursachen für Verfolgung oder Diskriminierung. In
Regionen mit schwachen staatlichen Institutio-

nen, insbesondere in Lateinamerika und Sub-
sahara-Afrika, werden  Kirchen geplündert,

Geistliche entführt oder getötet und reli-
giöse Organisationen zum Schweigen

oder zur Komplizenschaft gedrängt. 

10. Weltweit fällt die Religionsfrei-

heit den zunehmenden Konflikten

zum Opfer. Die Zahl der Glaubens-
gemeinschaften, die unter den Fol-
gen der weltweit zunehmenden
Bürgerkriege, zwischenstaatlichen

Kriege und regionalen Konflikte lei-
den, ist exponentiell gestiegen. Die

 bewaffneten Konflikte in der Ukraine, in
Sudan, Myanmar, Gaza und Bergkara-

bach führen zu Massenflucht, Kirchen-
schließungen und gezielten Angriffen auf

Glaubensgemeinschaften.

11. Die Zahl der antisemitischen und antimusli-

mischen Straftaten hat stark zugenommen. Mit dem
Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und
dem Ausbruch des Gaza-Kriegs kam es in Europa, Nord-
amerika und Lateinamerika zu einer Welle antisemiti-
scher und antimuslimischer Vorfälle. In Frankreich
nahmen die antisemitischen Straftaten um 1000 % und
die antimuslimischen Straftaten um 29 % zu. Deutschland
verzeichnete 4369 Straftaten im Zusammenhang mit dem
Nahostkonflikt. Im Vorjahr waren 61 Fälle gezählt worden.
Es kam zu Angriffen auf Synagogen und Moscheen. Per-
sonen wurden drangsaliert, und im Internet wurde Hass
geschürt. Zum Teil unzureichende Reaktionen der staat-
lichen Behörden führten unter den Anhängern der Glau-
bensgemeinschaften zu Angst und Verunsicherung.

12. In den westlichen Ländern kommt es vermehrt zu

christenfeindlichen Vorfällen. In Europa und Nordame-
rika nahmen die Angriffe auf christliche Kultstätten und

Gläubige deutlich zu. Frankreich verzeichnete im Jahr
2023 etwa 1000 christenfeindliche Vorfälle, und in Grie-
chenland wurden mehr als 600 Fälle von Kirchenvanda-
lismus gezählt. In Kanada wurden zwischen 2021 und
Anfang 2024 insgesamt 24 Brandanschläge auf Kirchen
verübt. Ähnliche Entwicklungen wurden in Spanien, Ita-
lien, den Vereinigten Staaten und Kroatien beobachtet,
wo Gebetsstätten geschändet, Geistliche angegriffen und
Gottesdienste gestört wurden. Die Täter waren meistens
ideologische Fundamentalisten, militante Aktivisten oder
religionsfeindliche Extremisten.

13. Das Recht auf Verweigerung des Militärdienstes aus

Gewissensgründen ist zunehmend bedroht. In man-
chen OSZE-Ländern wird das Recht auf Verweigerung des
Militärdienstes immer weiter eingeschränkt. In Armenien,
Aserbaidschan, in der Ukraine und in Russland müssen
Menschen, die den Militärdienst aus religiösen oder ethi-
schen Gründen verweigern, mit Haftstrafen rechnen. In
westlichen Demokratien wie Belgien geraten Einrichtun-
gen in religiöser Trägerschaft zunehmend unter Druck,
weil sie rechtlich zur Vornahme von Schwangerschafts-
abbrüchen oder Sterbehilfe gezwungen werden. 

14. KI (Künstliche Intelligenz) und digitale Instrumente

 werden genutzt, um Glaubensgemeinschaften zu

 unterdrücken. Ob Künstliche Intelligenz oder Über-
wachungsnetzwerke, neue Technologien werden immer
häufiger eingesetzt, um religiöse Äußerungen zu über-
wachen, zu bewerten und zu bestrafen. In Ländern wie
China, Nordkorea und Pakistan nutzen Behörden und
nicht staatliche Akteure digitale Instrumente, um Gläubige
zu zensieren, einzuschüchtern und zu kriminalisieren. Hier
wird die Religion als Sicherheitsrisiko wahrgenommen.

15. Besonders gefährdet: Hohes Missbrauchsrisiko für

Frauen und Mädchen, die einer religiösen Minderheit

angehören. Im Berichtszeitraum wurden erneut schwere
Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen dokumentiert,
die einer religiösen Minderheit angehören. In Ländern wie
Pakistan, Ägypten und Mosambik wurden sie Opfer von
Entführungen, Zwangskonvertierungen und Zwangshei-
rat. Jährlich kommt es zu Hunderten von Fällen, von
denen die meisten nicht strafrechtlich verfolgt werden. 

16. Trotz der schlechter werdenden Rahmenbedingungen

zeigen Glaubensgemeinschaften unerschütterliches

Engagement als Friedensvermittler, in der Nothilfe

und in der Seelsorge. Trotz Verfolgung beweisen Glau-
bensgemeinschaften weiterhin eine bemerkenswerte
 Widerstandskraft, indem sie sich für den Frieden enga-
gieren und wichtige humanitäre Hilfe leisten. Von der Re-
gion Cabo Delgado in Mosambik bis nach Burkina Faso
stellen interreligiöse Initiativen unter Beweis, dass Reli-
gionsfreiheit eine Grundvoraussetzung für Einheit und
Menschenwürde ist. Bildung ist in diesem Prozess von
entscheidender Bedeutung. Sie fördert den sozialen Zu-
sammenhalt, vermittelt, dass alle Menschen gleich viel
wert sind, und stärkt Minderheiten in kultureller und
wirtschaftlicher Hinsicht.
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Wie sich der
 Dschihadismus
 weiterentwickelt
Dr. Francesco Marone

In den vergangenen Jahren trat der weltweite Dschiha-
dismus in eine neue transnationale Phase der Entwick-
lung ein. Der Zusammenbruch des territorialen „Kalifats“
des Islamischen Staats (IS) in Irak und Syrien 2019 stellte
keine entscheidende Niederlage dar. Die komplexe Be-
drohungslage blieb weiter bestehen. Auch wenn ihnen
eine klare zentrale Führung fehlt, verfolgen große Orga-
nisationen wie IS und al-Qaida weiter ihre Ziele.

In mehreren Regionen beweisen ihre Mitgliedsorganisa-
tionen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, dass sie
in der Lage sind, sich auf die jeweiligen Missstände und
Bedingungen vor Ort einzustellen. Innerhalb des IS
herrscht eine gewisse regionale Autonomie in Verbin-
dung mit zentral koordinierten Aspekten.1 Im Westen
geht die dschihadistische Bedrohung in erster Linie von
kleinen autonomen Zellen und Einzeltätern aus.

Vorkommnisse wie den 2023 eskalierten Konflikt zwi-
schen der Hamas und Israel nutzen dschihadistische Ak-
teure2 für Propaganda und strategische Zwecke.

Der Wandel wird besonders im Nahen Osten und in Afrika
deutlich, wo sich Dschihadistengruppen oftmals an neue
Gegebenheiten anpassen, mit schwerwiegenden Folgen
für die Zivilbevölkerung, unter anderem auch für die
christlichen Gemeinden.

Der Nahe Osten ist nach wie vor ein Hauptschauplatz des
Dschihadismus. Seit dem Zusammenbruch seines selbst
ausgerufenen „Kalifats“ führt der IS häufig kleinere auf-
ständische Aktionen durch. Es entstanden geheime Zel-
len, die vor allem in ländlichen Gegenden in Zentralsyrien
und im Nordirak aktiv sind.

Nach dem Sturz des Regimes von Präsident Bashar al-
Assad im Dezember 2024 waren dschihadistische Grup-
pen offenbar daran interessiert, die neue syrische
Regierung zu Fall zu bringen, obwohl deren Vertreter
selbst einem Ableger von al-Qaida angehören. So be-
kannte sich beispielsweise die wenig bekannte dschiha-
distische Gruppe Saraya Ansar al-Sunnah zu einem
verheerenden Selbstmordanschlag, der am Sonntag, den
22. Juni 2025, auf die Mar-Elias-Kirche in Damaskus ver-
übt wurde.3

In der benachbarten Türkei überfielen bewaffnete Mit-
glieder des IS am Sonntag, den 28. Januar 2024, die ka-
tholische Kirche Santa Maria in Istanbul. Damit endete
eine längere Phase, in der die Organisation in der Türkei
keine Operationen durchführen konnte. Solche Angriffe
auf christliche Gottesdienstbesucher sind bezeichnend
für die anhaltende Feindseligkeit der Dschihadisten ge-
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genüber religiösen Minderheiten, selbst an Orten, die
normalerweise nicht als aktive Konfliktgebiete gelten.

Der tödliche Anschlag in Istanbul, zu dem sich der IS be-
kannte, wurde mit ziemlicher Sicherheit vom afgha-
nischen Ableger „Islamischer Staat der Provinz
Khorasan“ (ISKP) ausgeführt. In den vergangenen Jahren
hat dieser IS-Ableger seinen Aktionsradius über nationale
Grenzen hinweg erheblich ausgeweitet, nicht nur mit
mehrsprachigen Propagandakampagnen, sondern auch
mit Gewaltakten in verschiedenen Ländern. Unter ande-
rem war er für den verheerenden Anschlag auf eine Kon-
zerthalle in Moskau am 22. März 2024 verantwortlich.

Derweil hat sich Afrika zum Schauplatz der folgen-
schwersten dschihadistischen Aktivitäten entwickelt. Die
Islamistengruppe Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin
(JNIM), ein einflussreicher al-Qaida-Ableger, breitet sich
im Sahel aus. Darüber hinaus sind wieder vermehrt Akti-
vitäten der Terrororganisation Islamischer Staat der Pro-
vinz Sahel (ISSP) zu verzeichnen.4

Auch in Westafrika, wo dschihadistische Gruppen wie Is-
lamischer Staat der Provinz Westafrika (ISWAP) und Boko
Haram nach wie vor ihr Unwesen treiben, ist die Lage
 besorgniserregend. ISWAP hat zum Beispiel in einigen Ge-
bieten des Tschadbeckens staatsähnliche Herrschafts-
strukturen aufgebaut.

In Zentralafrika zeigte sich der IS-Ableger Allied Democra-
tic Forces (ADF) trotz hoher Verluste extrem widerstands-

fähig. Diese Gruppe überfiel am 27. Juli 2025 eine katho-
lische Kirche im Nordosten der Demokratischen Republik
Kongo, als dort ein Nachtgebet stattfand. Annähernd 40
Gläubige wurden getötet. Dieser Anschlag war nur einer
von vielen Vorfällen, die ein durchgängiges Muster chris-
tenfeindlicher Gewalt erkennen lassen.

In Ostafrika kontrolliert die mit al-Qaida in Verbindung
stehende Terrorgruppe al-Shabaab weiterhin große Ge-
biete und führt im Süden und im Zentrum Somalias groß
angelegte Operationen durch. Konkurrenz erhält sie von
der Organisation Islamischer Staat der Provinz Somalia,
die sich in der Region Puntland ausbreitet.

Neben diesen „Hotspots“ geben auch andere Teile des
Kontinents, darunter der Norden Mosambiks, Anlass zu
großer Sorge. Dort nutzen IS und al-Qaida strukturelle
und institutionelle Schwächen, soziale Spannungen und
wirtschaftliche Not aus, um Fuß zu fassen. Da die beiden
Terrorgruppen um Rekruten, territoriale Kontrolle und
Einfluss konkurrieren, kommt es immer wieder zu direk-
ten Auseinandersetzungen.

Es ist also festzustellen, dass dschihadistische Aktivitäten
in den vergangenen Jahren nicht wesentlich nachgelas-
sen haben. Vielmehr hat es Anpassungen gegeben. Ein
vielschichtiges Netz von Terrorgruppen und Einzelkämp-
fern stellt nach wie vor eine globale Bedrohung dar. Be-
sonders beunruhigend sind die zum Teil eskalierenden
Angriffe gegen christliche Gemeinden. Sie sind Ausdruck
einer tief verwurzelten sektiererischen Logik, die den
Dschihadismus heute prägt.

Bild aus einem
Video des IS.
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Mehr als 123 Millionen Menschen befinden sich weltweit
auf der Flucht und suchen entweder innerhalb des Hei-
matlandes (73,5 Millionen von ihnen sind Binnenfücht-
linge) oder in einem anderen Land Schutz.5 Religiöse
Verfolgung und Diskriminierung gehören nach wie vor
zu den Auslösern großer Flüchtlingsströme. 

Mehr als 1,3 Millionen überwiegend muslimische Rohin-
gya sind aufgrund gezielter Gewalt aus Myanmar geflo-
hen.6  In Syrien lag der Anteil der Christen an der
Gesamtbevölkerung vor dem 13 Jahre währenden Bür-
gerkrieg bei rund 10 %. Heute sind es nur noch 2 bis
3 %.7 Ein ähnliches Schicksal ereilte Christen in anderen
Ländern des Nahen Ostens. So lebten 2003, vor der In-
tervention der internationalen Koalition, im Irak noch
1,5 Millionen Christen. Heute sind es noch zwischen 
150 000 und 250 000.8 Der Großteil von ihnen flüchtete
in die Autonome Region Kurdistan.9 In Afghanistan leb-
ten in den 1970er-Jahren etwa 700 000 Hindus und
Sikhs. 1992 war die Zahl auf 220 000 zurückgegangen
und 2021, als die Taliban wieder die Macht übernah-
men, waren es weniger als 100.10

THEMENSCHWERPUNKT

Auf der Flucht vor
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Nach Angriffen verschiedener dschihadistischer Grup-
pen mussten in Subsahara-Afrika Millionen Menschen
ihre Heimat verlassen. In Mali, Burkina Faso, Niger und
Tschad befinden sich mehr als 3 Millionen Menschen in-
nerhalb ihres Heimatlandes auf der Flucht, mehr als 2
Millionen flohen ins Ausland, zumeist in die Nachbar-
länder.11 Terroranschläge dschihadistischer Gruppen
sind die Hauptursache für diese Massenflucht.12 In Bur-
kina Faso trifft die islamistische Gewalt vor allem Mus-
lime, die mit den Zielen der Extremisten und ihrem
aggressiven Vorgehen nicht einverstanden sind, sowie
die zahlreichen dort lebenden Christen.13

In Pakistan sind religiöse Minderheiten nicht nur mit
 gezielter Gewalt, sondern auch mit systematischer
 Diskriminierung konfrontiert. Die für sie unerträglichen
Zustände zwingen viele, das Land zu verlassen.14

Die Umstände die dazu führen, dass Menschen wegen
religiös motivierter Verfolgung ihre Heimat verlassen,
sind je nach Region und Glaubenszugehörigkeit unter-
schiedlich. Es sind jedoch drei grundlegende Ursachen
festzustellen: Dschihadismus, autoritäre Regime und ra-
dikaler ethnisch-religiöser Nationalismus. 

Wenn eine Person begründete Angst hat, wegen ihres
Glaubens verfolgt zu werden, und nicht in der Lage oder
nicht willens ist, in ihrem Heimatland zu bleiben oder
dorthin zurückzukehren, ist sie ein Flüchtling im Sinne
der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und des

Protokolls von 1967 (Artikel 1, A, 2).15 Auch wenn die Per-
son nicht unmittelbar verfolgt wird, aber unter staatli-
cher oder gesellschaftlicher Diskriminierung leidet,
kann sie unter bestimmten Umständen als Flüchtling
anerkannt werden.16 Gemäß dem Römischen Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs ist die Ausweisung,
Vertreibung oder zwangsweise Überführung von Men-
schen aus einem Gebiet, in dem sie sich rechtmäßig auf-
halten, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Artikel
7, 2, d), während die Anordnung der Verlegung der Zi-
vilbevölkerung im Zusammenhang mit einem Konflikt
ein Kriegsverbrechen ist (Artikel 8, 2, e, viii).17

Viele Menschen, die aus religiösen Gründen von staatli-
chen und nicht staatlichen Akteuren verfolgt und diskri-
miniert werden, sind gezwungen, ihre Heimat zu
verlassen. Das kulturelle Erbe und die nationale Iden-
tität, die die betroffenen Glaubensgemeinschaften zum
Teil über Jahrhunderte mitgeprägt haben, werden in
den Herkunftsländern zerstört. Solche Entwicklungen
zersetzen die religiöse Vielfalt und ebnen religiösem
Sektierertum den Weg. Die Kluft zu anderen Regionen
der Welt, in denen religiöse Vielfalt herrscht, vertieft
sich.

In den Aufnahmeländern werden Menschen, die aus re-
ligiösen Gründen um Asyl bitten, oftmals erneut Opfer
von Intoleranz und Diskriminierung: sei es durch andere
Asylsuchende oder durch Angehörige anderer eth-
nischer oder religiöser Gemeinschaften. Zum Beispiel
werden konvertierte Christen und Christen aus mehr-
heitlich muslimischen Ländern in Aufnahmeeinrichtun-
gen von Muslimen bedrängt, weil sie ihren christlichen
Glauben ausüben oder den Ramadan nicht einhalten.18

Asylanträge von christlichen Konvertiten werden häufig
abgelehnt, weil sie angeblich nicht über hinreichende
theologische Kenntnisse verfügen und ihnen die Auf-
richtigkeit ihrer Überzeugungen abgesprochen wird.
Viele, die in ihr Heimatland zurückgeschickt werden,
müssen dort um ihr Leben fürchten.19
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Die Kontrolle und Einschränkung von Religion ist zu
einem Kernelement autoritärer Herrschaftsprojekte
weltweit geworden. Durch Überwachung, restriktive Ge-
setzgebung und die Ausschaltung abweichender Stim-
men werden Glaubensgemeinschaften staatlicher
Autorität untergeordnet und ihrer Eigenständigkeit be-
raubt. Dieses Muster ist ein zentraler Treiber von Verfol-
gung in 19 Staaten und trägt in 33 weiteren Ländern zur
Aufrechterhaltung diskriminierender Strukturen bei.
Auch in Lateinamerika hat sich diese Dynamik verfestigt:
In Kuba, Venezuela und Nicaragua weisen autoritäre Pro-
jekte auffällige Parallelen in der Regulierung und Repres-
sion des religiösen Lebens auf.

Die kubanische Revolution von 1959 begründete das
langlebigste autoritäre Regime auf dem amerikanischen
Kontinent. Auf der Konzentration politischer Macht in
einer Einheitspartei und der Ausschaltung des politi-
schen Pluralismus beruhend, zielt das kubanische Mo-
dell im Kern auf die vollständige Kontrolle der
Gesellschaft ab. Dies hat sich über Jahrzehnte in Repres-
sion, Überwachung und der Ausgrenzung der Kirche aus
dem öffentlichen Raum niedergeschlagen – denn reli-
giöse Institutionen gelten als Bedrohung für den sozia-
listischen Staat.

Dieses Modell ist jedoch keineswegs auf Kuba be-
schränkt: In angepasster Form wurde es auch in Vene-
zuela und Nicaragua übernommen. Dort lassen sich
ähnliche Muster der Unterdrückung, der institutionellen
Vereinnahmung und der Aushöhlung der Grundfreihei-
ten beobachten, ebenso wie eine verschärfte Verfolgung
von Führern und Gemeinschaften, die sich kritisch oder
prophetisch äußern.

Das kubanische Modell: 
Unterordnung der Religion unter die Partei
In Kuba ist die Religionsfreiheit seit jeher den Interessen
der Kommunistischen Partei untergeordnet. Die Verfas-
sung schreibt den Marxismus-Leninismus als Staatsideo-
logie fest; jede Form religiöser Praxis muss sich diesem
Rahmen beugen. Trotz punktueller Öffnungen in den
vergangenen Jahrzehnten bleibt die staatliche Kontrolle
rigide, und religiöse Gemeinschaften stehen weiterhin
unter ständiger Beobachtung.20

Nach der Revolution wurden konfessionelle Bildungs-
angebote abgeschafft, die gesellschaftliche Beteiligung

von Kirchen unterdrückt und deren Führungspersonal
marginalisiert oder durch staatliche Stellen überwacht.
Mit einer Strategie aus Vereinnahmung, Überwachung
und Kriminalisierung werden religiöse Gemeinschaften
stark beschränkt, sodass sie innerhalb der staatlichen
Ordnung nur eine unwesentliche Rolle spielen. Repres-
sion wirkt dabei nicht nur durch Zwang, sondern auch auf
symbolischer Ebene: Der Staat beansprucht die Deu-
tungshoheit über das Gemeinwohl für sich und delegiti-
miert alle abweichenden Stimmen – auch die religiösen.
So entsteht ein hermetisches System, in dem Pluralismus
als Bedrohung wahrgenommen und bekämpft wird.21

Export des Modells: 
Kontrolle, Überwachung und Abschreckung
Die internationale Ausstrahlung des kubanischen Mo-
dells zeigt sich besonders deutlich in Venezuela und Ni-
caragua. Hier lässt sich über die bloße ideologische Nähe
hinausgehend eine gezielte Übertragung politischer,
rechtlicher und religiöser Kontrollmechanismen beob-
achten.22 Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)
hat wiederholt auf die Präsenz kubanischer Agenten hin-
gewiesen, die sich in den beiden Ländern an geheim-
dienstlichen und repressiven Maßnahmen beteiligen.
Ebenso hat sie die Übernahme direkt vom kubanischen
System inspirierter institutioneller Praktiken angepran-
gert.23

Allen drei Regimen gemeinsam ist eine Struktur autoritä-
rer Machtkonzentration mit politischen Dynastien an der
Spitze, eine vereinnahmte Justiz, die Einschränkung der
Medienfreiheit und die systematische Kriminalisierung
abweichender Meinungen.24 Vor diesem Hintergrund un-
terliegt auch die Religionsfreiheit einem kontinuierli-
chen Abbau – insbesondere dort, wo kirchliche Akteure
sich kritisch gegenüber Machtmissbrauch äußern.

Auch die von den drei Regierungen zur Beschneidung
der Autonomie religiöser Gemeinschaften eingesetzten
Methoden ähneln sich:25 Zunächst verlangen sie die ver-
pflichtende Registrierung religiöser Organisationen, wo-
durch der Staat deren Tätigkeit überwachen und
reglementieren kann. In der Folge werden Kirchen, Got-
tesdienste, religiöse Führungspersonen und soziale Ak-
tivitäten gezielt beobachtet – vor allem dann, wenn sie
öffentliche Meinungen beeinflussen oder sich für Men-
schenrechte einsetzen könnten. 

Diffamierungskampagnen und medialer Druck gegen-
über unbequemen religiösen Stimmen, häufig über
staatlich kontrollierte oder regimefreundliche Kanäle,
sind ebenfalls probate Mittel. Gleichzeitig werden re-
gimetreue Vertreter vereinnahmt und eine „regierungs-
nahe Kirche“ gefördert, die die offizielle Darstellung
stützt. Unabhängige Führungspersönlichkeiten hin-
gegen sehen sich mit Strafverfolgung, juristischen Schi-
kanen oder gar Ausweisung konfrontiert. Auf der Ebene
der Deutungshoheit bedienen sich die Regierungen der
drei Länder propagandistischer Narrative, um Glaubens-
gemeinschaften als Bedrohung für die nationale Ord-

Das kubanische Modell
und seine  Varianten 
in Venezuela und
 Nicaragua
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nung und das Gemeinwohl dar-
zustellen. Schließlich wird auch
die Bewegungsfreiheit religiöser
Akteure gezielt eingeschränkt –
etwa durch Visabeschränkungen
für ausländische Geistliche, Ein-
reiseverbote für Missionare oder
Abschiebungen von Priestern
und Pastoren. All dies dient dem
Ziel, die Kontrolle über das reli-
giöse Leben und dessen gesell-
schaftlichen Einfluss vollständig
zu sichern.26

Venezuela: 
Verdeckte Repression trotz
verfassungsmäßiger Freiheit
Seit dem Machtantritt Hugo Chá-
vez‘ im Jahr 1999 – und verstärkt
unter Nicolás Maduro – hat sich
Venezuela zu einem autoritären
Regime mit engen Verbindungen zu Kuba entwickelt.
Obwohl die Religionsfreiheit laut Verfassung garantiert
ist und Präsident Chávez sich häufig auf den christlichen
Glauben bezog, haben sich im Land systematische Prak-
tiken der Schikane, Überwachung, rechtlichen Behin-
derung, Einschränkung  öffentlicher Veranstaltungen und
Diffamierungskampagnen über staatlich kontrollierte
Medien etabliert.

Der Staat hat gezielt den Aufbau einer „regierungsnahen
Kirche“ gefördert, die sich an der offiziellen Ideologie ori-
entiert, während pastorale Aktivitäten jener kirchlichen
Akteure, die marginalisierte Bevölkerungsgruppen be-
gleiten oder sich gegen staatliche Repression ausspre-
chen, eingeschränkt wurden. Diese Instrumentalisierung
der Religion dient dem Ziel, die prophetische Funktion
der Kirchen auszuschalten und sie als autonome gesell-
schaftliche Kraft zu neutralisieren. Die Präsenz kuba-
nischer Berater in venezolanischen Sicherheitsbehörden
hat dazu beigetragen, dass die aus Havanna bekannten
Mechanismen ideologisch-religiöser Kontrolle übernom-
men wurden.27

Nicaragua: 
Offene Verfolgung und Kriminalisierung der Kirche28

In Nicaragua zeigt sich diese Entwicklung in einer ver-
schärften Form. Seit seiner Rückkehr an die Macht im
Jahr 2007 hat Präsident Daniel Ortega ein Einparteien-
system etabliert, das eine offen feindselige Haltung ge-
genüber der Katholischen Kirche und anderen kritischen
Glaubensgemeinschaften einnimmt.

Die Regierung hat Geistliche ausgewiesen, Kirchengut
beschlagnahmt, Prozessionen und öffentliche Gottes-
dienste verboten und Kleriker inhaftiert, die sich gegen
staatliche Repressionen äußerten. Die offizielle Rhetorik
stilisiert die Kirche zum Feind des Staates und der natio-
nalen Souveränität, drängt religiöse Gemeinschaften aus
dem öffentlichen Raum und reduziert ihre seelsorgeri-

sche Tätigkeit auf das rein Zeremonielle – wenn sie nicht
gar gezwungen werden, im Verborgenen zu operieren.

Die religiöse Unterdrückung in Nicaragua ist nicht nur
ideologischer, sondern auch struktureller Natur: Die
Kontrolle über die Registrierung religiöser Organisatio-
nen, Zensurmaßnahmen, polizeiliche Überwachung, die
Ausweisung ausländischer Geistlicher sowie der Rück-
griff auf Anti-Terror-Gesetze gegen Kirchenvertreter bil-
den ein System, das gezielt zur Kriminalisierung des
gelebten Glaubens eingesetzt wird – in enger Anlehnung
an das kubanische Modell.

Migration: 
Auswirkungen auf die Kirchen und den
 gesellschaftlichen Zusammenhalt
Der Export des kubanischen Modells hat zu einer beispiel-
losen Migrationskrise in der Region geführt. Zwischen
2022 und 2023 verzeichnete Kuba eine massive Auswan-
derungswelle von 1,8 Millionen Menschen – rund 18 % der
Gesamtbevölkerung –, wodurch sich die Bevölkerungs-
zahl auf 8,6 Millionen verringerte.29 In Nicaragua verließen
zwischen 2018 und 2023 über 719 000 Menschen das
Land, was 22 % der Bevölkerung entspricht.30 Venezuela
erlebt derzeit die größte Migrationskrise Lateinamerikas:
Seit 2014 haben über 7,7 Millionen Menschen – etwa ein
Viertel der Bevölkerung – das Land verlassen.31

Die Ursachen dieser massiven Auswanderung sind in
allen drei Ländern ähnlich gelagert: tiefe wirtschaftliche
Krisen, politische Repression und schwerwiegende Ein-
schränkungen grundlegender Freiheiten, einschließlich
der Religionsfreiheit. Die Emigration verschärft den oh-
nehin prekären Zustand der Religionsfreiheit zusätzlich,
da sie den religiösen Gemeinschaften ihre aktivsten und
kritischsten Mitglieder entzieht, innere kirchliche Struk-
turen schwächt und damit ein gesellschaftliches Klima
festigt, das zunehmend von autoritären Regimen kon-
trolliert wird.
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Wandgemälde in
Havanna, das die
drei Revolutionäre
Julio Antonio Mella,
Camilo Cienfuegos
und Che Guevara
im Profil zeigt.
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Bildung ist entscheidend für die Prägung der Werte,
der Haltung und der sozialen Kompetenzen der heran-
wachsenden Bürger. In den prägenden Jahren erleben
Kinder die Schule als einen Mikrokosmos der Gesell-
schaft, in dem sie mit Zusammenarbeit und Wett-
bewerb, mit Integration und Ausgrenzung, mit
Fairness und Ungerechtigkeit konfrontiert werden.
Neben dem Schulwissen lernen sie, mit Vielfalt und
Unterschieden umzugehen und im gesellschaftlichen
Zusammenleben Verantwortung zu übernehmen.

Diese frühen Erfahrungen prägen ihre Weltanschau-
ung, ihre künftige Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben und ihre Einstellung zu Menschen mit anderen
Überzeugungen. Bildung geht also über die reine Wis-
sensvermittlung hinaus und kann ein grundlegender
Faktor für sozialen Zusammenhalt und die Achtung
der Menschenwürde sein. Sie kann auch entscheidend
dazu beitragen, die Religionsfreiheit zu fördern und
ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass alle Menschen
mit derselben Würde ausgestattet sind, ein Recht auf
Gewissensfreiheit haben und gleich viel wert sind.
Diese Erkenntnisse sind nicht angeboren, sie müssen
vermittelt und vorgelebt werden. 

In einer von Angst belasteten, polarisierten Welt kann
die Schule ein Ort sein, an dem die Grundlagen für
eine Kultur des Friedens und des gegenseitigen Res-
pekts geschaffen werden. Wenn das Klassenzimmer
von Offenheit, Verantwortung und Fürsorge geprägt
ist, wird es zu einem Ort des Lernens und der Charak-
terbildung.

Bildung und der Schutz der Religionsfreiheit
Die Religionsfreiheit gedeiht dort, wo die Menschen
lernen, respektvoll mit Andersgläubigen umzugehen.
Schulen, die kritisches Denken und Empathie fördern,
bereiten Schülerinnen und Schüler darauf vor, sich
gegen Intoleranz und extremistische Narrative zu er-
heben. Dies ist besonders für den Schutz von Minder-
heiten von Bedeutung, die häufig diskriminiert und
ausgegrenzt werden.

Wenn Angehörige von Minderheiten Zugang zu hoch-
wertiger Bildung haben, die bestenfalls in einem

HINTERGRUNDINFO R M ATI O N

Erziehung zur
 Freiheit: 
Toleranz lehren,
 Minderheiten stärken
Marielle Boutros

 integrativen, pluralistischen Umfeld angeboten wird,
sind sie besser in der Lage, sich für ihre Rechte ein-
zusetzen, zur sozioökonomischen Entwicklung ihrer
Gemeinschaft beizutragen und ihre kulturelle und re-
ligiöse Identität zu bewahren. Bildung erfüllt einen
doppelten Zweck: Sie sichert die Grundfreiheiten und
ermöglicht eine gerechte Entwicklung.

In fragilen Staaten und konfliktbelasteten Gesellschaf-
ten können Schulen durch die Förderung der gemein-
samen Erfahrungen von Kindern mit unterschiedlichem
Hintergrund auch den Ursachen für religiöse Diskrimi-
nierung entgegenwirken. Eine frühzeitige Begegnung
mit Vielfalt trägt dazu bei, Stereotype zu durchbrechen,
bevor sie sich festigen, und Generationen heranzuzie-
hen, die eher bereit sind, über religiöse Grenzen hinweg
zusammenzuarbeiten.

Anschauungsbeispiel Libanon
Libanon, eines der Länder mit der größten religiösen
Vielfalt im Nahen Osten, geht in der Bildung mit gutem
Beispiel voran. Mit 18 staatlich anerkannten Glaubens-
gemeinschaften praktiziert das Land seit jeher ein Mo-
dell des religiösen Miteinanders, das in der Region
seinesgleichen sucht. Im Zentrum dieses Modells ste-
hen die katholischen Schulen des Landes, die seit
Jahrzehnten einen geschützten Raum für gemein-
sames Lernen, kulturellen Austausch und interreli-
giöse Freundschaft bieten.

In diesen Schulen haben christliche und muslimische
Schüler denselben Lehrplan und erleben täglich, wasSchüler denselben Lehrplan und erleben täglich, was
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gegenseitiger Respekt und Freundschaft bedeutet. Sie
wachsen gemeinsam auf und lernen die Traditionen,
Werte und Überzeugungen der anderen kennen – nicht
aus Lehrbüchern, sondern durch echte zwischen-
menschliche Beziehungen. Der tägliche Austausch för-
dert den gegenseitigen Respekt und stellt Vorurteile in
Frage. 

Aufgrund der gegenwärtigen Krise in Libanon droht die-
sen Schulen die Schließung, was die Bildung einer gan-
zen Generation gefährden, das gesellschaftliche Leben
aushöhlen und den demografischen Niedergang der
christlichen Gemeinschaft beschleunigen könnte. Das
so entstehende Vakuum könnte von Institutionen ohne
moralische Grundsätze oder von radikalen Akteuren ge-
füllt werden, die das seit Jahrzehnten praktizierte inter-
religiöse Zusammenleben untergraben und Misstrauen,
Polarisierung und Extremismus Vorschub leisten.

Eine globale Herausforderung
Integrative Bildung muss weltweit geschützt und aus-
geweitet werden. Von Südasien bis nach Subsahara-
Afrika, vom Nahen Osten bis nach Lateinamerika stoßen
Minderheiten auf strukturelle Probleme im Bildungs-
wesen: fehlende Schulen in den von ihnen bewohnten
Gebieten, Lehrpläne, in denen ihre Geschichte nicht vor-
kommt oder falsch dargestellt wird, oder sozialer Druck,
der Kinder, besonders Mädchen, vom Schulbesuch ab-
hält. In einigen Kontexten schränken Gesetze den Reli-
gionsunterricht oder öffentliche Glaubensbekundungen
von Minderheiten ein und untergraben das Recht der
Kinder, etwas über ihre Tradition zu lernen.

Eine integrative, auf Rechten basierte Schulbildung ver-
setzt Schülerinnen und Schüler in die Lage, für ihre ei-
genen Rechte und für die Rechte anderer einzutreten.
So lässt sich verhindern, dass Vorurteile in Verfolgung
enden.

Bildung und sozioökonomische Stärkung von
 Minderheiten
Für religiöse Minderheiten ist der Zugang zu hochwerti-
ger Bildung auch ein Weg aus der Armut, zum sozialen
und wirtschaftlichen Aufstieg und zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, an Regierung und Verwaltung und am öf-
fentlichen Leben. Bildungseinrichtungen ebnen den
Weg zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit, die Minderhei-
ten wiederum in die Lage versetzt, für ihre Rechte ein-
zutreten.

Investitionen in die Hoffnung
Die Unterstützung von Schulen, die sich ausdrücklich
der Inklusion, ethischen Werten und dem interreligiö-
sen Dialog verschrieben haben, ist eine strategische In-
vestition in die Stabilität der Gesellschaft. Der Zugang
zu Schulen dieser Art schützt Minderheiten vor Diskri-
minierung und stärkt ihre gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Handlungsfähigkeit. 

Der Erhalt und Ausbau solcher Einrichtungen ist mehr
als ein bildungs- oder entwicklungspolitisches Anliegen.
Er ist ein moralisches Gebot und eine strategische Not-
wendigkeit für den Aufbau pluralistischer, widerstands-
fähiger und gerechter Gesellschaften. Das ist die
Hoffnung, in die wir investieren.
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Kinder, etwas über ihre Tradition zu lernen.

Links: Schüler der St. Michael’s Secondary
School in Karatschi, Pakistan.

Oben: Kinder bei einer Gruppenstunde an
der Antonine Sisters’ Primary School in
Dekwaneh, Beirut (Libanon)
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Marta Petrosillo

Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, das in Artikel 18
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fest-
geschrieben ist. Wenn dieses Recht auch nur einem Men-
schen vorenthalten wird, wird es potenziell allen
vorenthalten. Das ist ein wesentlicher Grundsatz der
Menschlichkeit. Doch wie der vorliegende Bericht zeigt,
ist die Religionsfreiheit oftmals eher ein Luxus als ein ver-
brieftes Recht.

Der Zeitraum von 2023 bis 2024 war von einer Verschär-
fung weltweiter Unruhen gekennzeichnet: geopolitische
Konflikte, autoritäre Regime auf dem Vormarsch, zuneh-
mende Ungleichheit und die allmähliche Aushöhlung de-
mokratischer Normen. Der Ausbruch des Krieges
zwischen der Hamas und Israel im Oktober 2023 löste im
gesamten Nahen Osten eine neue Welle der Gewalt aus,
mit erheblichen Auswirkungen auf die internationalen di-
plomatischen Beziehungen und die Machtdynamik in der
Region. Gleichzeitig gab es keine Anzeichen für eine Be-
endigung des Krieges in der Ukraine, der die Ost-West-Be-
ziehungen enorm belastet und die weltweite Energie-
und Ernährungskrise weiter verschärft. Eine Reihe von
Militärputschen in Verbindung mit dem Abzug internatio-
naler Friedenstruppen aus Ländern wie Mali und der Zen-
tralafrikanischen Republik begünstigte im gesamten
Sahel und darüber hinaus die weitere Ausbreitung dschi-
hadistischer Gewalt. Unterdessen verschärfen die zuneh-
menden Spannungen im indopazifischen Raum,
insbesondere um Taiwan und das Südchinesische Meer,
die strategische Rivalität zwischen den Vereinigten Staa-
ten und China.

Die Religionsfreiheit blieb von diesen Entwicklungen
nicht unberührt. Ob in Ballungszentren oder in schwach
besiedelten Landstrichen, auf allen Kontinenten sind
Gläubige und Gemeinden nach wie vor Bedrohungen
ausgesetzt, weil sie sich zu einem bestimmten Glauben
bekennen oder diesen praktizieren, oder auch nur, weil
sie sich mit einer bestimmten Glaubensrichtung identifi-
zieren.

In der vorliegenden Ausgabe 2025 des Berichts Religions-
freiheit weltweit untersuchen wir die komplexen Zusam-
menhänge, die dazu führen, dass das Recht auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit in viel-
schichtiger Weise bedroht ist. Die Länder werden je nach
Schwere der Verstöße gegen die Religionsfreiheit in vier
Kategorien eingeteilt. In die Kategorie „Verfolgung“ fallen
schwerwiegende, wiederholte Gewalttaten oder Bedro-
hungen, wobei die Täter oftmals ungestraft davon kom-
men. In der Kategorie „Diskriminierung“ wurden Fälle
erfasst, in denen einzelne Glaubensgemeinschaften
durch rechtliche oder soziale Einschränkungen benach-
teiligt werden. In der Kategorie „Unter Beobachtung“
sind Länder aufgeführt, in denen es erste Anzeichen für
schwerwiegende Verstöße gibt, die eine genaue Beob-
achtung erfordern. In den übrigen Ländern wurden keine

wesentlichen Verstöße festgestellt. Hier wurden die inter-
nationalen Normen für Religions- und Glaubensfreiheit
im Allgemeinen respektiert

In insgesamt 62 Ländern werden Gläubige aus religiö-
sen Gründen verfolgt oder diskriminiert. In diesen Län-
dern leben annähernd 5,4 Milliarden Menschen, etwa
64,7 % der Weltbevölkerung. Das bedeutet, dass fast
zwei Drittel der Menschen weltweit in Ländern leben, in
denen die Religionsfreiheit stark eingeschränkt ist.

Verfolgung
In 24 Ländern leiden Gläubige unter religiöser Verfolgung.
Dazu zählen bevölkerungsreiche Nationen wie Indien
und China und konfliktbelastete oder autoritäre Staaten
wie Afghanistan, Nigeria, Nordkorea und Eritrea. In diesen
Ländern leben insgesamt rund 4,1 Milliarden Men-
schen. Damit ist mehr als die Hälfte der Weltbevölke-
rung potenziell von schwerwiegenden Verstößen
gegen die Religionsfreiheit betroffen.

Die Art der Verfolgung unterscheidet sich. In acht Län-
dern – Afghanistan, Bangladesch, Libyen, Malediven, Ni-
geria, Pakistan, Sudan und Jemen – ist sie auf autoritäre
Machtstrukturen in Verbindung mit religiösem Extre-
mismus zurückzuführen. In sieben Ländern – China, Eri-
trea, Iran, Nicaragua, Nordkorea, Saudi-Arabien und
Turkmenistan – ist sie in erster Linie durch autoritäre
staatliche Kontrolle bedingt. Weitere sieben Länder –
Burkina Faso, Kamerun, Mali, Niger, Somalia, Mosambik
und die Demokratische Republik Kongo – sind haupt-
sächlich von religiösem Extremismus betroffen. In In-
dien und Myanmar sind die vorherrschenden Formen der
Verfolgung auf eine Kombination aus Autoritarismus
und ethnisch-religiösem Nationalismus zurückzufüh-
ren.

Diskriminierung
Im Bericht 2025 werden 38 Länder genannt, in denen
Menschen aufgrund ihres Glaubens diskriminiert wer-
den. Dazu gehören unter anderem Ägypten, Äthiopien,
Mexiko, Türkei und Vietnam, wo die Religionsfreiheit und

GLOBALE ANALYSE

Die in dieser Ausgabe vorgenommenen
 Einstufungen verdeutlichen den Ernst der Lage:

In 24 Ländern leiden Gläubige unter
Verfolgung, Bedrängnis oder gewalt-
samer Unterdrückung.

In 38 Ländern leiden Gläubige unter
Diskriminierung, wobei gesetzlicher
und sozialer Druck die Glaubensaus-
übung einschränkt.

24 Länder stehen unter Beobach-
tung, weil dort erste Anzeichen für
eine Bedrohung der Religionsfreiheit
erkennbar sind.
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die Glaubensausübung religiöser Minderheiten durch
rechtliche, politische oder soziale Faktoren eingeschränkt
werden. In diesen Ländern leben insgesamt annähernd
1,3 Milliarden Menschen, rund 17,3 % der Weltbevölke-
rung. Hier werden Gläubige nicht direkt verfolgt, jedoch
systematisch diskriminiert. Entweder wird ihnen der Zu-
gang zu ihren Gebetsstätten verwehrt oder sie dürfen
ihren Glauben nicht öffentlich bekunden oder sie werden
rechtlich nicht so wie Anhänger anderer Glaubensrich-
tungen behandelt.

Für Diskriminierung gibt es verschiedene Ursachen. Aber
in 28 Ländern ist jeweils ein zentraler Faktor vorherr-
schend. Am häufigsten wird die religiöse Vielfalt durch
Autoritarismus eingeschränkt. Davon sind 24 Länder be-
troffen, unter anderem Algerien, Malaysia, Venezuela und
Türkei. In Tschad ist die Diskriminierung auf religiösen Ex-
tremismus zurückzuführen, während sie in Haiti und Me-
xiko mit der organisierten Kriminalität zusammenhängt.
Ethnisch-religiöser Nationalismus ist in Nepal der wich-
tigste Faktor.

In 10 weiteren Ländern sind Kombinationen aus mehre-
ren Faktoren festzustellen. Mexiko hat sowohl mit Auto-
ritarismus als auch mit organisierter Kriminalität zu
kämpfen. In Ägypten, Jordanien, Irak, Kuwait, Oman,
 Syrien und Thailand liegt eine Mischung aus autoritärer
Regierung und religiösem Extremismus vor. In Israel und
Palästinensischen Gebieten wird die Religionsfreiheit von
ethnisch-religiösem Nationalismus in Verbindung mit Ex-
tremismus untergraben. In Sri Lanka ist die Diskriminie-
rung auf Autoritarismus und auf ethnisch-religiösen
Nationalismus zurückzuführen.

Unter Beobachtung
24 Länder wurden in die Kategorie „Unter Beobach-
tung“ eingestuft, weil dort Anzeichen für eine Bedro-
hung der Religionsfreiheit festgestellt wurden. Dazu
gehören Chile, Indonesien, Kenia und Belarus. In diesen
Ländern leben insgesamt mehr als 750 Millionen Men-

schen, etwa 9,3 % der Weltbevölkerung. Zu den ersten
Warnsignalen zählen zunehmender Autoritarismus, eine
Aufweichung der rechtlichen Rahmenbedingungen oder
eine sich ausweitende religiöse Intoleranz. Die betroffe-
nen Länder sollten genau beobachtet werden, und mög-
licherweise sollten vorbeugende Maßnahmen getroffen
werden. Als Beispiel sind Mexiko, Russland und die
Ukraine genannt, die 2023 auf der Beobachtungsliste
standen und aktuell in die Kategorie „Diskriminierung“
eingestuft sind. Diese Länder stehen für den sich ver-
schärften Abwärtstrend, was Verstöße gegen die Religi-
onsfreiheit anbelangt.

Autoritäre Kontrolle und rechtliche Beschränkungen
Ein auffälliges regionales Muster zeigt sich in Lateiname-
rika, wo viele der Länder, die aktuell unter Diskriminie-
rung oder Verfolgung eingestuft sind, wie Kuba, Haiti,
Mexiko, Nicaragua und Venezuela, oder auf der Beob-
achtungsliste stehen, wie Bolivien, Chile, Kolumbien
und Honduras, politisch oder ideologisch dem São-
Paulo-Forum nahestehen. Dieses transnationale Bündnis
linker Parteien und Bewegungen wird immer wieder mit
autoritären Tendenzen sowie mit der Einschränkung der
bürgerlichen Freiheitsrechte und der ideologischen Kon-
trolle öffentlicher Einrichtungen in Verbindung gebracht.
In Kontexten dieser Art wird die Religionsfreiheit häufig
untergraben, das heißt Religion wird politisiert, regie-
rungskritische Kirchen werden unter Druck gesetzt, der
Handlungsspielraum von religiösen Organisationen, die
sich für Bildung, Sozialwesen und Menschenrechte enga-
gieren, wird eingeschränkt. Alles deutet darauf hin, dass
die Aufweichung demokratischer Schutzmechanismen
und die neue ideologische Härte in der gesamten Region
zur Gefährdung der Religionsfreiheit beitragen könnten
(siehe Themenschwerpunkt Das kubanische Modell und
seine Varianten in Venezuela und Nicaragua).

Auch in anderen Regionen setzen Regierungen weiterhin
auf Gesetze und Bürokratie, um Glaubensgemeinschaf-
ten zu kontrollieren oder zu unterdrücken. In Asien hat
China sein Sinisierungsprogramm weiter ausgebaut, das
muslimische Uiguren und christliche Gemeinden der
ideologischen Konformität unterwirft. So verlangen neue

Vorschriften aus dem Jahr 2024, dass
sich alle religiösen Versamm-

lungsorte ausdrücklich an
sozialistischen Werten ori-
entieren. Tibetische und

muslimische Gemeinden
müssen die Umbenen-
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nung von Dörfern sowie Festnahmen und die Zerstörung
von Gebetsstätten erdulden. Besonders besorgniserre-
gend sind Gesetze, die den Religionsunterricht für
 Minderjährige verbieten und deren Teilnahme an
 Gottesdiensten einschränken (siehe Fallstudie China: Re-
ligiöse Erziehung von Minderjährigen gesetzlich verboten).
In Nordkorea ist jede Form von religiöser Äußerung wei-
terhin streng verboten. In Vietnam und Laos werden
christliche Minderheiten gezwungen, ihrem Glauben ab-
zuschwören. Kirchen werden zerstört, Geistliche ermor-
det. Rechtlichen Schutz gibt es nicht. Betroffen sind vor
allem indigene Gemeinschaften. In Iran und Turkmenis-
tan stehen Glaubensgemeinschaften unter ständiger
staatlicher Überwachung. Anhänger und Geistliche nicht
registrierter Gemeinschaften laufen Gefahr, festgenom-
men oder schikaniert zu werden. Auch müssen sie stän-
dig mit der Schließung ihrer Einrichtungen rechnen.

Neue und variierende Formen des Terrorismus
Religiöser Extremismus ist nach wie vor weltweit eine der
Hauptursachen für Verfolgung. In den vergangenen Jah-
ren haben dschihadistische Bewegungen ihren Aktions-
radius vergrößert und ihre Strategien an lokale
Gegebenheiten und Missstände angepasst. Die Epizentren
dschihadistischer Aktivitäten sind weiterhin Afrika und
der Nahe Osten. Zugleich gibt es insbesondere nach der
Rückkehr der Taliban in Afghanistan in Asien beunruhi-
gende Entwicklungen. Dschihadistische Gruppen passen
sich zunehmend an lokale Gegebenheiten an, wobei in-
nerhalb der Strukturen neben zentral koordinierten As-
pekten eine gewisse regionale Autonomie herrscht, wie
im Falle der Terrororganisation Islamischer Staat zu beob-
achten ist (siehe Themenschwerpunkt Wie sich der Dschi-
hadismus weiterentwickelt). Andere Gruppen nutzen
Krisen zur Mobilisierung, wie 2023 im Konflikt zwischen
Israel und der Hamas. Anfang 2025 warnte die US-Orga-
nisation Institute for the Study
of War (ISW) vor dem Wieder-
aufleben des IS in Syrien, wo
es nach dem Sturz des Assad-
Regimes zu einem Macht-
vakuum kam und die
Prioritäten der Terrorbekämp-
fung verschoben wurden. In
den westlichen Ländern geht
die Bedrohung im Wesentli-
chen von dezentralen Netz-
werken und Einzeltätern aus.

Religionsfreiheit fällt Kriegen
zum Opfer 
In vielen Regionen, die von be-
waffneten Konflikten betroffen
sind, – wie Sahel, Syrien,
Myanmar oder die Ukraine –
sind Glaubensgemeinschaften
oft Opfer gezielter Gewalt.
 Terrorgruppen wie Boko Haram,
IS-Ableger und al-Shabaab be-
nutzen die Religion weiterhin als

Vorwand für Gewalt, insbesondere gegen Christen und
gegen Muslime, die extremistische Ideologien ablehnen.
In den betroffenen Gebieten gehen Verstöße gegen die
Religionsfreiheit mit weiteren Menschenrechtsverletzun-
gen, Vertreibung und dem Zusammenbruch staatlicher
Strukturen einher.

In Konfliktgebieten zeigt sich, wie anfällig das Recht auf
Religionsfreiheit ist. Im Sahel haben Terrorgruppen wie
IS-Ableger und al-Qaida ihre Angriffe auf Anhänger aller
Glaubensrichtungen verstärkt. In Burkina Faso, Nigeria,
Niger und Mali führen gewaltsame Überfälle zur Entwur-
zelung ganzer Gemeinden, zu Massenvertreibungen und
zur Zerstörung von Gebetsstätten (siehe Themenschwer-
punkt Auf der Flucht vor religiös motivierter Verfolgung
und Diskriminierung und Fallstudie Rollo, Burkina Faso –
Wie eine christliche Gemeinde vertrieben wurde). Nigeria
erlebt vor allem im Norden und im „Middle Belt“ einen
massiven Anstieg religiös motivierter Gewalt. Bewaffnete
Gruppen wie Boko Haram, ISWAP und radikalisierte
 Fulani-Hirten greifen Dörfer, Kirchen, Gemeinden und
Geistliche an, vertreiben die Bewohner und nehmen ihr
Land in Besitz (siehe Hintergrundinformation Fulani und
Dschihadismus in Afrika: Zwischen Vermächtnis und Mani-
pulation). Am Horn von Afrika löste der Krieg in Sudan
eine der größten Flüchtlingskrisen der Geschichte aus.
Berichten zufolge werden Gebetsstätten für Kampfzwe-
cke genutzt, Geistliche festgehalten und Zwangskonver-
tierungen durchgeführt. In Somalia ist der Abfall vom
Glauben ein Vergehen, das mit der Todesstrafe geahndet
wird. Und inmitten der ethnischen Konflikte in Äthiopien
werden religiöse Kultstätten zerstört, und Geistliche müs-
sen untertauchen. 

Im Konflikt zwischen Israel und der Hamas wurde die re-
ligiöse Infrastruktur in Gaza vollständig zerstört. In Israel

vertiefen sich die Risse in der Ge-
sellschaft. Beiden Seiten werden
Kriegsverbrechen vorgeworfen.
Der religiöse Tourismus, der für
das christliche Leben in der Re-
gion wichtig ist, kam zum Erlie-
gen. Die Spannungen zwischen
Juden und Muslimen werden
durch aufwiegelnde nationalisti-
sche Rhetorik und religiöse Sym-
bolik verschärft.

Der Krieg in der Ukraine führt
auf beiden Seiten zu schwer-
wiegenden Verstößen gegen
die Religionsfreiheit: Russland
unterdrückt pro-ukrainische
Gruppen, die Ukraine nimmt
Moskau-nahe Kirchen ins Vi-
sier, und in beiden Ländern
werden Menschen, die aus Ge-
wissensgründen den Kriegs-
dienst verweigern, bestraft. In
Aserbaidschan mussten nach

Artikel 18 der
Allgemeinen

 Erklärung der
 Menschenrechte,

Xylografie von 
Otávio Roth,

 ausgestellt am Sitz
des Menschen-

rechtsrates in
Genf.

Mit freundlicher Genehmigung des Vladimir Herzog Instituts.
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der Einnahme von Bergkarabach 2023 120 000 arme-
nische Christen ihre Heimat verlassen, und das christli-
che Erbe in der Region wurde weitgehend zerstört. 

Organisierte Kriminalität: Glaube und Waffengewalt
Dort, wo staatliche Strukturen schwach sind, kontrollie-
ren mitunter kriminelle Banden das religiöse Leben. In
zahlreichen instabilen Regionen Lateinamerikas werden
Kirchen geplündert, Geistliche entführt, Gottesdienste
von Drogenkartellen geplant oder vermittelt. In Haiti, das
als gescheiterter Staat gilt, sind Priester und Ordens-
frauen das Hauptziel von Entführern, die Lösegeld erpres-
sen wollen. In Gebieten, in denen Gesetzlosigkeit
herrscht, werden Kirchen zu Zufluchtsstätten. In Mexiko
werden immer mehr Priester ermordet (siehe Fallstudie
Kirche im Kugelhagel). In Ecuador und Guatemala ist das
religiöse Leben eng mit der Bandenkriminalität verstrickt.

Ähnlich ist es in Teilen von Subsahara-Afrika. In Burkina
Faso, Nigeria und der Demokratischen Republik Kongo
sind Geistliche und Glaubensgemeinschaften tödlicher
Gewalt ausgesetzt, die von kriminellen Banden und Mili-
zen ausgeht.

Eine Nation, ein Glaube? Religion als ein Merkmal
nationaler Identität
In mehreren Ländern wird die Religion zunehmend zu
einem Merkmal der nationalen Identität. In der Folge
werden Minderheiten ausgegrenzt und marginalisiert. In-
dien ist ein Beispiel für „hybride Verfolgung“, die sich in
einer Verbindung aus staatlicher Unterdrückung und ge-
walttätigen Mobs äußert. Die hinduistisch-nationalisti-
sche Politik der Bharatiya Janata Party (BJP) untergräbt
nach und nach das von der Verfassung eingeräumte
Recht auf Religionsfreiheit. Allein im Jahr 2024 wurden
834 Angriffe gegen Christen gezählt. Ein Gesetz zur Regu-
lierung ausländischer Zuwendungen setzt in Indien tätige
Nichtregierungsorganisationen unter Druck, und die Zahl
der Festnahmen wegen Verstößen gegen die Anti-Kon-
versionsgesetze stieg deutlich an (siehe Fallstudie Anti-
Konversionsgesetze in Indien). 

Auch in Nepal führen Anti-Konversionsbestrebungen
dazu, dass Geistliche schikaniert und wegen Missionie-
rens festgenommen werden. In Myanmar sind politische
Unterdrückung, ethnische Identität und Glaubenszuge-
hörigkeit eng miteinander verstrickt. Die im Staat herr-
schende ethnische Volksgruppe der Bamar, deren
Angehörige überwiegend Buddhisten sind, stellt sich als
Verteidiger der nationalen Einheit dar, während ethnische
und religiöse Minderheiten systematisch unterdrückt und
häufig als Separatisten betrachtet werden. Diese Dynamik
schafft eine Spirale des Misstrauens, der Marginalisierung
und der Gewalt, die die myanmarische Gesellschaft spal-
tet (siehe Hintergrundinformation Myanmar im Span-
nungsdreieck zwischen Politik, Ethnie und Religion).

In mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern wird
die Religionsfreiheit aufgrund der engen Auslegung und
Durchsetzung des islamischen Rechts nach wie vor rigo-

ros eingeschränkt. Dort, wo die Anwendung der Scharia
zur Marginalisierung religiöser Minderheiten führt, wer-
den die Grundrechte massiv eingeschränkt. In Iran
 werden Christen festgenommen, weil sie an Gemeinde-
versammlungen in Privaträumen teilnehmen. In Pakis-
tan führen Blasphemievorwürfe, die sich häufig gegen
Nichtmuslime richten, zu gewaltsamen Ausschreitungen
und Strafverfolgung. In Afghanistan steht auf Apostasie
immer noch die Todesstrafe (siehe Hintergrundinforma-
tion Gesetz, Macht und Praxis in der muslimischen Welt:
Die vielen Gesichter der Scharia).

Besonders gefährdet: Weibliche Angehörige
 religiöser Minderheiten
Frauen, die religiösen Minderheiten angehören, sind be-
sonders gefährdet – wegen ihres Glaubens und wegen
ihres Geschlechts. In Pakistan nehmen Entführungen,
Zwangskonvertierungen und Zwangsverheiratungen von
hinduistischen und christlichen Mädchen ein erschre-
ckendes Ausmaß an. Im Januar 2023 forderten UN-Exper-
ten die pakistanische Regierung auf, gegen diese
Praktiken vorzugehen, und wiesen auf die schwerwiegen-
den Auswirkungen auf die Religionsfreiheit und auf die
Rechte von Kindern hin. Die Missstände wurden bisher
nicht beseitigt. Im Jahr 2025 wurden die 12-jährige Ariha
Gulzar und die 10-jährige Laiba Suhail entführt und mit-
tels gefälschter Dokumente zwangsverheiratet. Ihre Fa-
milien wurden immer wieder bedroht. Anhaltender
behördlicher Druck führte schließlich zu Festnahmen.

In Ägypten ist die Zahl der verschwundenen Mädchen
christlichen Glaubens deutlich angestiegen. Die Familien
berichten von Entführungen, Zwangskonvertierungen
und traditionellen Eheschließungen. Mehr als 30 Fälle
dieser Art wurden 2024 dokumentiert, was auf einen äu-
ßerst beunruhigenden Trend hindeutet.

Widerstreitende Freiheiten: Religion im Zeitalter der
ideologischen Konformität
In der Rechtsprechung und Politik einiger demokrati-
scher Länder gerät die Religionsfreiheit zunehmend in ein
Spannungsverhältnis mit anderen Grundrechten oder
vermeintlichen Rechten. Besonders deutlich wird diese
Dynamik in westlichen und lateinamerikanischen Kon-
texten, wo säkulare Ideologien auf traditionelle religiöse
Normen stoßen. Der Bericht 2024 der Interamerika-
nischen Kommission für Menschenrechte (IACHR) wurde
kritisiert, weil er potenzielle Konflikte zwischen Religions-
freiheit und Antidiskriminierungsgesetzen thematisiert.

Selbst in Gesellschaften mit unumstößlichen verfas-
sungsmäßigen Garantien – wie in den meisten OSZE-
Staaten – gerät das Recht auf Gewissensfreiheit
zunehmend unter Druck, besonders im Zusammenhang
mit der Verweigerung des Militärdienstes und der Durch-
führung von Schwangerschaftsabbrüchen (siehe Fallstu-
die Ein gefährdetes Recht: Wenn Mediziner sich auf ihre
Gewissensfreiheit berufen). Rechtsvorschriften und kul-
turelle Erwartungen stellen immer häufiger tatsächliche
oder vermeintliche Rechte über die Religionsfreiheit.
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In mehreren Regionen hat die Feindseligkeit gegenüber
der Religion zugenommen: In Kanada wurden katho-
lische Kirchen das Ziel von Brandanschlägen, in Spanien,
Griechenland und Kroatien gerieten religiöse Symbole
und Prozessionen ins Visier ideologischer Aktivisten und
in Belgien wurden Geistliche bestraft, weil sie es ablehn-
ten, Frauen zu ordinieren. Europaweit kam es infolge des
Gaza-Konflikts zu einer Welle hassmotivierter Angriffe auf
Juden und Muslime. Die Angriffe gegen Christen setzten
sich fort.

In einigen westlichen OSZE-Ländern werden Anfeindun-
gen gegen Christen nicht hinreichend dokumentiert und
öffentlich gemacht. Das bedeutet auch, dass die Politik
keinen Anlass zum Handeln sieht, Feindseligkeiten zum
Alltag werden, die Ungleichbehandlung gefördert wird
und christliche Gemeinden verwundbarer werden (siehe
Hintergrundinformation „Höfliche Verfolgung“ durch Un-
terlassung).

Es gibt jedoch bemerkenswerte Ausnahmen. Gerichte in
Großbritannien und in den Vereinigten Staaten haben
in wegweisenden Fällen, in denen es um Meinungsfrei-
heit und Kündigungsschutz ging, das Recht auf Religions-
freiheit bestätigt. Damit haben sie unter Beweis gestellt,
dass die Religionsfreiheit in demokratischen Systemen
immer noch hinreichend geschützt ist, wenn die Unab-
hängigkeit der Justiz gewahrt bleibt.

Jenseits des Bildschirms: Digitale Verfolgung und
die Zukunft der Religionsfreiheit
Die digitale Welt hat leistungsfähige Technologien her-
vorgebracht, die sich bestens für die Unterdrückung von
Minderheiten eignen. In vielen Ländern werden religiöse
Inhalte im Internet zensiert, und Menschen werden
wegen Posts in den sozialen Medien festgenommen. Au-
toritäre Regime setzen Überwachungstechnik ein, um re-
ligiöse Äußerungen herauszufiltern und Angehörige von
Minderheiten als Extremisten abzustempeln. In China
und Russland werden kritische Äußerungen im Internet
herausgefiltert und bestraft, während religiöse Plattfor-
men gesperrt werden. Extremistische Gruppen nutzen
 digitale Plattformen, um zu Gewalt aufzurufen und Pro-
paganda zu verbreiten. Soziale Medien werden ein-
gesetzt, um Minderheiten zum Schweigen zu bringen,
Hass zu schüren und zu polarisieren. In Pakistan stehen
Blasphemievorwürfe, die oftmals unbegründet sind, zu-
nehmend mit Online-Posts in Verbindung. Organisierte
Netzwerke verfolgen digitale Aktivitäten, fordern staat-
liches Eingreifen oder stacheln zu Gewalt an. In einem
Bericht des Ministeriums für Religiöse Angelegenheiten
aus dem Jahr 2023, der sich auf Daten der pakista-
nischen Bundespolizei FIA stützt, wurden mehr als 
400 000  Beschwerden erfasst. Das verdeutlicht, wie digi-
tale Überwachung und religiöse Unterdrückung zusam-
menhängen.

Systeme, die Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, be-
sitzen ein enormes und zutiefst besorgniserregendes Po-
tenzial, wenn es um die Manipulation und Unterdrückung

von Gläubigen geht. Berichten zufolge verwenden die Be-
hörden in Nordkorea ein Überwachungssystem, das von
jedem Telefon alle fünf Minuten einen Screenshot macht
und die Bilder zum Zwecke der staatlichen Überwachung
speichert. Die immensen Fähigkeiten der KI muss der
Mensch nach sinnvollen und ethischen Kriterien über-
wachen, so dass bei ihrem Einsatz die Menschenwürde
und das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit in all ihren Facetten gewahrt bleiben (siehe Hin-
tergrundinformation Zeitenwende: Religionsfreiheit im
Zeitalter der Künstlichen Intelligenz).

Funken der Hoffnung: Einsatz für die Religionsfreiheit
Trotz vielfältiger Bedrohungen spielen Glaubensgemein-
schaften nach wie vor eine wichtige Rolle, wenn es um
die Förderung von Frieden und Dialog sowie um den
Schutz der Menschenwürde geht. Religiöse Organisatio-
nen leisten humanitäre Hilfe, setzen sich für die Men-
schenrechte ein und unterstützen Flüchtlinge und
Vertriebene. In konfliktbelasteten Regionen des Nahen
Ostens, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas leisten
Geistliche Seelsorge und praktische Hilfe. In der mosam-
bikanischen Provinz Cabo Delgado ist die Kirche inmit-
ten der dschihadistischen Gewalt ein zentraler Akteur der
humanitären Hilfe und des interreligiösen Dialogs (siehe
Fallstudie Die Aktivitäten der Kirche in Cabo Delgado). In
Ländern wie Burkina Faso fördern lokale Initiativen trotz
der Bedrohung durch Extremisten den interreligiösen
Dialog (siehe Fallstudie Burkina Faso: Das friedensstif-
tende Fußballspiel). 

Auch die Bildung ist für diese Bemühungen von zentraler
Bedeutung, indem sie den sozialen Zusammenhalt
stärkt, die Menschenwürde in den Mittelpunkt stellt und
die kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Hand-
lungsfähigkeit von Minderheiten sicherstellt (siehe Hin-
tergrundinformation Erziehung zur Freiheit: Toleranz
lehren, Minderheiten stärken). 

Schließlich war Papst Franziskus eine der weltweit
wichtigsten Stimmen, die sich für Dialog und Religions-
freiheit eingesetzt haben (siehe Hintergrundinformation
Papst Franziskus und die Religionsfreiheit: Ein Recht auf
Frieden).

Damit aus diesen Zeichen der Hoffnung ein dauerhafter
Wandel hervorgeht, bedarf es eines nachhaltigen ge-
meinschaftlichen Engagements. Die Verteidigung und
Förderung der Religionsfreiheit kann nicht allein auf den
Schultern von Geistlichen oder zivilgesellschaftlichen Ak-
tivisten lasten. Regierungen, Institutionen, Bildungsein-
richtungen und Einzelpersonen müssen sich genauso
einbringen. Für die Religionsfreiheit sind alle gemeinsam
verantwortlich. Wir müssen alle unsere Stimme erheben
und den auf der ganzen Welt dringend notwendigen
Schutz der Religions- und Gewissensfreiheit fordern, die
in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 verankert ist. Die Religionsfreiheit muss
für alle gewährleistet sein. Religionsfreiheit ist ein Men-
schenrecht, kein Privileg.
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FALLSTUDIE

Rollo, Burkina Faso – Wie eine christliche
 Gemeinde vertrieben wurde32

Maria Lozano
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Vertriebene
 Christen aus Rollo
suchen Zuflucht 
in Kongoussi und
Séguénéga.

Am 8. Mai 2023 überfielen radikale Islamisten den Ort
Rollo im Norden von Burkina Faso und vertrieben sämt-
liche Einwohner – etwa 2000 Menschen.

Mit gezielter Gewalt, die überall im Sahel demselben
Muster folgt, drangen die Kämpfer in das Dorf ein und
töteten wahllos mehrere Bewohner, um Angst und
Schrecken zu verbreiten. Sie plünderten Häuser und
brannten sie nieder. Sie forderten alle Bewohner auf,
das Dorf vor Einbruch der Dunkelheit zu verlassen. Am
nächsten Morgen wurden Menschen, die versuchen,
ihre Habseligkeiten zu retten, auf der Straße getötet.

Die Vertriebenen, darunter Frauen, Kinder, Ältere und
Geistliche wie der katholische Gemeindepfarrer Étienne
Sawadogo, liefen zu Fuß durch die Nacht in Richtung
Kongoussi oder Séguénéga, Strecken von rund 40 Kilo-
metern. Auf der Straße explodierte eine Mine und tötete
das Vieh, das sie mitgenommen hatten. Menschen
kamen wie durch ein Wunder nicht zu Schaden.

Die Vertriebenen verloren nicht nur ihr Zuhause, son-
dern auch ihre Existenzgrundlage, ihre Sicherheit und
ihre Identität. Pfarrer Sawadogo beschrieb das Erlebnis
später als „Exodus“ und sah Parallelen zur biblischen
Geschichte.

Erschöpft, traumatisiert und ohne Hab und Gut erreich-
ten die Flüchtlinge ihr Ziel. Die Städte waren auf die
 Aufnahme so vieler Menschen nicht vorbereitet. Die ört-
lichen Kirchengemeinden, insbesondere die Gemeinde
St. Therese vom Kinde Jesu in Kongoussi, reagierte
schnell und stellte Essen, Kleidung und Unterkünfte zur

Verfügung. Die kirchliche Hilfe war auch deshalb so
wichtig, weil es mehrere Tage dauerte, bis die Behörden
aktiv wurden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im Oktober 2023 im
Dorf Débé im Nordwesten von Burkina Faso, wo die
christliche Bevölkerung 72 Stunden Zeit hatte, den Ort
zu räumen. Zuvor hatten Terroristen in der Dorfkirche
zwei Jungen getötet, weil diese sich den Befehlen wi-
dersetzt hatten. Bischof Prosper Bonaventure Ky von
der Diözese Dédougou bezeichnete das Geschehen als
beispiellos und stellte fest, dass in diesem Fall erstmals
die gesamte christliche Gemeinde allein aufgrund ihres
Glaubens vertrieben wurde.33

Die Gewalttaten in Rollo und Débé sind Teil einer um-
fassenderen Strategie extremistischer Gruppen, die
ländliche Gebiete unter ihre Kontrolle bringen wollen,
indem sie diejenigen vertreiben, die ihre Ideologie oder
Religion nicht teilen. Mit ihren Angriffen auf christliche
Gemeinden wollen sie Angst verbreiten, die Bevölke-
rungsstruktur ändern und neue Gebiete unter ihre Kon-
trolle bringen.

Wie in vielen anderen Regionen des Sahel und in ande-
ren Teilen der Welt spielte auch in diesem Fall die Reli-
gion eine Rolle und löste die Vertreibung eine
humanitäre Krise aus, weil übervölkerte Städte und Ge-
biete den Vertriebenen keine adäquate Hilfe leisten kön-
nen. Dieses Muster verdeutlicht die Zusammenhänge
zwischen religiöser Verfolgung, territorialen Ansprü-
chen bewaffneter Gruppen und destabilisierten Ge-
meinden.
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HINTERGRUNDINFO R M ATI O N

Fulani und
 Dschihadismus 
in Afrika: Zwischen
Vermächtnis und
 Manipulation
Maria Lozano

Die dschihadistische Gewalt im Sahel und in Westafrika
ist ein immer komplexer werdendes Phänomen. Das gilt
vor allem für Länder wie Nigeria, Mali und Burkina Faso.
Eine der meistdiskutierten Fragen betrifft die Fulani,
auch Fulbe oder Peul genannt, die oft so dargestellt
werden, als seien sie eine eigene dschihadistische Be-
wegung. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Fulani
Dschihadisten sind.34 Opfer und Beobachter weisen je-
doch häufig darauf hin, dass eine beträchtliche Zahl der
Rekruten bestimmter bewaffneter Gruppen im Sahel
und in Westafrika Fulani sind. Diese Tatsache verlangt
nach Erklärungen, die über vereinfachende Narrative
hinausgehen und die relevanten geopolitischen, histori-
schen und sozialen Aspekte berücksichtigen. 

Wer sind die Fulani?
Die Fulani sind eine der größten und am weitesten ver-
breiteten ethnischen Gruppen in Afrika. Die schät-
zungsweise 25 bis 40 Millionen Fulani35 verteilen sich
auf mindestens 20 Länder des Sahels und Westafrikas.
Sie sind ein ursprünglich nomadisierendes Hirtenvolk,
das heute in landwirtschaftlichen oder städtischen
Umgebungen größtenteils sesshaft ist. Die Sprache der
Fulani ist das Fulfulde, auch Ful oder Pulaar genannt.36

Die Gesellschaftsordnung der Fulani ist durch ein Kas-
tensystem gekennzeichnet. Es unterscheidet unter an-
derem Herrscher, Geistliche, Handwerker und Hirten,
die die unterste Kaste bilden.37 Ihre Identität ist stark
vom sunnitischen Islam38 geprägt. Historisch stehen
sie mit der Islamisierung der Region im Zusammen-
hang. Man sollte jedoch wissen, dass es sich nicht um
eine sozial, politisch oder ideologisch homogene
Gruppe handelt.39

Die verborgene soziale Dimension: Kasten und
 innergesellschaftliche Spaltungen40

Das gesellschaftliche Kastensystem der Fulani wird
in der öffentlichen Debatte häufig ignoriert. Dabei
spielt es bei der Anwerbung dschihadistischer Kämpfer
eine Rolle. Die höchste Kaste, zu der Geistliche und
Herrscher zählen, die von früheren Emiren und Kalifen
abstammen, verfügt über Grundbesitz und politische
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Macht. Sie lehnt den Dschihadismus überwiegend ab.
Zur niedrigsten Kaste zählen junge, grundbesitzlose
Hirten, die von früheren Leibeigenen oder Sklaven ab-
stammen und keinen Zugang zu Bildung oder grund-
legenden sozialen Diensten haben. Diese schwächste
gesellschaftliche Gruppe ist besonders anfällig für die
Rekrutierung durch islamistische Terrorgruppen. 

Diese soziale Kluft ist der Grund dafür, dass so viele
 radikalisierte junge Fulani aus der untersten Gesell-
schaftsschicht nicht nur gegen andere gesellschaftli-
che Gruppen, sondern auch gegen ihre eigenen
traditionellen Eliten vorgehen, die sie als Teil eines
 ungerechten politischen Systems wahrnehmen.41 Ob-
wohl die meisten Fulani nichts mit dem Dschihadis-
mus zu tun haben und viele von ihnen selbst Opfer
sind, gelingt es bestimmten radikalen Gruppen, Teile
der niedrigen Kasten dieser ethnischen Gemeinschaft
zu rekrutieren. Dieser Dschihadismus dient als Mittel
des symbolischen sozialen Aufstiegs und der inner -
ethnischen Rache für soziale Benachteiligung. 

Heutige Ursachen für die Radikalisierung42

Die dschihadistischen Aktivitäten der Fulani werden
immer stärker von externen Faktoren angetrieben. Dazu
zählen: systematische soziale Ausgrenzung und Margi-
nalisierung aufgrund der nomadischen Lebensweise;
Landknappheit und Einschränkung der traditionellen
Wanderrouten infolge des Bevölkerungswachstums und
des Klimawandels; Ressourcenkonflikte mit sesshaften
Bauern (Land und Wasser); ethnische Stigmatisierung
und Gewalt durch staatliche Kräfte oder lokale Milizen.

In Ländern wie Burkina Faso sind die Fulani als „po-
tenzielle Terroristen“ stigmatisiert und werden häufig
willkürlich von Soldaten oder lokalen Milizen getötet.
In Mali gehen „Wagner-Söldner“ gegen Fulani vor, die
unter Terrorverdacht stehen.43 Islamistengruppen wie
Katiba Macina, die mit al-Qaida in Verbindung steht
und in Zentralmali aktiv ist, bieten den marginalisier-
ten Bevölkerungsgruppen Schutz und legitimieren so
ihre Aktivitäten.44

Ein Fulani-Hirte 
mit weidendem 
Vieh in Afrika.
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Manipulation durch externe Akteure
Der heutige Dschihadismus instrumentalisiert die Iden-
tität der Fulani in mehrfacher Hinsicht. Die folgenden
Fakten verdeutlichen, dass die Gewalt nicht nur aus
der ethnischen Gruppe hervorgeht, sondern auch
von außen geschürt wird: 45

1. Transnationale Terrorgruppen wie Islamischer
Staat im Großraum Sahara oder Jama’at Nasr al-
Islam wal Muslimin (JNIM) nutzen die Mobilität und
Verbreitung der Fulani für den Aufbau von Logistik-
und Rekrutierungsnetzwerken. 

2. Traditionelle Wander- und Handelsrouten der Fulani
erleichtern den Waffen- und Menschenschmuggel
und die Verbreitung extremistischen Gedanken-
guts über durchlässige Grenzen hinweg.  

3. Einige geopolitische Akteure der Region – darunter
auch Staaten und regionale Herrscher – können die
Gewalt der Fulani für ihre Zwecke nutzen, um Gebiete
zu destabilisieren oder unter ihre Kontrolle zu bringen.  

Nigeria und die heutige Auslegung des
 dschihadistischen Erbes
Im „Middle Belt“ Nigerias sind die Konflikte zwischen
muslimischen Fulani-Hirten und sesshaften Bauern der
vorwiegend christlichen ethnischen Gruppen Berom,
Tiv und Idoma in systematische Gewalt ausgeartet, die
über die traditionellen Auseinandersetzungen um Land-
und Wasserressourcen hinausgeht. Der Bundesstaat
Benue im Südosten Nigerias, der auch als „Kornkammer
Nigerias“ bekannt ist, ist ein Beispiel für diese Entwick-
lung. Viele Beobachter erkennen Gewaltmuster, die
nicht nur soziale oder ethnische Aspekte haben.46

Zum besseren Verständnis der aktuellen Situation ist ein
Blick in die Geschichte erforderlich. Das Zentrum und
der Süden Nigerias wurden im Dschihad des Usman dan
Fodio (siehe Infobox) nicht erobert. Er hinterließ dort
aber ein tief sitzendes Trauma.47 Im Bundesstaat Benue
ist innerhalb der dort beheimateten ethnischen Gruppe
der Tiv ein historischer Sieg über die Fulani in den Us-
hongo-Hügeln überliefert, der zu einem Symbol des Wi-
derstands und der Ablehnung des politischen Islam
wurde.48

Auch dschihadistische Gruppen wie Boko Haram,
ISWAP und Katiba Macina in Mali berufen sich auf ihr
historisches Erbe.49 Sie instrumentalisieren den Islam
und historische sowie sozioökonomische Missstände,
wenn sie junge Fulani-Nomaden der niedrigen Kaste
ohne Zugang zu Bildung oder Ressourcen als Kämpfer
anwerben. 

Aktuelle ethnische und religiöse Dimension
Nach Meinung von führenden Vertretern ethnischer
Gruppen50 und internationaler Organisationen51 handelt
es sich bei den Vorfällen im „Middle Belt“ nicht um
wahllose Aktionen, sondern vielmehr um gezielte

ethnische und religiöse Säuberungen. Die Opfer des
Fulani-Konflikts im „Middle Belt“ sind überwiegend
Christen, und betroffen sind überwiegend Gebiete, die
sich im 19. Jahrhundert der Ausbreitung des Islam wi-
dersetzt haben.52

Die nigerianische Bundesregierung hat die Krise zwar
im Blick, reagiert aber nur langsam, sporadisch und
ohne strafrechtliche Konsequenzen für die Täter.
Trotz Gesetzen zum Verbot der freien Weidewirtschaft,
angekündigter Gespräche und Sicherheitseinsätzen
gehen die Massaker weiter. Zehntausende von Vertrie-
benen müssen unter schwierigsten Bedingungen aus-
harren.53

Was steht auf dem Spiel?
Die Krise im Sahel und im „Middle Belt“ ist nicht einfach
nur ein lokaler Konflikt zwischen Hirten und Bauern. Sie
ist ein endloser Krieg um Land, religiöse Identität
sowie um wirtschaftliche und politische Macht. Das
kollektive Trauma des historischen Dschihad,54 das
durch die Untätigkeit des Staates und die Manipulation
durch extremistische Gruppen noch verstärkt wird,
nährt einen Kreislauf der Gewalt, der sich in der gesam-
ten Region auszubreiten droht. Christliche Gemeinden
sind vor allem in Nigeria systematischer Verfolgung aus-
gesetzt. Aber zugleich sind auch viele Fulani Opfer von
struktureller Gewalt und ideologischer Manipulation.
Polarisierende Diskurse helfen in dieser Situation nicht
weiter. Wahrheit, Gerechtigkeit und eine gründliche Auf-
arbeitung der Geschehnisse sind erforderlich, wenn im
Sahel dauerhaft Frieden herrschen soll.

Historische Wurzeln: Dschihad im Sahel55

Die Beziehung der Fulani zum Dschihadismus hat tief
reichende Wurzeln. 

• Usman dan Fodio vereinte Anfang des 19. Jahrhun-
derts verschiedene Volksgruppen unter dem Kalifat
von Sokoto, das auf der Scharia und der Vorherr-
schaft der Fulani basierte. Es folgte eine Politik der
Ausgrenzung, die noch heute zu Spannungen führt
und bei anderen ethnischen, nicht muslimischen
Gruppen immer wieder Traumata hervorruft.56

• Seku Amadu führte um 1819 im Gebiet des Binnen-
deltas des Nigers eine Bewegung an und gründete
das theokratische Fulani-Reich Macina, das fast ein
Jahrhundert lang Bestand hatte und auf das Islamis-
tengruppen57 wie Katiba Macina im Kampf gegen
den Staat und ethnische Gruppen bis heute Bezug
nehmen. 

• Omar Saidou Tall vereinte 1852 die Gebiete von
Mali, Senegal und Guinea zu einem islamischen
Reich und hinterließ tiefe Spuren in der ethnischen
und religiösen Zusammensetzung der Bevölkerung. H
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Auch in diesem Berichtszeitraum war Afrika wieder die
Region, die am stärksten von dschihadistischen Aktivi-
täten betroffen war. Die Gewalt geht nicht von einer
 einzelnen Organisation aus, sondern von einem dezen-
tralen Netzwerk aus Bewegungen, die autonom operie-
ren, aber die gleiche Ideologie und Taktik verfolgen und
auf dieselben Ressourcen zurückgreifen. Diese Bewe-
gungen nutzen durchlässige Grenzen und schwache
staatliche Institutionen aus, um sich überregional aus-
zubreiten und eine lose koordinierte Struktur zu bilden.
Auch wenn die Gruppen unabhängig sind, tauschen sie
Waffen, Kämpfer und Propaganda aus und erhöhen
 dadurch ihre Widerstandskraft und Reichweite. Ihre An-
passungsfähigkeit hat verheerende Folgen für die Zivil-
bevölkerung, auch für christliche Gemeinden. Dieses
länderübergreifende und flexible Modell lässt dschiha-
distische Aktivitäten inmitten anhaltender Instabilität
gedeihen (siehe Themenschwerpunkt Wie sich der
Dschihadismus weiterentwickelt).

Nach Angaben des Africa Center for Strategic Studies de-
stabilisieren militant-islamistische Gruppen nach wie vor
fünf Regionen des Kontinents. Allein im Jahr 2024 waren
diese Gruppen für 22 307 Todesfälle verantwortlich.58

Eskalation der dschihadistischen Gewalt im Sahel
Der Sahel ist weiterhin die Region, die weltweit am
stärksten von terroristischer und dschihadistischer Ge-
walt betroffen ist. Mehr als die Hälfte aller Todesfälle,
die 2024 weltweit auf das Konto von Terroristen gingen,

entfielen auf die Sahelzone. Laut Global Terrorism Index
2025 liegen fünf der zehn Länder, die am stärksten von
Terrorismus betroffen sind, in dieser Region: Burkina
Faso, Mali, Niger, Nigeria und Kamerun. Damit ist sie ein
Zentrum der aktuellen Welle extremistischer Gewalt.59

Burkina Faso war 2024 erneut weltweit am schwersten
betroffen. 20 % aller terrorbedingten Todesfälle entfielen
auf dieses Land, wobei gegenüber dem Vorjahr ein Rück-
gang um 21 % verzeichnet wurde. Die dschihadistische
Gewalt nimmt seit 2015 stark zu und macht das Land, das
einst ein Musterbeispiel für ein harmonisches Miteinan-
der der Glaubensrichtungen war, zu einem „Hotspot“ ex-
tremistischer Aktivitäten.60 Terrorgruppen wie JNIM,
IS-Ableger und Ansarul Islam nehmen sowohl Muslime
als auch Christen ins Visier und greifen häufig Gebetsstät-
ten an. Geistliche werden entführt oder getötet. Christli-
che Gemeinden werden vertrieben oder es wird ihnen
untersagt, ihrem Glauben öffentlich nachzugehen. Mitte
2024 wurden in der Region von Zekuy und Doumbala im
Westen des Landes fast 100 Christen getötet.61

In Mali verschlechtert sich die Sicherheitslage kontinu-
ierlich; die grundlegenden Menschenrechte werden
immer häufiger missachtet. Auch Mali ist eines der am
stärksten vom Terrorismus betroffenen Länder der Welt.
Die Krise begann 2012, als das Eindringen extremisti-
scher Gruppen in den Norden Malis die Tuareg-Rebel-
lion wieder aufflammen ließ. Die Tuareg, die etwa 10 %
der Bevölkerung ausmachen, streben mit der Nationa-
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len Bewegung für die Befreiung des Azawad (MNLA) im
Norden Malis nach Autonomie und verbündeten sich im
Kampf gegen Regierungstruppen zeitweise mit Islamis-
tengruppen wie AQIM, MUJAO und Ansar Dine.62 Das
2015 geschlossene Friedensabkommen ist hinfällig. Der
Abzug der UN-Friedenstruppen 2023 und der Einsatz der
russischen Söldnergruppe Wagner haben die Krise wei-
ter verschärft. Landesweit nimmt die dschihadistische
Gewalt zu. Die Bürger des Landes – auch die Christen –
sind von Entführungen und Misshandlungen bedroht.
Ihnen werden religiöse Regeln auferlegt. Im Jahr 2024
setzte Malis Militärjunta jegliche politischen Aktivitäten
aus und ging hart gegen Andersdenkende vor. Die Lage
ist nach wie vor kritisch, da ein Bürgerkrieg und weitere
Menschenrechtsverletzungen drohen.

In Niger haben sich unter dem Militärregime von Gene-
ral Abdourahamane Tchiani die Sicherheitslage, die
staatlichen Strukturen und die Menschenrechtslage
drastisch verschlechtert. Im März 2025 trat für einen
Zeitraum von 60 Monaten eine Übergangscharta in
Kraft, die in einem höchst instabilen Umfeld die Religi-
onsfreiheit formell garantiert. Das Land hat sich zu
einem dschihadistischen „Hotspot“ entwickelt. ISSP, al-
Qaida-Ableger und Boko Haram sind landesweit aktiv.
Die an Mali und Burkina Faso grenzende Region Tillabéri
ist nach wie vor das Zentrum der Gewalt. 2024 verzeich-
nete Niger mit 94 % den weltweit höchsten Anstieg der
terrorbedingten Todesfälle. 63 Sowohl muslimische als
auch christliche Gemeinden sind von Angriffen auf Kir-
chen, Moscheen und religiöse Versammlungen sowie
von Entführungen Geistlicher betroffen. Es gibt Bemü-
hungen um einen interreligiösen Dialog. Aber radikale
Netzwerke, schwache Institutionen und Autoritarismus
höhlen das zivilgesellschaftliche Leben und die Wider-
standskraft der Bürger aus. Christliche Minderheiten
sind besonders gefährdet, sehen sich Drohungen und
Zwangskonvertierungen ausgesetzt und können ihren
Glauben nicht frei ausüben.

Nach ihrem gemeinsamen Austritt aus der Westafrikani-
schen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS gründeten
Mali, Burkina Faso und Niger im Juli 2024 einen Staaten-
bund, die Konföderation der Sahelstaaten (CES).64 Die-
ser Schritt ist Teil einer umfassenderen Abkehr von den
westlichen Institutionen, wobei die drei Militärregime
stärkere Partnerschaften mit Russland und China an-
streben.

Staatsstreiche, Wahlen und Verfassungsänderungen:
Verschiebung der Machtstrukturen
Im Zeitraum von 2023 bis 2025 erlebten die Länder
 südlich der Sahara eine Welle von Staatsstreichen und
Verfassungsänderungen, die Ausdruck tiefgreifender
Regierungskrisen sind und oftmals unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Religionsfreiheit haben. Verzeichnet
wurden zwei erfolgreiche Staatsstreiche (Niger65 und
Gabun66) und mehrere gescheiterte Putschversuche
(Burkina Faso,67 Guinea-Bissau68 und Demokratische
 Republik Kongo69). 

Andere Länder planten oder verabschiedeten umfas-
sende Verfassungsreformen, von denen viele Kontro-
versen auslösten oder negative Auswirkungen haben.
In der Zentralafrikanischen Republik wurde auf dem
Wege eines Referendums 2023 die bestehende Be-
grenzung der Amtszeiten des Präsidenten abgeschafft
und das Amt eines Vizepräsidenten eingeführt. So
kann Präsident Touadéra im Dezember 2025 für eine
dritte Amtszeit kandidieren.70 Bei einem Referendum
in Tschad stimmten die Bürger im Dezember 2023 für
die Wiedereinführung eines Semi-Präsidialsystems
mit einem Premierminister, einem Senat und einer
Menschenrechtskommission, wobei deren Rechen-
schaftspflicht nicht geregelt ist. Ende 2024 wurde in
Gabun71 eine neue Verfassung verkündet und die Re-
gierung leitete einen nationalen Dialog ein, um nach
54-jähriger Herrschaft des Bongo-Clans die demokra-
tischen Institutionen wiederzubeleben.72 Im März
2024 verabschiedete das Parlament in Togo eine neue
Verfassung, die nach Ansicht von Kritikern die Demo-
kratie untergräbt. Sie sieht den Übergang zu einem
parlamentarischen Regierungssystem vor. Die Begren-
zung der Amtszeiten für den Präsidenten wurde prak-
tisch abgeschafft.73

Im Jahr 2024 standen in 19 afrikanischen Ländern Wah-
len an, aber viele wurden verschoben, manipuliert oder
unter autoritären Bedingungen abgehalten. Die Militär-
regime in Burkina Faso,74 Mali,75 Guinea76 und Guinea-
Bissau77 wollten ihren Ländern den Weg in die
Demokratie bereiten, hielten ihre Versprechen aber
nicht ein. In Mauretanien,78 Tschad,79 Senegal80 und
Togo81 fanden landesweite Wahlen statt. Den Ablauf der
Wahlen in Südafrika bezeichneten katholische Bischöfe
als „überaus frei und fair“. 82

Horn von Afrika: Bürgerkriege, religiös motivierte
Gewalt und regionale Ausbreitung
Das Horn von Afrika ist nach wie vor eine äußerst instabile
Region, die von sich überschneidenden Bürgerkriegen,
extremistischen Bedrohungen und grenzüberschreiten-
den Spannungen geprägt ist. 

Seit April 2023 herrscht in Sudan ein Bürgerkrieg zwi-
schen den Sudanesischen Streitkräften (SAF) und den
Rapid Support Forces (RSF), der die weltweit größte
Flüchtlingskrise mit fast 13 Millionen entwurzelten Men-
schen ausgelöst hat.83 Beide Kriegsparteien beschießen
religiöse Kultstätten, foltern Geistliche und nutzen Kir-
chen und Moscheen als Militärstützpunkte. Christen wer-
den Opfer von Zwangskonvertierungen, willkürlichen
Festnahmen und gewaltsamen Übergriffen. Die Lage der
Religionsfreiheit hat sich drastisch verschlechtert.

Die Gewalt greift auch auf Südsudan über, wo der Zu-
strom von Flüchtlingen und Vergeltungstaten den fragi-
len Friedensprozess des Landes ins Wanken bringen. Die
Übergangsregierung hat anstehende Wahlen verscho-
ben und bemüht sich um die Ausarbeitung einer dauer-
haften Verfassung.84
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Die Lage in Somalia bleibt kritisch. Die Terrorgruppe al-
Shabaab kontrolliert weite Landstriche und setzt eine
strenge Auslegung der Scharia durch, die Christen die
Glaubensausübung untersagt, für Apostasie die Todes-
strafe vorsieht und alles unter Strafe stellt, was als „un-
islamisch“ gilt. Christliche Konvertiten laufen Gefahr,
misshandelt, festgenommen oder getötet zu werden.
Auch die Terrororganisation Islamischer Staat der Pro-
vinz Somalia, die sich vor allem in Puntland ausbreitet,
trägt zur Destabilisierung des Landes bei. Die Spannun-

gen mit Äthiopien und Somaliland
sowie Waffenlieferungen und in-
terne Clankonflikte lassen jegliche
Bemühungen um eine Eindäm-
mung der dschihadistischen Ge-
walt ins Leere laufen.85

Nach Somalia ist Kenia das Land,
das am zweitstärksten von den
 Gewaltakten der al-Shabaab be-
troffen ist.86 Kenia galt lange als
stabilisierende Kraft in der Region,
geriet dann aber durch grenzüber-
schreitende Anschläge und inter-
religiöse Spannungen unter Druck.
2023 und 2024 kam es in den
Countys Mandera, Lamu und Ga-
rissa zu Anschlägen auf Zivilisten,
darunter auch Christen. Zugleich
kam es aufgrund der Diskrimi -
nierung von Muslimen zu inter -
religiösen Spannungen. Positiv zu
bewerten ist eine Maßnahme von
Präsident William Ruto, der im Fe-
bruar 2025 das Überprüfungsver-
fahren abschaffte, das Muslime bei
der Beantragung von Personalaus-
weisen durchlaufen mussten.87

 Innerhalb der Zivilgesellschaft
wurde dies als Schritt gegen Diskri-
minierung begrüßt. Trotz dieser
Herausforderungen pflegen die
Glaubensgemeinschaften im gan-
zen Land weitgehend friedliche
Beziehungen.

Die Lage der Religionsfreiheit in
Äthiopien ist inmitten anhaltender
Konflikte und politischer Instabili-
tät weiterhin prekär. Die andau-
ernde Gewalt in den Regionen
Tigray, Oromia und Amhara hat für
die Glaubensgemeinschaften
schwerwiegende Folgen. Kult- und
Gebetsstätten werden zerstört,
Geistliche ermordet und das ge-
samte religiöse Leben kommt zum
Erliegen. Die interreligiösen Bezie-
hungen leiden darunter, dass sich
religiöse und ethnische Identitäten

überschneiden. Die länderübergreifende Kooperation
bei der Terrorbekämpfung wird belastet durch Span-
nungen mit der somalischen Regierung, die sich infolge
des zwischen Äthiopien und Somaliland geschlossenen
Abkommens weiter verschärft haben.

Am gesamten Horn von Afrika ist die Religionsfreiheit
nicht nur durch dschihadistische Gewalt, sondern auch
durch staatliche Unterdrückung bedroht. In Eritrea wird
jegliche Form von nicht genehmigter Glaubensaus-

Präsenz
 dschihadistischer
Bewegungen 
in Afrika 
2016 und 2025.

© Africa Center for Strategic Studies
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übung vom Staat verfolgt. Gläubige, die sich nicht an die
Vorschriften halten, müssen mit willkürlichen Festnah-
men, langjährigen Haftstrafen und Folter rechnen.
Christen, Zeugen Jehovas und Muslime – auch Minder-
jährige und Geistliche – geraten regelmäßig ins Visier
der Behörden. Religiöse Versammlungen sind verboten.
Häftlinge werden ohne ordnungsgemäße Verfahren
festgehalten, und in den überfüllten Gefängnissen herr-
schen unmenschliche Zustände. Unter dem autoritären
Regime Eritreas ist die Lage der Religionsfreiheit äußerst
kritisch.

Nigeria: Gläubige in Gefahr
Zwischen Januar 2023 und Dezember 2024 erlebte Ni-
geria vor allem in Norden und im „Middle Belt“ eine
Welle religiös motivierter Gewalt. Bewaffnete Gruppen
wie Boko Haram, Islamischer Staat der Provinz West-
afrika (ISWAP) und diverse Milizen verübten groß ange-
legte Angriffe auf Kirchen, Dörfer und Geistliche. Allein
im Monat nach der Amtseinführung des Präsidenten
2023 wurden in den Bundesstaaten Plateau und Benue
tausende Menschen vertrieben oder getötet, darunter
mehr als 1100 Christen einschließlich 20 Geistlicher.88

Bei koordinierten Angriffen einheimischer und auslän-
discher Kämpfer an Weihnachten 2023 kamen fast 300
Menschen zu Tode.89 Im Juni 2025 fielen 200 vertriebene
Christen in Benue einem Massaker zum Opfer.90

Immer wieder sind radikalisierte Fulani-Hirten in An-
griffe auf christliche Gemeinden verwickelt, die oft-
mals mit Vertreibungen einhergehen. Während einige
Analysten den Konflikt mit Umweltfragen in Verbin-
dung bringen, nehmen Geistliche vor Ort die Vorgänge
als eine strategische Vertreibung der christlichen Be-
völkerung wahr (siehe Hintergrundinformation Fulani
und Dschihadismus in Afrika: Zwischen Vermächtnis und
Manipulation). Im Mai 2024 kam es in der Stadt Ma-
kurdi zu einer beispiellosen Eskalation, als eine christ-
liche High School angegriffen wurde.91 Auch im
Zusammenhang mit Blasphemie- und Hexereivorwür-
fen wurden Menschen getötet, unter anderem auch
durch Lynchmorde.

Dutzende von Geistlichen und religiösen Oberhäuptern
wurden entführt oder ermordet. Auch beim Vorgehen
von Sicherheitskräften gegen eine schiitische Prozes-
sion in Abuja kam es zu Todesopfern. Derweil setzt die
Religionspolizei (hisbah) in mehreren Bundesstaaten
des Nordens unter Missachtung der Bestimmungen der
Verfassung durch, dass die Scharia auch in strafrecht-
lichen Angelegenheiten angewendet wird.

Die Region Zentralafrika und das südliche Afrika:
Entstehende Fronten
Die Demokratische Republik Kongo erlebt eine der
schwerwiegendsten und vielschichtigsten Krisen in der
Region Zentralafrika. Bewaffnete Gruppen wie die Allied
Democratic Forces (ADF), die mit der Organisation Isla-
mischer Staat in Verbindung stehen, überfallen syste-
matisch christliche Gemeinden, töten Zivilisten,

zerstören Gotteshäuser und entführen Geistliche. In den
östlichen Provinzen konkurrieren mehr als 120 Milizen92

um die Kontrolle über Gebiete, die reich an Bodenschät-
zen sind. Infolge des Zusammenbruchs staatlicher
Strukturen und der mangelnden staatlichen Präsenz
sind Gemeinden dort schutzlos der Gewalt ausgeliefert.
Die Gewaltausbrüche sind grenzüberschreitend: Die Tat-
sache, dass die Rebellengruppe M23 von Ruanda unter-
stützt wird und Uganda militärisch gegen die ADF
vorgeht, zeigt das Ausmaß der Verstrickungen. Im Ja-
nuar 2025 eroberte die Miliz M23 die Stadt Goma mit
schwerwiegenden Folgen für die Zivilbevölkerung.
Gleichzeitig wurden Kirchen, die sich für den Frieden
einsetzen, mit staatlichen Repressionen konfrontiert.93

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind
Gläubige und Gemeinden der eskalierenden Gewalt
schutzlos ausgeliefert. Die Konflikte wirken sich auf die
Stabilität in der gesamten Region der Großen Afrikani-
schen Seen aus.

In Mosambik kam es zu erneuten Ausbrüchen dschiha-
distischer Gewalt. In der Provinz Cabo Delgado überfal-
len militante Gruppen mit Verbindungen zum
sogenannten Islamischen Staat immer wieder christli-
che Gemeinden, setzen Kirchen in Brand und töten Zi-
vilisten. Trotz der Präsenz internationaler Streitkräfte
konnten die Aufständischen in weitere Gebiete vordrin-
gen, wobei sie die Schwäche der staatlichen Institution
und das dort herrschende Machtvakuum ausnutzten.
Trotz der widrigen Umstände setzen sich die katholische
Kirche und andere Glaubensgemeinschaften aktiv für
Frieden und interreligiösen Dialog ein. In der 2022 un-
terzeichneten „Gemeinsamen Erklärung von Pemba“
bekräftigten Christen und Muslime ihr gemeinsames
 Engagement, mit dem sie die Instrumentalisierung der
Religion verhindern wollen. 2024 signalisierte der
 Islamische Rat von Mosambik, dass er bereit sei, in
 Verhandlungen mit dschihadistischen Elementen zu
vermitteln. Mit diesen Bemühungen unterstreichen die
religiösen Akteure ihre Widerstandskraft in Anbetracht
der sich verschlechternden Sicherheitslage (siehe Fall-
studie Die Aktivitäten der Kirche in Cabo Delgado ).

Migrationsbewegungen 
Ein weiteres kritisches Thema, das die Länder südlich
der Sahara betrifft, sind die deutlich zunehmenden
Flüchtlingsströme und Migrationsbewegungen inner-
halb der Landesgrenzen und darüber hinaus. Ende 2024
befanden sich innerhalb der Region 38,8 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Das ist knapp die Hälfte aller Bin-
nenflüchtlinge weltweit.94 In Ostafrika, am Horn von
Afrika und in der Region der Großen Afrikanischen
Seen wurden 5,4 Millionen Flüchtlinge und Asyl-
suchende gezählt.95 Auch die grenzüberschreitenden Mi-
grationsbewegungen innerhalb des Kontinents stiegen
im Zeitraum von 2015 bis 2024 um 25 % auf 15 Millio-
nen.96 Auslöser dieser Verschiebungen ist in den meisten
Fällen dschihadistische Gewalt (siehe Themenschwer-
punkt Auf der Flucht vor religiös motivierter Verfolgung
und Diskriminierung).
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Seit 2011 leidet die rohstoffreiche Region Cabo Delgado
im Norden von Mosambik unter Gewalt. Sie zwingt die
Menschen dazu, ihre Häuser und Lebensgrundlagen zu
verlassen. Es begann damit, dass multinationale Unter-
nehmen auf der Suche nach Rubinen und fossilen
Brennstoffen in die Region kamen. Deren Sicherheits-
kräfte vertrieben ganze Gemeinden von ihrem Land.
Weil sie sich vom Staat im Stich gelassen fühlten, such-
ten die Betroffenen Hilfe bei den Dschihadisten.

Mit dem Angriff auf die Hafenstadt Mocímboa da Praia
am 5. Oktober 2017 brach die dschihadistische Gewalt
aus. Seither befindet sich die Region in einer nicht nach-
lassenden humanitären Krise. Mehr als 5000 Menschen
wurden seither getötet und mehr als eine Million muss-
ten ihre Heimat verlassen.

Inmitten dieser verheerenden Lage blieb die katho-
lische Kirche an der Seite der Opfer und stellte ihr pro-
aktives Engagement für Frieden, Versöhnung und
humanitäre Hilfe unter Beweis. Ordensgemeinschaf-
ten, diözesane Einrichtungen und katholische Hilfs-
organisationen spendeten Trost, koordinierten
Nothilfe, bauten Unterkünfte, stellten Lebensmittel
und Trinkwasser bereit und sorgten in den vertriebe-
nen Gemeinden für Schulunterricht. Kirchliche Akteure
boten den Überlebenden Traumaberatung, psycho-
soziale Unterstützung und Rechtsberatung an – ins-
besondere Frauen und Kindern, die Entführungen und
geschlechterspezifischer Gewalt zum Opfer gefallen
waren.

Frei Boaventura, ein brasilianischer Missionar vom Insti-
tuto dos Pobres de Jesus Cristo, erklärt: „Ich habe gese-
hen, wie Menschen grausam getötet wurden, wie Dörfer
und Träume zerstört wurden.“ Er sprach von Menschen,
die alles verloren haben, die aber selbst in tiefster Not

noch an etwas festhalten, das ihnen niemand nehmen
kann: „Hoffnung und der Glaube an Gott.“97

Die kolumbianische Karmelitin Schwester Núbia Zapata
Castaño musste fliehen, als Terroristen 2020 die Stadt
 Macomia überfielen, wo sie ein Schulprojekt geleitet hatte.
„Sie schossen in die Luft, und die Menschen flüchteten.
Alle, die sie erwischten, wurden getötet oder entführt“,
berichtet sie. Trotz der traumatischen Erlebnisse mach-
ten sie und ihre Mitschwestern sich kurz darauf wieder an
die Arbeit und konzentrierten sich darauf, den Schul-
unterricht für die vertriebenen Kinder sicherzustellen.98

Die Kirche setzt sich aktiv für Frieden, humanitäre Hilfe
und den Wiederaufbau ein. Wo staatliche Strukturen
fehlen oder wo ihnen misstraut wird, übernimmt die Kir-
che eine Brückenfunktion und bietet den traumatisier-
ten Menschen angesichts von Verlust und Spaltung
moralische Unterstützung und praktische Lösungen.
Katholische Schulen übernehmen den Unterricht in
Flüchtlingslagern, und es werden Runde Tische ein-
gerichtet, um den interreligiösen Dialog in Gang zu set-
zen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.

In der Stadt Pemba gilt das Viertel Mahate als Zentrum des
Islam. In diesem Stadtteil leistet der spanische Priester
Eduardo Roca mit seiner Pfarrgemeinde eine bemerkens-
werte Arbeit im interreligiösen Dialog. „Im Laufe der Jahre
haben wir in dieser muslimischen Hochburg mit einer
streng-fundamentalistischen Identität eine Kirche auf-
gebaut, die heute ein Symbol des Friedens ist und allen
offen steht“, erklärt er. „Ich bin mir bewusst, dass wir dies
nur dank der Wertschätzung der Menschen vor Ort schaf-
fen konnten. Das hat mir viel Geduld abverlangt. Ich habe
zugehört und dazugelernt. Ich habe ein Verständnis für die
tief verwurzelten Werte des Islams und anderer Kulturen
entwickelt, und ich habe sie lieben gelernt.“99
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Die Aktivitäten der Kirche in Cabo Delgado
Paulo Aido
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An einem Nachmittag im Dezember in Bissinghin, einem
Vorort von Ouagadougou. Das Thermometer zeigt um
die 40°C. Anpfiff. Der Ball fliegt zwischen den Beinen jun-
ger und alter Spieler hin und her und zieht bei jedem
Schuss eine rötliche Staubwolke hinter sich her. Mehr als
tausend Zuschauer sind zur dritten Auflage eines Fuß-
ballspiels gekommen, das seinesgleichen sucht: auf der
einen Seite ein Team aus Katholiken und Protestanten,
auf der anderen Seite Muslime und Anhänger des tradi-
tionellen Glaubens. Im Tor der einen Seite steht kein ge-
ringerer als der Gemeindepfarrer, im Tor der anderen
Seite der Imam der benachbarten Moschee. Und der
Schiedsrichter? Das Oberhaupt der traditionellen Glau-
bensgemeinschaft. Unter Applaus und Jubelrufen endet
das Spiel mit dem perfekten Ergebnis: eins zu eins.

„Es war großartig, ein wirklich bewegender Augenblick“,
so André Kabre, Pfarrer der Gemeinde St. Augustinus.
Für diesen Priester, dessen Bruder zwei Jahre zuvor von
Dschihadisten getötet worden war, sind Initiativen wie
diese, die den interreligiösen Dialog anregen, von
grundlegender Bedeutung. 

Seit 2015 leidet das „Land der aufrechten Menschen“,
wie „Burkina Faso“ übersetzt heißt, unter Terroraktivi-
täten, die inzwischen jeden Winkel erreichen. Natürlich
sind nicht alle Muslime Dschihadisten. Aber die vielen
Massaker, die unter dem Ruf Allahu akbar verübt wur-
den, haben in der Öffentlichkeit ihre Spuren hinterlas-
sen. „Es gab Spannungen“, räumt Pfarrer Kabre ein,
„aber mit diesem Fußballspiel und all den anderen Ini-

tiativen, die wir umgesetzt haben, hat sich die Situation
deutlich beruhigt.“

Sheikh Chaman teilt diese Ansicht: „Dass Geistliche
ihren Gemeinden Einheit und sozialen Zusammenhalt
predigen, ist eine Sache. Eine andere ist es, wenn die
Gläubigen uns gemeinsam auf dem Fußballplatz sehen.
Es ist sehr starkes Signal für Frieden und Harmonie in
Burkina Faso.“ Die Föderation Islamischer Vereine (FAIB)
unterstützt dieses Engagement mit Schulungen, in
denen Imamen vermittelt wird, wie sie gegen Hetze und
Gewaltverherrlichung vorgehen.100

Die Geistlichen räumen ein, dass eine solche Aktion
nicht immer möglich ist. Der Imam einer anderen, eher
strenggläubigen sunnitischen Moschee in der Nähe
lehnt es zum Beispiel ab, an derartigen Aktivitäten teil-
zunehmen.

Burkina Faso schöpft große Kraft aus der Tradition des
religiösen Miteinanders, wenn es darum geht, sich
gegen den Radikalismus zu stellen. Fast jeder in Burkina
Faso hat mindestens eine andersgläubige Person in der
Familie. Das stellt im Allgemeinen kein großes Problem
dar, weil der familiäre Zusammenhalt über allem ande-
ren steht. In den vergangenen Jahren hat aber auch fast
jeder – wie Pfarrer Kabre – einen Bruder, Vater oder
sonstigen Verwandten auf brutale Weise verloren.
Damit dieses Leid nicht in Hass umschlägt, braucht es
Bildung und konkrete Beispiele für interreligiöses Mit-
einander, wie dieses Fußballspiel.
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Burkina Faso: Das friedensstiftende Fußballspiel
Amélie Berthelin

Die Beteiligten
nach dem
 Fußballspiel.
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Seit Künstliche Intelligenz (KI) unversehens in den
 Alltag der Menschen eingezogen ist, überschlagen sich
die Ereignisse. Die Ausübung grundlegender Men-
schenrechte wie Gedanken-, Gewissens- und Religi-
onsfreiheit ist mit neuen Herausforderungen
verbunden, auf die es noch keine klaren Antworten
gibt.101 Papst Franziskus äußerte sich dazu wie folgt:
„Wir können nicht a priori davon ausgehen, dass ihre
Entwicklung einen positiven Beitrag zur Zukunft der
Menschheit und zum Frieden zwischen den Völkern
leisten wird.“102

Die enormen Vorteile von KI liegen auf der Hand. Auch
einige unliebsame Auswirkungen wurden bereits
deutlich, während sich andere gerade erst zu erkennen
geben.103 KI könnte zur religiösen Bildung beitragen
(zum Beispiel Koranrezitation104 oder Verbindungen zu
jüdischen Traditionen)105 und zur Vertiefung des inter-
religiösen Austauschs beitragen.106 Sie könnte aber
auch die Menschen von religiösen Erfahrungen abhal-
ten,107 religiösen Extremismus verbreiten108 und
 gefährliche Ideologien, zum Beispiel von Holocaust-
Leugnern, zur Normalität werden lassen.109 KI kann re-
ligiöse Stätten vor Vandalismus schützen und für die
Sicherheit von Gotteshäusern und Gläubigen sorgen.
Aber sie kann auch den Angreifern dienen, zum
 Beispiel indem sie bewaffnete Drohnen steuert.110

Dschihadisten in Afrika nutzen bereits Open-Source-
KI-Tools und modifizierte Drohnen für ihre Angriffe.111

KI hat das Potenzial, religiöse Minderheiten zu
schützen, kann von einem autoritären Regime aber
auch effektiv zur Überwachung und Unterdrückung
von Gläubigen eingesetzt werden. Chinas KI-gestütz-
tes Überwachungssystem identifiziert, verfolgt und
unterdrückt religiöse Gemeinschaften und Gläubige,
die als „unerwünscht“ eingestuft werden (auch über
 Online-Aktivitäten). Die Polizei nutzt Big Data, um
 Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Glaubens-
gemeinschaften zu bewerten.112 Die nordkorea-
nischen Behörden betreiben ein System, das in
jedes Mobiltelefon eingebaut ist. Es fertigt alle fünf
Minuten einen Screenshot für staatliche Kontroll-

Zeitenwende:
 Religionsfreiheit 
im Zeitalter der
Künstlichen 
Intelligenz
José Luis Bazán, PhD

©
 M

oh
am

ed
 H

as
sa

n 

zwecke an und speichert ihn in einem für den Benut-
zer unzugänglichen Ordner.113 Die Möglichkeiten, KI
für manipulative Zwecke einzusetzen, sind grenzen-
los.114

In einer Erklärung des Ministerkomitees des Europa-
rats heißt es: „Die Beeinflussung durch Algorithmen
kann erhebliche Auswirkungen auf die kognitive Au-
tonomie des Menschen und auf sein Recht auf eigene
Meinungsbildung und unabhängige Entscheidungsfin-
dung haben.“115 Es bestehe das Risiko der Manipula-
tion von untragbarem Ausmaß, das die Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit massiv einschränken
würde.116 Des Weiteren könnte eine gezielte Fehllei-
tung zu einer Bedrohung für die Nutzer werden, zum
Beispiel wenn Geistliche erpresst oder sensible Infor-
mationen abgeschöpft werden.117

Wenn bei der Beantragung von Sozialleistungen, der
Vergabe von Mietwohnungen oder Arbeitsstellen im
öffentlichen Dienst, in Asylverfahren, in der medizini-
schen Versorgung, in der Bildung, bei der Vergabe von
Bankkrediten, im Versicherungswesen,118 bei der Ge-
winnung von Arbeitskräften oder der Auftragsvergabe
verzerrte KI-Systeme für automatische Entschei-
dungsprozesse eingesetzt werden, könnte dies zu
einer direkten oder indirekten Diskriminierung auf-
grund der Religion führen. Der vom Heiligen Stuhl un-
terstützte Aufruf von Rom zur Beachtung ethischer
Grundsätze beim KI-Einsatz (Rome Call for Ethics)
weist auf das grundlegende Prinzip der Objektivität
hin, das für die Einhaltung von Fairness und die Ach-
tung der Menschenwürde von Bedeutung ist, und
warnt vor dem Einsatz von KI-Systemen, die Verzer-
rungen folgen oder sie erzeugen.119  
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Wie der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfrei-
heit feststellte, ist nicht gewährleistet, dass KI-gestützte
Verfahren zur Moderation von Inhalten zum Beispiel
„extremistische“ Inhalte oder Hetze präzise identifizie-
ren, sodass es zu fehlerhaften Sperrungen oder Ein-
schränkungen von Inhalten kommen kann und
einzelnen Nutzern das Recht auf Meinungsfreiheit und
das Recht auf freien Zugang zu unzensierten Informa-
tionen vorenthalten wird.120 Es besteht die Gefahr, dass
legitime religiöse Überzeugungen, insbesondere sol-
che, die von den gängigen Grundsätzen und Praktiken
abweichen, weder online noch im echten Leben sicht-
bar werden oder von einer versehentlich oder absicht-
lich verzerrten KI als „extremistisch“ oder als „Hetze“
eingestuft werden.121

Das Kreieren und Verbreiten überzeugender, aber fal-
scher Narrative über einzelne Glaubensgemeinschaften
und Geistliche und die Verbreitung von Falschinforma-
tionen oder Desinformationen über sie durch KI macht
sie angreifbar und verwundbar. Die KI-gestützte Nach-
ahmung von religiösen Oberhäuptern ist bereits
 Realität: Papst Leo XIV. war in einem KI-generierten 
Youtube-Video zu sehen, in dem er angeblich eine Bot-
schaft an den Präsidenten von Burkina Faso richtete.122

Zudem sind gefälschte Videos und Tonaufnahmen von
katholischen Bischöfen aus Spanien im Umlauf, in
denen sie angeblich um Geld oder Investitionen bit-
ten.123

KI ist in der Lage, das Zugehörigkeitsgefühl zu einer
Glaubensgemeinschaft zu stärken oder den Zusammen-
halt zu untergraben. KI leistet eindrucksvolle Hilfe bei
der Übersetzung von religiösen Texten und bei der Hin-
terfragung oder Bestätigung der Auslegungen religiöser
Autoritäten. Außerdem kann sie den Inhalt zerstörter

historischer Texte rekonstruieren oder wiederherstellen
und sie einzelnen Verfassern zuordnen.124

KI kann Predigten und religiöse Vorträge generieren und
dabei behilflich sein, religiöse Entscheidungen zu treffen
oder eine Fatwa zu erlassen.125 KI-gestützte religiöse
Apps werden von Gläubigen verschiedener Glaubens-
richtungen genutzt, um Regeln und Rituale zu befolgen,
Antworten auf Glaubensfragen und ethische Fragen zu
finden und ihre Kenntnisse über ihren Glauben zu ver-
tiefen.126 KI kann aber auch „halluzinieren“127 und falsche
oder vorgefertigte Antworten zu Glauben und Ethik lie-
fern. „Wenn man sich beim Einsatz generativer KI auf die
Trainingsdaten verlässt, besteht die Gefahr einer kogni-
tiven Verzerrung, einer Verfälschung der religiösen In-
halte oder mangelnder Objektivität.“128 Um dies zu
verhindern, entwickeln einige Technologieunternehmen
eigene KI-Systeme und trainieren diese auf der Grund-
lage etablierter religiöser Quellen, wie zum Beispiel Ma-
gisterium AI, eine App, die Antworten zum katholischen
Glauben und zur katholischen Kirche liefert.129 Einige Be-
obachter fürchten wiederum, dass KI die Entstehung
neuer synthetischer Religionen anregen könnte.130

Es ist gefährlich, KI pauschal zu glorifizieren,131 aber sie
einzuschränken oder zu ignorieren, ist keine Option.132

Man sollte sie nicht fürchten, sondern vorbereitet sein.
Es gibt nur den einen Weg nach vorne, die immensen
dynamischen Möglichkeiten des maschinenbasierten
Systems133 – das nicht die handelnde Kraft ist134 – anzu-
erkennen, sie unter sinnvoller menschlicher Kontrolle135

zu nutzen und sie nach ethischen Grundsätzen und im
Einklang mit der Menschenwürde und dem Gemein-
wohl anzuwenden,136 damit das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit in all seinen Dimensio-
nen gewährleistet ist.
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Bewaffnete Konflikte, Entführungen, willkürliche Fest-
nahmen und neue Gesetze, die Rechte beschneiden,
engen den ohnehin schon kleinen Raum für Religions-
freiheit in Festland-Asien immer weiter ein. Mit Nord-
korea, China, Laos, Indien, Bangladesch und Vietnam
umfasst die Region einige der größten und bevölke-
rungsreichsten Länder der Welt, die Heimat zahlreicher
religiöser und ethnischer Gemeinschaften sind und in
denen einige der weltweit schwersten Verletzungen des
Menschenrechts auf Religionsfreiheit stattfinden.

Totalitäre Unterdrückung und systematische
 Kontrolle
Die Religionsfreiheit hat in China unter Präsident Xi Jin-
ping weiter einen schweren Stand, da die Kommunis-
tische Partei Chinas ihre Sinisierungsmaßnahmen
vorantreibt, die darauf abzielen, alle religiösen Traditio-
nen der sozialistischen Ideologie unterzuordnen. Die
2023 eingeführten Regeln über die Verwaltung religiöser
Aktivitäten und Versammlungsorte sowie das Gesetz
über die patriotische Erziehung verlangen von den Glau-
bensgemeinschaften, dass sie die sozialistischen Grund-
werte fördern.137 Alle religiösen Versammlungsorte
unterliegen der staatlichen Kontrolle. Veranstaltungen,
die den nationalen Interessen entgegenstehen, sind ver-
boten. Die Unterdrückung nicht registrierter Glaubens-
gemeinschaften nimmt massiv zu. Es gibt zahlreiche
Berichte über Festnahmen, Arreste und Schließungen
von Gebetsstätten. Geistliche werden aufgrund vager
Anschuldigungen wie „Betrug“ oder „Subversion“ ver-
urteilt und religiöse Inhalte im Internet rigoros zen-

siert.138 In der Region Xinjiang wird seit 2024 verlangt,
dass alle Neubauten, die für religiöse Zwecke genutzt
werden, „im chinesischen Stil“ errichtet werden – ein
Zeichen für die zunehmenden Bemühungen, die reli-
giöse und kulturelle Identität der Uiguren
auszulöschen.139 Mehr als 600 uigurische Dörfer wurden
umbenannt. Die Menschen werden intensiv überwacht,
willkürlich festgenommen und für die Ausübung ihres
Glaubens bestraft.140

In Nordkorea herrscht weiterhin eines der repressivsten
Regime der Welt. Das Recht auf Glaubensfreiheit ist in
der Verfassung zwar verankert, wird aber durch eine
Staatsideologie ausgehebelt, die absolute Loyalität zur
Kim-Dynastie verlangt. Jeder Ausdruck religiöser Über-
zeugungen wird als Bedrohung der Staatsgewalt ange-
sehen. Personen, bei denen religiöse Schriften gefunden
werden oder die an nicht genehmigten religiösen Akti-
vitäten teilnehmen, müssen mit schweren Strafen rech-
nen, wie Folter, lebenslange Haft oder Hinrichtung.
Chinas Politik der Zwangsrückführung hat die Not der
nordkoreanischen Überläufer weiter verschlimmert.
Diejenigen, die nach Nordkorea zurückgeführt werden,
werden hart bestraft. Ihnen droht Zwangsarbeit oder
sogar Hinrichtung.141

In Vietnam, besonders im zentralen Hochland, sind re-
ligiöse Minderheiten wie die Montagnard- und die
Hmong-Christen sowie die Khmer-Krom-Buddhisten
ständigem Druck ausgesetzt. Die Behörden stören Got-
tesdienste, verwüsten Versammlungsstätten und zwin-
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gen Gläubige, sich von ihrem Glauben loszusagen.142

 Anhänger nicht registrierter Gemeinschaften werden
häufig unter vagen Anschuldigungen festgenommen,
weil sie angeblich die nationale Sicherheit gefährden.

Auch in Laos werden Gläubige und Glaubensgemein-
schaften trotz verfassungsmäßiger Garantien weiterhin
verfolgt. In den Jahren 2023 und 2024 wurden Christen
aus Orten wie Mai und Sa Mouay vertrieben, weil sie sich
weigerten, ihren Glauben aufzugeben. Kirchen wurden
zerstört und Geistliche zum Teil wochenlang ohne An-
klage festgehalten. Der Mord an Pastor Thongkham Phi-
lavanh im Juli 2024 verdeutlichte, welch großen Gefahren
Geistliche in ländlichen Gebieten ausgesetzt sind.143

Nationalismus und Beschneidungen des Rechts auf
Religionsfreiheit mit staatlicher Billigung
Politische Macht, ethnische Identität und religiöse Zuge-
hörigkeit sind in Myanmar eng miteinander verwoben.
Diese Verflechtungen beeinflussen die Dynamik des lau-
fenden Bürgerkriegs und führen zu einer fortschreitenden
Aushöhlung der Grundrechte. Der gegenwärtige Konflikt
ist zwar nicht religiös motiviert, hat aber die Bedingungen
für freie Glaubensausübung erheblich verschlechtert. Die
Militärjunta verfolgt eine buddhistisch-nationalistische
Agenda,144 die keine anderen ethnischen Gruppen als 
die der Bamar und keine anderen Glaubensrichtungen
als den Buddhismus toleriert. Andere ethnische oder
 religiöse Gemeinschaften werden mit ethnischen Wider-
standsbewegungen oder zivilgesellschaftlichen Aktivitä-
ten in Verbindung gebracht. Religiöse Stätten sind häufig
das Ziel von Angriffen, weil sie oft als Zentren des Ge-
meinschaftslebens und der humanitären Hilfe dienen.
Seit dem Staatsstreich von 2021 wurden Hunderte von
Kirchen, darunter auch katholische, gesprengt oder nie-
dergebrannt.145 Geistliche wurden ermordet, festgenom-
men oder eingeschüchtert. Die Verfassung von 2008 ist
nach wie vor in Kraft. Sie räumt dem Buddhismus eine
Sonderstellung ein bildet die Grundlage für diskriminie-
rende Gesetze, die Konfessionswechsel und interreligiöse
Eheschließungen regeln.146 Die Rohingya leiden weiterhin
unter Gräueltaten und Vertreibung.

In Sri Lanka führt der Einfluss des singhalesisch-buddhis-
tischen Nationalismus insbesondere in der Ostprovinz
dazu, dass religiöse Minderheiten zunehmend über-
wacht, schikaniert und mit Rechtsvorschriften belegt
werden. Der Internationale Pakt über Bürgerliche und Po-
litische Rechte und das Terrorismusbekämpfungsgesetz
werden herangezogen, um Andersdenkende ins Visier zu
nehmen.147 Tamilische Hindus berichten von Landenteig-
nungen, während Christen und Muslime regelmäßig ein-
geschüchtert werden. Das Land hat sich politisch
stabilisiert, sorgt aber nicht für die Einhaltung der Men-
schenrechte und verspielt damit seine Glaubwürdigkeit.

Hybride Verfolgung und legalisierte Intoleranz
In Indien wird das verfassungsmäßig garantierte Recht
auf Religionsfreiheit durch die hinduistisch-nationalisti-
sche Politik der Bharatiya Janata Party (BJP) ausgehöhlt.

Seit 2014 wird das religiöse Leben der Muslime und Chris-
ten immer stärker eingeschränkt. Das Gesetz zur Regulie-
rung ausländischer Zuwendungen wird herangezogen,
um die Zulassungen von Nichtregierungsorganisationen
mit Verbindungen zur religiösen Minderheiten auszuset-
zen oder aufzuheben. Die Zahl der Nichtregierungsorga-
nisationen, die Finanzmittel aus dem Ausland erhalten
dürfen, war im Jahr 2024 von ehemals 35 000 auf 15 947
gesunken.148 Inzwischen haben 12 Bundesstaaten Anti-
Konversionsgesetze erlassen,149 darunter Rajasthan und
Uttar Pradesh, wo es allen Bürgern erlaubt ist, Anzeige zu
erstatten, wobei ein hohes Risiko besteht, dass Menschen
zu Unrecht beschuldigt werden.

Die religiös motivierte Gewalt hat stark zu genommen.
2024 wurden 834 Angriffe gegen Christen gezählt. Vor
allem in Uttar Pradesh und Chhattisgarh kam es zu Mob-
gewalt.150 Im Bundesstaat Manipur führten ethnische
Auseinandersetzungen zwischen den christlichen Kuki-
Zo und den hinduistischen Meitei zu zahlreichen Toten
und weitläufigen Zerstörungen.151 Indien ist ein Beispiel
für „hybride Verfolgung“, die sich in einer Verbindung
aus staatlicher Unterdrückung und gewalttätigen Mobs
äußert.

Im benachbarten Nepal führen Bestimmungen der Ver-
fassung, die es untersagen, andere zu bekehren, zu Schi-
kanen gegen christliche Gemeinden. Geistliche und
Laien, die beschuldigt wurden, Angehörige der Kaste
der Dalits bekehrt zu haben, wurden festgenommen
oder öffentlich gedemütigt.152 Im September 2023 stör-
ten hinduistische Aktivisten eine christliche Versamm-
lung in Kharhni, vertrieben die Teilnehmenden und
beschmierten die Gesichter zweier Pastoren mit schwar-
zer Tinte.153 Eine Woche zuvor waren zwei indische Mis-
sionare den Behörden übergeben worden. Im August
2024 wurde in Dhanusha eine Kirche wegen des Vor-
wurfs von „Massenbekehrungen“ geschlossen.154

Instabilität und religiöse Spannungen nach
 Machtwechsel
Bangladesch geht mit der Religionsfreiheit weiterhin
widersprüchlich um. Die Verfassung erklärt einerseits
den Islam zur Staatsreligion und andererseits den Säku-
larismus zu einem ihrer Grundsätze. In der Praxis führt
dieses zweigleisige Prinzip zu Instabilität und Diskrimi-
nierung. Das 2023 verabschiedete Gesetz zur Cyber-
sicherheit155 unterdrückt abweichende Meinungen und
nimmt Minderheitengruppen ins Visier.

Nach dem Rücktritt von Premierministerin Hasina Wajed
im Jahr 2024 und der Einsetzung einer Übergangsregie-
rung unter Muhammad Yunus berichten Minderheiten
von zunehmender Gewalt und Diskriminierung. Die Auf-
hebung des Verbots der islamistischen Partei Jamaat-e-
Islami schürt Befürchtungen, dass Islamisten mehr
Einfluss gewinnen könnten.156 In der Provinz Chittagong
Hill Tracts werden christliche Gemeinden gezielt schika-
niert, während die Situation der Rohingya-Flüchtlinge
nach wie vor ungelöst und prekär ist.
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Myanmar im
 Spannungsdreieck
zwischen Politik,
 Ethnie und Religion
Maria Lozano

Myanmar ist eine Nation, die von einer großen Vielfalt
an ethnischen und religiösen Identitäten geprägt ist.
Die komplexe Gemengelage hat erhebliche Auswir-
kungen auf die Politik.157

Das Land zählt mehr als 135 verschiedene ethnische
Gruppen, wobei die Bamar mit einem Bevölkerungs-
anteil von 68 % die Mehrheit bilden und vorwiegend
in zentralen Regionen angesiedelt sind.158 Daneben
gibt es Minderheiten wie die Kachin, Chin, Karen,
Shan, Rakhine und Mon. Die Rohingya werden nicht
als Staatsangehörige anerkannt.

Die Bamar und einige ethnische Minderheiten prakti-
zieren überwiegend den Theravada-Buddhismus, des-
sen Anhänger rund 88 % der Bevölkerung ausmachen.
Überwiegend christliche ethnische Gemeinschaften –
vor allem die Kachin, Chin, Kayah (Karenni) und Karen
– haben einen Anteil von 6  % an der Bevölkerung.
Muslime, hauptsächlich Rohingya, machen 4 % der
Bevölkerung aus. Daneben gibt es kleinere Gemein-
schaften von Animisten und Hindus.159

Politische Akteure: Staat, Militär, Opposition und
ihre Dynamik
Die politische Landschaft Myanmars ist ebenso kom-
plex und wird von verschiedenen Akteuren und Insti-
tutionen geprägt. Der Staat ist zentral organisiert und
basiert auf einer bamar-buddhistischen Identität.

Seit Myanmar 1948 die Unabhängigkeit vom Vereinig-
ten Königreich erlangte, steht es praktisch ununterbro-
chen unter einer Militärherrschaft. Die Militärregierung
sieht ihre Aufgabe darin, die „nationale Einheit“ gegen
einen angeblichen ethnischen und sektiererischen Se-
paratismus zu verteidigen.160 Alle Machthaber räumten
bisher der bamar-buddhistischen Gemeinschaft eine
Sonderstellung ein und betrachteten andere ethnische
und religiöse Gruppen mit Argwohn.

Pro-demokratische Bewegungen wie die NLD (Natio-
nale Liga für Demokratie) forderten die Militärherr-
schaft heraus, vermieden es aber zumeist, sich mit
sensiblen Themen auseinanderzusetzen, wie Selbst-
bestimmung der ethnischen Gruppen, Minderheiten-

rechte oder militärische Übergriffe gegen Gruppen wie
die Rohingya und die Kachin.

Im Februar 2021 stürzte das Militär die von der NLD ge-
führte Zivilregierung. Der Putsch machte demokrati-
sche Errungenschaften wieder zunichte und löste
landesweite Aufstände aus, bei denen sich zivile
 Proteste und bewaffneter Widerstand miteinander
vermischten. Als Gegenpol zur Militärjunta bildeten
mehrere ethnische und politische Akteure die Natio-
nal Unity Government (Nationale Einheitsregierung –
NUG), die als Exilregierung agiert. Es entstanden zivile
Milizen – die People’s Defence Forces –, die die Koope-
ration mit schon länger bestehenden bewaffneten
Gruppen ethnischer Minderheiten aufnahmen.161

Ethnisch-religiöse Gruppen: Identität,
 Marginalisierung und Rebellion
Als eine Form des Widerstands gegen politische und
kulturelle Ausgrenzung und systematische Diskrimi-
nierung haben viele ethnische Minderheiten eigene
Strukturen entwickelt. Ethnic Armed Organisations
(EAOs), bewaffnete Gruppen, die verschiedene eth-
nische Gemeinschaften vertreten, übernehmen auch
politische Führungsaufgaben und halten in ihren je-
weiligen Gebieten die Selbstverwaltung aufrecht.162

Dazu zählen die Kachin Independence Army, die Chin
National Front, die Karen National Union und die
Arakan Army, die alle seit Langem für Autonomie und
 Anerkennung sowie für die Bewahrung ihrer unter-
schiedlichen Identitäten kämpfen, einschließlich
 Sprache, Religion und kultureller
Traditionen. Für einige ist die
religiöse Identität von zen-
traler Bedeutung. So sind
beispielsweise viele Ka-
chin Christen, die gegen
ethnische Diskriminie-
rung und zugleich
auch gegen religiöse
Unterdrückung kämpfen. 

Schwester 
Ann Nu Tawng von

den Xaverianer-
Missionarinnen

fleht auf Knien vor
Sicherheitskräften

um Frieden.
Aufgenommen am
28. Februar 2021

in Myitkyina, 
Myanmar.
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Ein Grundpfeiler der nationalen Identität der Bamar ist
der Buddhismus, zu dem die Staatsgewalt seit jeher
einen Bezug hat. Die buddhistische Geistlichkeit
(Sangha) steht weitgehend unter der Kontrolle des Staa-
tes. Ultranationalistische Gruppen wie die offiziell auf-
gelöste Ma Ba Tha haben nach wie vor Einfluss und
schüren Hass gegen Muslime und andere Minderhei-
ten.163 Sie tragen erheblich zu den religiösen Spannun-
gen und zur Gewalt im Land bei. 

Die Militärjunta nutzt die Religion zur Konsolidierung
ihrer Macht und hat Gesetze zum Schutz von Ethnien
und Religionen erlassen, um Konfessionswechsel und
interreligiöse Eheschließungen zu verhindern.164

Das Christentum wiederum ist für Minderheiten wie die
Chin, Kachin und Karen eine Kraftquelle und ein Symbol
des Widerstands und der Unterstützung, wobei die Kir-
chen oftmals allen Bevölkerungsgruppen humanitäre
Hilfe leisten und damit das Narrativ des Militärregimes
widerlegen.165

Muslime, vor allem die Rohingya, leiden unter Margina-
lisierung, Entrechtung, sozialer Diskriminierung und
historisch gewachsener Gewalt.166

Überschneidungen und Spannungen innerhalb des
Dreiecks
Ethnische und religiöse Identitäten sind in Myanmar zu-
meist untrennbar miteinander verbunden und finden
einen unmittelbaren politischen Ausdruck. Die Führung
der Kachin spiegelt häufig eine christliche Identität

wider und schließt eine militärisch-politische Funktion
ein. Bei den Rohingya steht die ethnische Zugehörigkeit
im engen Zusammenhang mit dem Islam. Im Rahmen
der Kämpfe zwischen der Arakan Army und Regierungs-
truppen wurden im August 2024 beim Massaker am
Fluss Naf mindestens 200 Zivilisten der Rohingya getö-
tet.167

Religiöse und ethnische Minderheiten, vor allem Chris-
ten und Muslime, werden ständig unterdrückt und des
Separatismus verdächtigt. Vom Staat ausgehende Ge-
walt wird oft mit nationalistischer Rhetorik gerechtfer-
tigt. Die staatliche Kontrolle macht auch vor der
Mehrheitsreligion nicht Halt. Selbst buddhistische Mön-
che, die dem Regime kritisch gegenüberstehen, werden
verfolgt, wie Bhaddanta Muninda Bhivamsa, der im Juni
2024 ermordet wurde.168. Mehr als 200 religiöse Ge-
bäude wurden seit dem Putsch zerstört,169 darunter
2025 die St.-Patrick’s-Kathedrale und das katholische
Gemeindezentrum St Michael in Banmaw.170

Die Allianzen der oppositionellen Kräfte sind nach wie
vor zerbrechlich, wobei das Regime Misstrauen und Vor-
urteile ausnutzt, um die Kluft zu vertiefen. 

Der anhaltende Konflikt hat gravierende Auswirkungen
auf die Religionsfreiheit. Trotz verfassungsrechtlicher
Garantien werden Minderheiten, die als Bedrohung
wahrgenommen werden, systematisch diskriminiert.
Gewalt, Unterdrückung und gegenseitiges Misstrauen
verhindern den Aufbau einer Nation, in der alle die glei-
chen Rechte haben.
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Die Region Maritimes Asien umfasst die Malaiische Halb-
insel, den Malaiischen Archipel, Australien, Neuseeland
und die Inselstaaten im indopazifischen Raum. In dieser
weitläufigen, strategisch wichtigen Region gibt es Gesell-
schaften mit einer großen religiösen Vielfalt sowie Ge-
biete, in denen ein militanter Islam und staatlich
auferlegte religiöse „Rechtgläubigkeit“ die Religionsfrei-
heit erheblich einschränken. 

Malaysia und die Malediven: Institutionalisierte
 islamische Unterdrückung
In Malaysia und in den Malediven prägen sunnitisch-isla-
mische Ideologien das Rechtswesen und die Regierung.
Sie sind, was die Religionsfreiheit betrifft, nach wie vor
die repressivsten Länder in der Region.

In Malaysia veranschaulichen zahlreiche Vorfälle aus
dem Berichtszeitraum die anhaltenden Restriktionen und
sozialen Spannungen. Unter anderem wurden ein Stand-
up-Comedian und ein Händler aus Johor wegen angeb-
licher Beleidigung des Islam angeklagt.171 In einem
anderen Fall wurde eine alleinerziehende Mutter ver-
urteilt, weil sie angeblich engen Körperkontakt mit einem
Mann hatte, der weder ihr Ehemann noch ein enger Ver-
wandter ist.172 Im Jahr 2024 wurde die katholische Par-
lamentsabgeordnete Teresa Kok von der Polizei verhört,
nachdem sie die Kosten der Halal-Zertifizierung kritisiert
hatte.173 In Sabah wurden in Ausweisdokumenten von
Christen willkürlich die Angabe „Islam“ eingetragen.174

Rohingya-Flüchtlinge wurden aufgrund ihrer ethnischen
Zugehörigkeit und ihres Glaubens diskriminiert.175 In Sa-
rawak offenbarte die öffentliche Debatte über Bibelunter-
richt und Fremdenfeindlichkeit die Fragilität des
religiösen Miteinanders.176 Trotz einiger Gerichtsurteile
zugunsten der Rechte von Minderheiten bleibt das Klima
von unklaren Rechtslagen, staatlicher Überwachung und
zunehmender Intoleranz geprägt.

In den Malediven werden die Gesetze, die jegliche nicht
islamische religiöse Äußerungen verbieten, weiterhin
streng durchgesetzt. 2024 wurden zwei deutsche Touris-
tinnen festgenommen, weil sie Bibeln verteilt hatten.177

Ein spiritueller Lehrer aus Indien und eine weitere Person
wurden 2023 ausgewiesen.178 Extremistische Gruppen re-
krutieren in den Malediven Mitglieder. 2023 wurden 20
Personen von den Vereinigten Staaten mit Sanktionen
belegt, weil sie die Terrororganisationen IS und al-Qaida
finanziell unterstützt haben. In den Gefängnissen findet
Berichten zufolge Radikalisierung statt.179

Indonesien: Gegensatz von Blasphemie und Einheit
Seit der Unabhängigkeit 1945 ist Indonesien formell ein
säkularer Staat, der das Recht auf Religionsfreiheit aner-
kennt. Pluralismus hat in dem Land eine lange Tradition,
die jetzt ins Wanken gerät. Aceh ist die einzige Provinz, in
der die Scharia gilt. Im Januar 2023 wurde in der Haupt-
stadt Banda Aceh eine Frau öffentlich mit 22 Hieben be-
straft, weil sie sich mit einem Mann getroffen hatte, der
nicht ihr Ehemann war.180 Nichtmuslime, insbesondere
Christen, sind unverhältnismäßig oft von Blasphemiege-
setzen und Einschränkungen der Redefreiheit betroffen.
Ein 74-jähriger katholischer Konvertit saß drei Jahre nach
der Veröffentlichung eines islamkritischen Buches im De-
zember 2023 nach wie vor in Haft.181 Zum Auftakt seiner
Südostasien-Reise mit Aufenthalten in vier Ländern be-
suchte Papst Franziskus im September 2024 Indonesien.
Er forderte das Land auf, seinem Wahlspruch „Einheit in
Vielfalt“ treu zu bleiben und ein Vorbild für interreligiöses
Miteinander zu sein.182

Der Papst beendete seine Asien-Pazifik-Reise mit einem
dreitägigen Aufenthalt in Singapur. Er lobte das Engage-
ment des Landes für ein harmonisches religiöses Mit-
einander und den Schutz der Religionsfreiheit für alle
Glaubensrichtungen.183

Seite gegenüber:
Während der

 heiligen Messe mit
Papst Franziskus
am 8. September

2024 im Sir-John-
Guise-Stadion in

Port Moresby,
Papua-Neuguinea,

schützt sich 
ein Mann mit
 traditionellem

Kopfschmuck vor
der Sonne.
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Philippinen und Brunei Darussalam: Extremismus
und Scharia-Recht
Auf Mindanao, der südlichen Insel der Philippinen mit
einer großen muslimischen Bevölkerung, hält die dschi-
hadistische Gewalt an. Im Dezember 2023 wurde wäh-
rend eines katholischen Gottesdienstes an der Mindanao
State University eine Bombe gezündet. Bei dem Anschlag
kamen vier Menschen ums Leben.184 Bei einem Granaten-
angriff auf eine Kapelle in Cotabato-Stadt im Mai 2024
wurden zwei Personen verletzt.185 Bei bewaffneten Aus-
einandersetzungen zwischen militanten Islamisten und
Regierungstruppen in Maguindanao del Sur wurden 11
Menschen getötet.186 Diese Ereignisse verdeutlichen die
anhaltende Bedrohung, die von Dschihadisten in der Re-
gion Bangsamoro ausgeht. Zugleich wird der Regierung
vorgeworfen, dass sie das umstrittene Terrorismusbe-
kämpfungsgesetz als Vorwand für Menschenrechtsver-
letzungen benutzt, etwa zur gezielten Verfolgung von
Aktivisten, Geistlichen und indigenen Gemeinschaften,
die ihr Land vor Bergbauinteressen schützen wollen. 

Trotz internationaler Kritik hält Brunei Darussalam am
Scharia-Strafgesetz fest, das seit April 2019 vollständig in
Kraft ist. Es stellt Apostasie, Blasphemie und die Verbrei-
tung nicht islamischer Glaubensrichtungen unter Strafe
und sieht Strafen wie Amputation, Auspeitschen und
 Hinrichtung vor, obwohl de facto ein Moratorium für die
Todesstrafe besteht.187 Trotz der in der Verfassung ver-
ankerten Religionsfreiheit gelten für Nichtmuslime er-
hebliche Einschränkungen, vor allem in Bezug auf das
Missionieren, die Verbreitung religiöser Schriften und kri-
tische Äußerungen über den Islam.

Pazifik und Australien: Religionsfreiheit inmitten
neuer Spannungen
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Region ach-
ten die pazifischen Inselstaaten – darunter Australien,

Neuseeland, Timor-Leste und Papua-Neuguinea – im
Allgemeinen streng auf den Schutz der Religionsfreiheit.
Gleiches gilt für pazifische Mikrostaaten wie Samoa,
Tonga, Fidschi und Kiribati.

In Australien wurde die Religionsfreiheit in der Vergan-
genheit rechtlich geschützt. Aber die jüngsten Entwick-
lungen geben Anlass zur Sorge. In einigen Bundesstaaten
wird von Ärzten verlangt, dass sie Behandlungen und Ein-
griffe anbieten, die nicht mit ihrem Glauben oder ihrem
Gewissen vereinbar sind. In einem Bundesstaat wurde
ein katholisches Krankenhaus, in dem aus ethischen
Gründen keine Schwangerschaftsabbrüche angeboten
wurden, verstaatlicht. Wegen der Flüchtlingslager, die
Australien in Nauru unterhält, steht das Land internatio-
nal in der Kritik. Menschenrechtsgruppen und katho-
lische Bischöfe haben die unmenschlichen Bedingungen
dort verurteilt. Viele Asylsuchende, von denen viele vor
religiöser Verfolgung geflohen sind, werden dort über
lange Zeiträume festgehalten. Im November 2024 saßen
mehr als 100 Menschen in Nauru fest, die höchste Zahl
seit 2013.188

In Papua-Neuguinea haben soziale Unruhen und geo-
politischer Druck eine Debatte darüber ausgelöst, wel-
chen Platz die Religion im öffentlichen Leben einnehmen
soll. Nach schweren Ausschreitungen im Februar 2024,
bei denen Menschen zu Tode kamen, warb Premierminis-
ter Marape für eine christliche nationale Identität. Bald
darauf verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das
Papua-Neuguinea zu einer christlichen Nation erklärte.
Geistliche warnten vor dem Verlust der kulturellen Viel-
falt. Bei seinem Besuch im September 2024 mahnte Papst
Franziskus zur Achtung der Menschenwürde und ver-
urteilte Gewalt und Hexenverfolgung. Die zunehmende
Politisierung der Religion und externe Einflüsse könnten
die Religionsfreiheit und die Vielfalt im Land gefährden.189

©
 V

at
ic

an
 M

ed
ia



©
 A

C
N

FALLSTUDIE
C

H
IN

A
China: Religiöse Erziehung von Minderjährigen
gesetzlich verboten
André Stiefenhofer

Diese Aufnahme
aus dem Jahr
2008 zeigt ein
Mädchen bei der
Sonntagsmesse 
in einer Kirche.
Heute ist 
Minderjährigen 
die Teilnahme 
nicht mehr erlaubt.
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Seit einigen Jahren verhindern strenge nationale Gesetze
und regionale Vorschriften, dass Kinder und Jugendliche
in China am religiösen Leben teilnehmen. Seit 2014 ver-
sucht die Regierung mit immer neuen Gesetzen und Ver-
ordnungen, die Religionsausübung in einen offiziellen
staatlich sanktionierten Rahmen zu pressen und jegliche
nicht genehmigten Formen der Religionsausübung zu un-
terbinden.190 Das hat unter anderem dazu geführt, dass
Kinder und Jugendliche von der Teilnahme am religiösen
Leben in der Öffentlichkeit und in den Gemeinden weit-
gehend ausgeschlossen sind.

Die Verfassung Chinas schützt lediglich „normale“
 religiöse Aktivitäten,191 eine sehr vage Beschreibung, auf
die sich der Staat beruft, wenn er die „Sinisierung“ der
Religionen vorantreibt. Diese ist nicht im Sinne einer In-
kulturation, sondern vielmehr im Sinne einer Gleich-
schaltung zu verstehen. Von den Religionen wird
erwartet, dass sie ihre Lehren mit den sozialistischen
Werten chinesischer Prägung in Einklang bringen.192

Im Gesetz über die patriotische Erziehung von 2023, Pa-
ragraf 22 ist von einer „Anpassung der Religionen“ die
Rede, die dazu dienen soll, die Vereinbarkeit von Religion
und sozialistischer Gesellschaftsform zu verbessern.193 Im
Bildungsgesetz von 2021 heißt es unter Paragraf 8: „Keine
Organisation oder Person darf die Religion für Aktivitäten
als Vorwand nehmen, die in das staatliche Bildungssys-
tem eingreifen.”194 Während diese Formulierung geeignet
ist, jede religiöse oder katechetische Unterweisung als
„Einmischung“ auszulegen, können Behörden auch auf
das nationale Gesetz zum Schutz von Minderjährigen von
2020 zurückgreifen, um Kindern und Jugendlichen die
Teilnahme an religiösen Aktivitäten zu verbieten. Dieses

Gesetz nennt religiöse „Kulte“ in einem Atemzug mit
„Aberglauben“, Terrorismus, Separatismus und Extremis-
mus und stellt damit die Religionen unter den General-
verdacht der Staatsfeindlichkeit.195

Diese restriktive Linie setzt sich in der regionalen Gesetz-
gebung der einzelnen Provinzen fort. In mehreren
 Provinzen gelten Rechtsvorschriften für religiöse Angele-
genheiten, die den Religionsunterricht für Minderjährige
ausdrücklich verbieten und den Behörden freie Hand las-
sen, gegen die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen
am religiösen Leben ihrer Gemeinde vorzugehen. Das
 betrifft nicht nur Gottesdienste, sondern auch von Glau-
bensgemeinschaften ausgerichtete Ferienlager, Sonn-
tagsschulen, Einkehrtage und Familienfeste. Vielerorts ist
Kindern der Zutritt zu Gebetsstätten verboten. Viele Schu-
len lassen Eltern und Kinder Erklärungen unterzeichnen,
in denen sie sich verpflichten, auf jede Form von Glau-
bensausübung zu verzichten. In den Vorschriften heißt es
zum Beispiel: „Keine Organisation oder Person darf Min-
derjährige dazu verleiten oder zwingen, an religiösen Ak-
tivitäten teilzunehmen.“196 Zu den „Aktivitäten“ zählen
Gottesdienste ebenso wie „Studienreisen, Sommerlager
oder Retreats“.197 Einige Schulen forderten die Eltern
schriftlich auf, ihre Kinder von Religionen fernzuhalten,
weil religiöser Glaube angeblich die moralische Entwick-
lung und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

All diese Maßnahmen laufen letztendlich darauf hinaus,
dass jegliche Form von Glaubensausübung und religiöser
Erziehung für Personen unter 18 Jahren in China ver-
boten ist, sodass Glaubensgemeinschaften der Nach-
wuchs entzogen wird und sie in ihrer Existenz bedroht
sind.
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Indien: Anti-Konversionsgesetze
André Stiefenhofer

Ein Mann 
beim Gebet in
einem kleinen
Stammesdorf 
im indischen
Bundesstaat
Jharkhand.
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In zwölf indischen Bundesstaaten sind inzwischen Anti-
Konversionsgesetze erlassen worden. Nach offizieller
Darstellung sollen dadurch lediglich solche Glaubens-
wechsel verhindert werden, die durch Zwang, Betrug
oder Verführung zustande kommen. Menschen, die zu
einer anderen Glaubensgemeinschaft übertreten möch-
ten, werden durch die Gesetze verpflichtet, die Behörden
zuvor entsprechend zu informieren. Auch wenn die
jüngste Welle von Anti-Konversionsgesetzen maßgeblich
von der regierenden Bharatiya Janata Party (BJP) voran-
getrieben wurde, reichen ihre Ursprünge bis ins Jahr 1936
zurück; denn bereits unter der britischen Kolonialherr-
schaft war es zwölf Fürstenstaaten gestattet worden,
 solche Gesetze einzuführen.198

In der Praxis werden die Anti-Konversionsgesetze syste-
matisch gegen religiöse Minderheiten missbraucht. Sie
schaffen ein Klima der Angst, fördern falsche Anschuldi-
gungen und legitimieren Schikane. Angehörige religiöser
Minderheiten werden regelmäßig von radikalen hinduis-
tischen Gruppen denunziert, wobei ihre humanitären
oder bildungsbezogenen Aktivitäten fälschlich als Kon-
versionsversuche dargestellt werden.

Am 16. Februar 2025 wurden in der Stadt Indore (Madhya
Pradesh) die katholische Ordensfrau Sheela Savari Muthu
und drei ihrer Kolleginnen von der Polizei festgenommen,
obwohl diese keinen Zwang ausgeübt hatten – und auch
keine religiösen Konversionen stattgefunden hatten. Die
Frauen hatten nach zuvor eingeholter offizieller Genehmi-
gung lediglich ein Gesundheits- und Hygienecamp für Kin-
der von Hausangestellten in einem öffentlichen Park
veranstaltet. Nachdem sich ein Mob hinduistischer Natio-
nalisten vor Ort versammelt hatte, die die Veranstalter be-
drohten und die Ordensfrau der versuchten Bekehrung der
Kinder beschuldigten, intervenierte die Polizei. „Die Polizei
brachte uns auf die Wache“, berichtete Schwester Muthu.
„Als wir Anzeige gegen die Mitglieder des Mobs erstatten
wollten, wurde uns dies verweigert – stattdessen erhob die
Polizei Anklage gegen uns.“199 Die Stadtverwaltung von In-
dore ließ später das vierstöckige Gebäude, in dem Muthus

Büro untergebracht war, abreißen – ungeachtet von Bitten,
die Gerichtsentscheidung abzuwarten.200

Dass Anti-Konversionsgesetze auch als Instrument staat-
licher Verfolgung eingesetzt werden können, verdeutlicht
der Fall von Pastor Jose Pappachan und seiner Frau
Sheeja im Bezirk Ambedkar Nagar (Uttar Pradesh): Das
Ehepaar wurde im Januar 2025 von einem Gericht zu fünf
Jahren Haft verurteilt und jeweils mit einer Geldstrafe
von 25.000 Rupien (ca. 300 US-Dollar) belegt – unter der
Anschuldigung, Menschen aus Stammes- und Dalit-Hin-
tergrund zum Christentum bekehren zu wollen. Beide
wiesen die Vorwürfe zurück und erklärten, sie hätten le-
diglich Kinder unterrichtet und Menschen geholfen, vom
Alkohol loszukommen und weniger zu streiten.201 Im Fe-
bruar 2025 wurde das Paar nach einer Entscheidung des
Obersten Gerichtshofs von Allahabad auf Kaution freige-
lassen.202 Da etwa 20 % der Christen in Indien aus Stam-
mesgemeinschaften und rund 70 % aus Dalit-Gruppen
stammen, ruft die Aussicht auf eine Konversion mitunter
besonders feindselige Reaktionen hinduistischer Natio-
nalisten hervor.203

Die Anti-Konversionsgesetze bestärken radikale hinduis-
tische Nationalisten zu Selbst- und Lynchjustiz, was unter
religiösen Minderheiten ein Klima der Angst schafft. Am
22. Juni 2025 stürmte ein Mob von 150 Personen das
Haus von Pastor Gokhariya Solanky im Dorf Nepa Nagar
im Bezirk Burhanpur (Madhya Pradesh). Sie griffen ihn
und drei weitere Christen – allesamt Dalits – an, zwangen
sie, sich auszuziehen, und führten sie in ihrer Unter-
wäsche durch die Öffentlichkeit. Anschließend wurden
die Opfer in den örtlichen Hindu-Tempel gebracht und
gezwungen, sich vor der Gottheit zu verneigen. Danach
beschuldigte die Menge die Christen, Dalit-Hindus zum
Christentum bekehrt zu haben, und übergab sie der Po-
lizei, die sie in Haft nahm. Pastor Solankys Fazit fasst die
derzeitige Lage in Indien treffend zusammen: „Falsche
Konversionsvorwürfe werden routinemäßig von Hindu-
Gruppen gegen Christen erhoben, weil sie Indien in eine
hinduistisch dominierte Nation verwandeln wollen.“204
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die Ausübung grundlegender religiöser Rechte.207 An-
dere Länder mit strikteren Kodizes setzen diese unein-
heitlich durch. In Nordnigeria etwa hängt die
Umsetzung des schariabasierten Strafrechts stark vom
politischen Willen und öffentlichen Druck ab.208 Zwar
verhängen die dortigen Scharia-Gerichte nicht mehr die
grausame Strafe der Amputation, doch sind sie nicht
vor dem üblichen Problem der Korruption gefeit. Wäh-
rend manche Christen angeben, diese Gerichte zu be-
vorzugen, berichten andere von Diskriminierung.209

Staaten wie Pakistan und Iran definieren sich stark über
ihre islamische Rechtsidentität.210 In der indonesischen
Provinz Aceh hat die regionale Autonomie die Anwen-
dung der Scharia – einschließlich Körperstrafen – trotz
der säkularen nationalen Verfassung des Landes er-
möglicht.211 Diese Unterschiede haben konkrete Folgen
für religiöse Gemeinschaften.

Historische Wurzeln
Die pluralistische Gestalt des islamischen Rechts hat
tiefe historische Grundlagen. Frühislamische Reiche
 berücksichtigten lokale Traditionen und erlaubten
nicht muslimischen Gemeinschaften212 – insbesondere
Juden und Christen mit dem Status von Dhimmis – die
Beibehaltung eigener Rechtspraktiken, wenn auch in-
nerhalb klarer Grenzen. Öffentliche religiöse Aus-
drucksformen waren eingeschränkt, und der Übertritt
vom Islam zu einer anderen Religion war nicht erlaubt. 

Für nicht abrahamitische Minderheiten konnten die Be-
dingungen deutlich härter sein, wie die Verfolgung der
Jesiden in Irak durch den IS im Jahr 2014 drastisch
zeigte.213

Das islamische Recht der Scharia prägt die Ausgestal-
tung der Religionsfreiheit in der muslimischen Welt
maßgeblich. Dient die Scharia in einigen Regionen
vorrangig als spiritueller und moralischer Kompass,
bildet sie andernorts das Fundament staatlicher Ge-
setzgebung – mit weitreichenden Folgen für Staats-
bürgerschaft, Minderheitenrechte und rechtliche
Gleichstellung. Dabei ist sie keineswegs ein starres
oder einheitliches System. Ihre Auslegung und Umset-
zung ist in den einzelnen Ländern – und sogar inner-
halb der Länder – sehr unterschiedlich und spiegelt
die komplexen Wechselwirkungen zwischen Tradition,
Moderne und politischer Autorität wider.

Entgegen der Vorstellung eines einzigen, geschlossenen
Kodex gibt es nicht „die“ Scharia. In mehrheitlich mus-
limischen Staaten reicht das Spektrum islamischen
Rechts vom symbolischen Verweis auf göttliche Werte
bis hin zu einem vollständig kodifizierten, staatlich
durchgesetzten Rechtssystem. Manche Verfassungen
bezeichnen die Scharia ausdrücklich als Hauptquelle
der Gesetzgebung. In Saudi-Arabien etwa gelten Koran
und Sunna als alleinige Rechtsquellen.205 In Iran über-
prüft der Wächterrat sämtliche Gesetze auf ihre Über-
einstimmung mit der schiitischen Doktrin.206 In beiden
Fällen liegt die letztgültige Autorität bei der islamischen
Rechtsgelehrsamkeit. Anderswo existiert die Scharia
parallel zu säkularen Rechtssystemen und regelt vor
allem Fragen des Personenstands – Ehe, Scheidung,
Erbrecht. Grundsätzlich ist die Scharia jedoch weit mehr
als ein juristisches System. Wörtlich übersetzt bedeutet
sie „der wohlgetretene Pfad zum Wasser“ – und meint
etwa für Wüstenvölker den Weg zum Leben selbst.

Die Kluft zwischen Recht und Praxis
Wie der Rechtswissenschaftler Ebrahim Afsah, auf des-
sen Kurs über Verfassungskämpfe in der muslimischen
Welt dieser Artikel basiert, betont, klaffen verfassungs-
rechtliche Bekenntnisse und die tatsächliche Rechts-
anwendung der Scharia häufig auseinander – mit
entscheidender Bedeutung für die Religionsfreiheit. In
Ägypten entfaltet die diskriminierende Anwendung von
Blasphemiegesetzen eine abschreckende Wirkung auf

©
 A

FP
 v

ia
 G

et
ty

 Im
ag

es

HINTERGRUNDINFO R M ATI O N



H
IN

T
E

R
G

R
U

N
D

IN
F

O
R

M
AT

IO
N

Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2025: Zusammenfassung der Ergebnisse 39

Moderne Transformationen
Im 19. und 20. Jahrhundert standen muslimische Staa-
ten zunehmend unter Druck, sich westlichen Rechts-,
Militär- und Bildungsmodellen anzupassen – auf den sie
sehr unterschiedlich reagierten: Die Türkei setzte auf
umfassende Säkularisierung, Ägypten auf partielle
Rechtsreformen, während Saudi-Arabien solche Ver-
änderungen ablehnte und sie als unvereinbar mit der
islamischen Authentizität darstellte. Heute lassen sich
vier große Strömungen unterscheiden, die muslimische
Debatten über die Scharia prägen: 214

1. Säkularismus: Ziel ist es, Religion aus der öffent-
lichen Ordnung zu entfernen;

2. Modernismus: strebt eine Neuauslegung der Scharia
im Einklang mit modernen Werten an;

3. Traditionalismus: geht mit der Überzeugung einher,
dass das islamische Recht bereits vollständig und
ausreichend sei;

4. Fundamentalismus: fordert eine Rückkehr zu den
frühesten islamischen Quellen mit strengem Textver-
ständnis.

Folgen für die Religionsfreiheit
Wo die Scharia so ausgelegt wird, dass sie Nichtmuslime
benachteiligt, Konversion verbietet oder vermeintliche
Beleidigungen des Islam kriminalisiert, ist die Religions-
freiheit stark eingeschränkt. In Pakistan etwa führen

Blasphemievorwürfe immer wieder zu Lynchjustiz und
gerichtlicher Verfolgung. Unter den Taliban in Afghanis-
tan steht Apostasie weiterhin unter Todesstrafe. Doch die
Entwicklungen sind nicht durchweg negativ. In Tunesien
und Marokko wurden durch religiös begründete Refor-
men Frauenrechte und der Schutz von Minderheiten
 gestärkt. In Teilen Zentralasiens haben säkulare Verfas-
sungen die Einführung konfessioneller Rechtssysteme
verhindert – wenn auch häufig zulasten umfassenderer
politischer und religiöser Freiheiten. Bemerkenswert ist
auch, dass Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Sal-
man 2022 ein Projekt anstieß, das die nach allgemeiner
Ansicht authentischsten Hadithe zusammenstellen soll –
mit dem erklärten Ziel, ihre Vereinnahmung durch Extre-
misten zu verhindern.215

Fazit
Die Scharia manifestiert sich in vielgestaltiger Weise – von
verfassungsrechtlichen Referenzpunkten bis hin zu um-
fassenden, staatlich durchgesetzten Rechtssystemen.
Ihre Rolle in mehrheitlich muslimischen Ländern hängt
von historischen Erfahrungen, politischer Einflussnahme
und der Stärke oder Schwäche der Institutionen ab. Für
Verfechter der Religionsfreiheit erfordert diese Komple-
xität einen differenzierten, kontextspezifischen Ansatz.
Allen Herausforderungen zum Trotz sind Anzeichen von
Wandel und offener Diskussion erkennbar. Auf der Suche
nach einer eigenen Identität und rechtlichen Ausrich-
tung, bleibt für viele Länder die Frage, wie die Scharia
ausgelegt und genutzt wird, ein Schlüsselthema im welt-
weiten Ringen um Religionsfreiheit.
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Die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) bleibt
eine der komplexesten und volatilsten weltweit. Auch
wenn es im Berichtszeitraum durchaus positive Entwick-
lungen gab, wurden diese weitgehend von besorgniserre-
genden Trends und insbesondere vom Konflikt zwischen
Israel und der Hamas überlagert. Dieser brachte ein gro-
ßes Ausmaß an Gewalt und eine breite regionale Desta-
bilisierung mit sich.

Derzeit lassen sich mehrere zentrale Entwicklungen er-
kennen, die sich naturgemäß nicht auf alle Länder der
MENA-Region und die angrenzenden, mehrheitlich mus-
limischen Staaten Türkei, Pakistan und Afghanistan glei-
chermaßen übertragen lassen.

Staatliche Gesten gegenüber religiösen
 Minderheiten
Auch wenn es in mehrheitlich muslimischen Staaten
grundsätzlich keine umfassende Religionsfreiheit gibt, er-
kennen zumindest manche im zunehmenden Maße an,
dass religiöser Pluralismus für das gesellschaftliche Ge-
füge unabdingbar bleibt. Vor allem islamische Monar-
chien wie Jordanien und Marokko haben eine lange
Tradition des interreligiösen Dialogs und rufen immer
wieder zu mehr Besonnenheit auf. 

Seit einigen Jahren haben sich ihnen andere Staaten mit
islamischer Bevölkerungsmehrheit in der Region ange-
schlossen und verfolgen eine tolerante Religionspolitik.
Besonders die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zei-
gen sich offen gegenüber Juden und Christen. Ein Bei-
spiel ist die Eröffnung des Abrahamic Family House in Abu
Dhabi im Jahr 2023. In dem multireligiösen Zentrum mit
Kirche, Synagoge und Moschee konnte die jüdische Ge-
meinschaft der VAE im April 2023 das Pessachfest fei-
ern.216 Im Februar 2024 weihte Indiens Premierminister

Narendra Modi zudem den ersten Hindu-Tempel Abu
Dhabis ein.217

Auch in Marokko wurden vergleichbare Maßnahmen
 ergriffen, die ein Entgegenkommen gegenüber der
 jüdischen Gemeinschaft signalisierten. So wurde im
 November 2022 an der Polytechnischen Universität Mo-
hammed VI. in Marrakesch die erste Campus-Synagoge
der arabischen Welt eingeweiht – direkt neben einer neu
erbauten Campus-Moschee, mit einer gemeinsamen
Mauer als Symbol religiöser Einheit.218 Allerdings waren
weder zur Zeit der Eröffnung jüdische Studierende ein-
geschrieben, noch im Juli 2025. Wenige Monate nach der
Einweihung erkannte Israel die Annexion der Westsahara
durch Marokko an. Schon 2020 hatte die erste Trump-Ad-
ministration die Annexion bestätigt, um Verhandlungen
über die Normalisierung der Beziehungen zwischen
 Marokko und Israel zu erleichtern.219

Im Februar 2023 nahmen Oman und der Heilige Stuhl
volle diplomatische Beziehungen auf.220 In Bahrain stif-
tete der König ein Grundstück der Orthodoxen Kirche und
stattete Papst Franziskus nach dessen Reise in das Land
einen Gegenbesuch ab.221

Diese Schritte sind zweifellos positiv zu bewerten, tragen
sie doch dazu bei, tief verwurzelte Vorbehalte gegenüber
Nichtmuslimen abzubauen. Zugleich sind sie meist mit
politischen Absichten verbunden: Die betreffenden Staa-
ten wollen sich international als tolerant präsentieren,
während sie im Innern häufig repressiv agieren und keine
umfassende Religionsfreiheit gewähren. 

Politischer Islam
Eine Umfrage von Arab Barometer aus dem Jahr 2023
zeigte, dass sich in den meisten Ländern sowohl junge als
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auch ältere Bürger klar dafür aussprachen, der Religion
im politischen Leben mehr Gewicht zu verleihen.222

Dies spiegelte sich auch im Wahlverhalten wider. So er-
zielte der politische Arm der Muslimbruderschaft bei den
Parlamentswahlen in Jordanien im September 2024
große Erfolge. Mit 31 von 138 Sitzen wurde die islamisti-
sche Partei zur stärksten Fraktion im Parlament und er-
reichte ihr bestes Ergebnis seit 35 Jahren. Im April 2025
jedoch verboten die jordanischen Behörden die Muslim-
bruderschaft mit dem Vorwurf, sie habe Gewalttaten ge-
plant. Der politische Arm durfte zwar weiter bestehen,
allerdings wurden die Büros der Organisation durch-
sucht.223

Noch weitreichender – sowohl innenpolitisch als auch in
internationaler Hinsicht – war die Machtübernahme in
Syrien durch die islamistische Miliz Hayat Tahrir al-Sham
(HTS) Ende 2024. Anfang 2025 wurde ihr Anführer Ahmed
al-Scharaa zum Präsidenten der „Übergangsperiode“ er-
nannt. Damit folgte er auf Langzeitherrscher Baschar al-
Assad, der durch eine Blitzoffensive der Rebellen gestürzt
worden war und die jahrzehntelange Herrschaft der ala-
witischen Minderheit endete. Präsident al-Scharaa ist der
Gründer der al-Nusra-Front. Der al-Qaida-Ableger224 ist für
Dutzende von Angriffen auf Zivilisten, darunter Massaker
an Christen225 und Drusen, verantwortlich. Ungeachtet
jüngster Äußerungen zugunsten der Religionsfreiheit
hatte al-Scharaa (ehemals al-Dschaulani) in einem Inter-
view aus dem Jahr 2014 erklärt, dass es sein Ziel sei, „Sy-
rien nach islamischem Recht regiert zu sehen und dass
es keinen Platz für die alawitischen, schiitischen, drusi-
schen und christlichen Minderheiten im Land“ gebe.226

Welche Auswirkungen die Machtübernahme der HTS auf
die Religionsfreiheit in Syrien haben wird, ist bislang un-
klar. Einige westliche Staaten betrachten die neuen
Machthaber inzwischen als legitime Ansprechpartner. Die
britische Regierung stuft Hayat Tahrir al-Sham hingegen
lediglich als „anderen Namen für al-Nusra“ ein und listet
die HTS als Teil von al-Qaida und damit als verbotene Ter-
rororganisation.227 Auch der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen führt HTS als al-Qaida-Ableger und Terrororga-
nisation.228 Gleichwohl wurde Übergangspräsident al-
Scharaa Anfang Mai 2025 von Präsident Emmanuel
Macron in Paris empfangen; US-Präsident Donald Trump
traf ihn im Mai in Saudi-Arabien. Im Juli 2025 strich die
US-Regierung HTS von ihrer Terrorliste.229

Sowohl Macron als auch Trump fordern eine inklusive
Politik gegenüber Minderheiten, und die Aufnahme
eines christlichen und eines drusischen Mitglieds in die
Übergangsregierung ist ein positives Signal. Die syrische
Regierung sicherte christlichen Führungspersönlichkei-
ten zudem zu, die Rechte von Minderheiten zu achten.
Dennoch erklärten Kirchenvertreter im Juli 2025, sie
könnten Präsident al-Scharaa weder für den Schutz
ihrer eigenen Gemeinschaft noch für die Drusen ver-
trauen230, und die HTS bleibt ideologisch klar im Lager
des radikalen Islamismus.

Vor diesem Hintergrund ist das Massaker an Hunderten
Angehörigen der alawitischen Gemeinschaft im März
2025, von dem auch Christen betroffen waren, besonders
erschütternd.231 Ende April kam es zudem zu blutigen
Auseinandersetzungen zwischen Drusen und regierungs-
treuen Truppen, bei denen fast hundert Menschen ums
Leben kamen.232

Angesichts der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit in
Syrien kann nicht davon ausgegangen werden, dass nach
der auf fünf Jahre angesetzten Übergangszeit eine säku-
lare Regierung gebildet wird. Im Gegenteil deuten die bis-
herigen Änderungen der Übergangsverfassung auf eine
stärkere Islamisierung von Politik und öffentlichem
Leben hin. Dazu gehört auch eine Erklärung vom März
2025, wonach der Präsident Muslim sein muss und die is-
lamische Rechtsprechung die Hauptquelle der Gesetz-
gebung bildet.233

Islamisierung
In mehreren Teilen der Region lässt sich eine zuneh-
mende Islamisierung des öffentlichen Lebens beobach-
ten – oft mit dem Ziel, Zustimmung in der Bevölkerung
zu sichern und die eigene politische Legitimität zu stär-
ken. Ein Beispiel hierfür bildet Libyen: Hier ist die in Tri-
polis ansässige Government of National Unity (Regierung
der nationalen Einheit, GNU) international anerkannt,
obwohl sie nur etwa ein Drittel des Nordens des Landes
und gar kein Gebiet im Süden kontrolliert. Der Innen-
minister der GNU kündigte im November 2024 an, die
„Sittenpolizei“ wieder einsetzen zu wollen. Zudem er-
klärte er, Frauen dürften das Haus künftig nicht mehr
ohne islamisches Kopftuch verlassen und auch nicht
ohne männliche Begleitung reisen.234

Im selben Monat weitete das irakische Parlament das Al-
koholverbot auf Hotels und soziale Einrichtungen aus und
führte das Land damit einen Schritt näher an eine voll-
ständige Prohibition heran.235 Im kurdisch kontrollierten
Norden – in dessen Hauptstadt Erbil viele Christen und Je-
siden leben – wird das Verbot weitgehend ignoriert.236 Für
Minderheiten wie Christen und Jesiden ist der Verkauf von
Alkohol von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. 

Ein ähnlicher Trend zeigt sich in der Türkei. Dort wurde
2024 die im 4. Jahrhundert errichtete Erlöserkirche in
Chora offiziell als Moschee eingeweiht. Das staatliche
ÇEDES-Projekt strebte zudem die Einsetzung von Imamen
als „geistliche Berater“ an Schulen ein, was allerdings auf
heftigen Widerstand stieß237: Der Generalsekretär der Leh-
rergewerkschaft bezeichnete das Vorhaben als reaktionär
und erklärte, Lehrkräfte würden Kinder nicht zu den von
der Regierung geplanten Unterrichtsstunden bringen.238

Wiedererstarken des islamistischen Terrorismus
Wenngleich der dschihadistische Terrorismus in der Re-
gion nicht mehr die Dimensionen erreicht wie 2014, als
der IS große Gebiete unter seine Kontrolle brachte, ist die
Gewalt seit 2023 wieder deutlich angestiegen – insbeson-
dere in Syrien.
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Im Januar 2025 berichtete das Institute for the Study of
War von einem Wiedererstarken des IS in Syrien. Verände-
rungen in der internationalen Terrorismusbekämpfung
hätten dort Sicherheitslücken geschaffen239,  die den
schrittweisen Wiederaufbau seiner Strukturen im Zen-
trum des Landes ermöglichten.240

ugleich hat sich der dschihadistische Terrorismus auf
neue Schauplätze ausgedehnt. Im Juli 2024 wurden bei
einem bislang beispiellosen Angriff auf eine schiitische
Moschee in Omans Hauptstadt Maskat sechs Menschen
– darunter ein Polizist – getötet und 28 verletzt. Der An-
schlag war der erste in der Geschichte des Landes, der
von IS für sich reklamiert wurde.241

In Pakistan gehört die Terrororganisation „Islamischer
Staat in der Provinz Khorasan“ (ISPK) zu einer Vielzahl
von Gruppen, die das Land destabilisieren.242 Sie greift
häufig Zivilisten und religiöse Minderheiten an, ins-
besondere schiitische Muslime und rivalisierende sun-
nitische Gruppierungen wie die Taliban. Als die Taliban
ihr Vorgehen gegen den ISPK in Afghanistan intensivier-
ten, zogen viele Kämpfer nach Pakistan um, wo sie Netz-
werke in städtischen und ländlichen Gebieten
aufbauten. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der
Gewalt mit immer raffinierteren Angriffen auf religiöse
Minderheiten.243 In Afghanistan selbst wurde die Religi-
onsfreiheit seit der Rückkehr der Taliban an die Macht
2021 praktisch ausgemerzt. Religiöse Minderheiten wie
Sufis und schiitische Muslime werden nicht nur massiv
diskriminiert, sondern von den Machthabern auch nicht
vor dem ISPK geschützt.

Konflikt im Heiligen Land
Der Israel-Hamas-Krieg hat ein bisher beispielloses Aus-
maß an Gewalt entfesselt. Der Terroranschlag der Hamas
auf Israel am 7. Oktober 2023 war das größte Massaker
an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Die militärische Re-
aktion Israels hat weite Teile des Gazastreifens unbe-
wohnbar gemacht; die Zahl der Todesopfer lag im Juli
2025 bei über 60 000, noch mehr Menschen wurden ver-
letzt oder hungern.244 Ein historischer Präzedenzfall ist
auch die Tötung von rund 400 humanitären Helfern und
1300 Medizinern245, mit der Israel klar gegen die Genfer
Konventionen verstößt, deren Vertragsstaat das Land ist.
Die Moscheen und Kirchengebäude im Gazastreifen sind
stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Anklagebe-
hörde des Internationalen Strafgerichtshofs wirft beiden
Seiten Kriegsverbrechen vor.246

In Israel selbst haben der Krieg (sowie die rechtsgerich-
tete Koalition unter Ministerpräsident Benjamin Net-
anjahu) die Kluft zwischen jüdischer und arabischer
Bevölkerung weiter vertieft. Ein Beispiel dafür war der de-
monstrative Besuchs des Tempelbergs in Jerusalem
durch den Minister für nationale Sicherheit der Regie-
rung, Itamar Ben-Gvir, der Zusammenstöße zwischen
Muslimen und israelischen Sicherheitskräften zur Folge
hatte. Der Präsident der Palästinensischen Autonomie-
behörde Mahmud Abbas wiederum erklärte in einer Rede

vor den Vereinten Nationen in New York, der jüdische
Tempel habe nie in Jerusalem gestanden.247

Christen in Israel erfuhren im Berichtszeitraum ein noch
nie dagewesenes Ausmaß an Gewalt und Verachtung: Fa-
natische Juden nehmen sowohl christliche Einrichtungen
als auch führende Persönlichkeiten ins Visier. Der kriegs-
bedingte Einbruch des religiösen Tourismus schwächt die
wirtschaftliche Lage der Christen im Heiligen Land zu-
sätzlich.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat eine Welle
des Antisemitismus in der Region ausgelöst. Im Oktober
2023 erschoss ein ägyptischer Polizist in Alexandria zwei
israelische Touristen. Zudem gewinnt der Dschihadis-
mus, der sich die Sache der Palästinenser gegen Israel zu
eigen gemacht hat, neuen Zulauf. 

Die Annäherung arabischer Staaten wie Saudi-Arabien an
Israel wurde durch den Gaza-Krieg zumindest vorüber-
gehend unterbrochen. Auch der Konflikt zwischen Iran
und Israel hat sich verschärft – bis hin zur direkten Kon-
frontation der beiden Staaten. 

Geopolitische Verschiebungen zum Nachteil der
Schiiten
Das regionale Machtgefüge hat sich deutlich zulasten des
schiitischen Islam verschoben. Besonders augenfällig
wird dies in Syrien mit dem Aufstieg der islamistischen
sunnitischen HTS und dem Sturz von Präsident Assad,
der der alawitischen Minderheit, einer Abspaltung des
schiitischen Islam, angehörte. Sowohl in Syrien als auch
im benachbarten Libanon wurde die schiitische Miliz His-
bollah durch israelische Luftschläge stark geschwächt.
Der entscheidende Schlag gelang mit der Tötung ihres
charismatischen Anführers Hassan Nasrallah in Beirut. In
Irak kündigten mächtige, von Iran unterstützte Milizen
erstmals an, eine Entwaffnung in Betracht zu ziehen, um
eine Eskalation mit der Trump-Regierung zu vermei-
den.248 Der Machtwechsel in Syrien und die Schwächung
der Hisbollah in Libanon haben den regionalen Einfluss
des schiitischen Iran massiv beschnitten. Das Regime rea-
gierte darauf mit verstärkter Repression im eigenen Land.
Neben Frauen, die das obligatorische Kopftuch verwei-
gern, geraten auch religiöse Minderheiten wie Sunniten,
Bahai und vom Islam konvertierte Christen ins Visier. Be-
merkenswert ist, dass sich die Zahl der Christen in Iran in
den vergangenen zehn Jahren entgegen dem regionalen
Trend mehr als verdoppelt hat und nun auf über eine Mil-
lion geschätzt wird.249250

Verschlechterung der sozioökonomischen
 Lebensbedingungen
Nach Angaben des Welternährungsprogramms erlebte
die MENA-Region zuletzt „ein beispielloses Ausmaß an
Krisen, mit Millionen Menschen, die zwischen unaufhör-
lichen Konflikten, politischen Umbrüchen, erschüttern-
den Flüchtlingskrisen und einer sich vertiefenden
wirtschaftlichen Abwärtsspirale zerrieben werden“-251 Die
Länder des Maghreb haben gegenüber Migranten aus
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Subsahara-Afrika, die nach Europa gelangen wollen,
einen zunehmend harten Kurs eingeschlagen. In Tune-
sien etwa wurden Behelfsunterkünfte niedergebrannt; 
10 000 Menschen wurden durch dieses Vorgehen obdach-
los.252 Hohe Lebensmittelpreise verschärfen die Lage zu-
sätzlich. Die Inflation erreichte Ende 2024 in Gaza über
250 % und in Syrien 79 %.253 Ein Zeichen der wirtschaftli-
chen Hoffnung war jedoch die Aufhebung der US-Sank-
tionen gegen Syrien durch Präsident Trump im Mai
2025.254 Auch das Vereinigte Königreich und die Europäi-
sche Union haben die gegen das Land verhängten Sank-
tionen gelockert beziehungsweise aufgehoben, wie es die
Kirchen vor Ort seit Jahren gefordert haben.255

Trotz optimistischer Prognosen kämpft Irak mit den Fol-
gen sinkender Ölpreise. Im Mai 2025 warnte der Interna-
tionale Währungsfonds, dass die Einnahmeverluste die
Verwundbarkeit des Landes weiter verstärken.256 Hinzu
kamen Angriffe auf Ölfelder im kurdischen Norden
durch, wie es der dortige Regionalpremier formulierte,
„kriminelle Milizen auf der Gehaltsliste der irakischen Re-
gierung“, die 70 % der regionalen Ölproduktion lahmleg-
ten.257 Da der Staatshaushalt des Irak stark von den
Öleinnahmen abhängt, gefährden diese Entwicklungen
die ohnehin fragile Wirtschaft. Schwerwiegende soziale
und politische Folgen drohen – darunter eine beschleu-
nigte Auswanderung von Christen und anderen religiö-
sen Minderheiten.

Fazit
Die MENA-Region hat sich erneut als hochgradig instabil
erwiesen – politisch, wirtschaftlich und sicherheitspoli-
tisch. Die Zahl der Konflikte hat sich seit den 1990er-Jah-
ren mehr als verdoppelt, der Anteil der Region an den
weltweiten Todesopfern versechsfachte sich.258 Haupt-
ursache dafür ist die Eskalation des Israel-Hamas-Kon-
flikts. Die sozioökonomischen Bedingungen zeigen kaum
Anzeichen einer Besserung – im Gegenteil: Sie haben sich
verschlechtert, wodurch religiöse Minderheiten stärker
gefährdet sind denn je. Ein ermutigendes Zeichen war die
Wahl von General Joseph Aoun im Januar 2025 zum Prä-
sidenten Libanons – und damit das Ende einer mehr als
zweijährigen Vakanz. Der Schritt wurde weithin als Bei-
trag zur Wiederherstellung institutioneller Stabilität ge-
wertet.259

Auch in Bezug auf die Religionsfreiheit gab es einige po-
sitive Entwicklungen, etwa den Vorschlag für ein neues
Personenstandsgesetz für Christen in Ägypten.260 Die Ein-
weihung des Abrahamic Family House in Abu Dhabi, das
auf die Vision von Papst Franziskus zurückgeht, hat eben-
falls gezeigt, dass Religionsfreiheit in einem stabilen isla-
mischen Land möglich und in den gemeinsamen Werten
der abrahamitischen Religionen verankert ist: dem Recht
auf Leben, dem Recht der Eltern, ihren Kindern mora-
lische Werte zu vermitteln, der Komplementarität der Ge-
schlechter sowie dem Schutz heiliger Stätten und der
Achtung religiöser Autoritäten. Insgesamt jedoch werden
in der Region keine substanziellen Schritte hin zu einer
umfassenden Religionsfreiheit für alle ihre Bewohner un-
ternommen. 

Straßenfest auf dem Saadallah Al-Jabri-Platz
in Aleppo (Syrien) am ersten Freitag 

nach dem politischen Übergang zum 
neuen Regime, Dezember 2024.
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„Höfliche
 Verfolgung“ 
durch Unterlassung
Roger Kiska

Feindseligkeiten gegenüber Christen in westlichen
OSZE-Staaten werden oft übersehen und unzurei-
chend untersucht, weil es an systematischer Doku-
mentation mangelt. Bei einer Debatte im britischen
Oberhaus wies Lord Moylan darauf hin, dass in Frank-
reich, Deutschland und Spanien die Zahl der Angriffe
auf Kirchen, religiöse Symbole und christliche Einrich-
tungen in den vergangenen Jahren gestiegen sei – da-
runter ein Anstieg um 44 % bei Brandanschlägen auf
christliche Gotteshäuser in Westeuropa.261

Papst Franziskus unterschied 2016 zwei Formen der
Verfolgung: die offene und die von ihm sogenannte
„höfliche Verfolgung“ – eine subtilere Form, die sich
oft durch rechtlichen, kulturellen oder institutionellen
Druck äußert.262 Letztere beschäftigt in zunehmendem
Maße auch die OSZE263 und andere internationale In-
stitutionen.

Bei der „höflichen“ Verfolgung spielt mitunter auch
politische Korrektheit eine Rolle, wenn diese nicht
auf staatlicher Ebene angemessen adressiert wird.264

So besteht zwar natürlich ein erheblicher Unter-
schied zu kriminellen Taten mit antichristlicher Mo-
tivation, wie Angriffen auf Gläubige oder Kirchen.
Andererseits ist das Unterlassen staatlicher Maßnah-
men gegen subtilere Formen der Ausgrenzung, wäh-
rend andere Spielarten von Hasskriminalität
energisch verfolgt werden, selbst Ausdruck dieser
höflichen Verfolgung. 

Die OSZE
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) und ihr Office for Democratic Institu-
tions and Human Rights (ODIHR) nehmen unter den
zwischenstaatlichen Organisationen eine besondere
Stellung ein, wenn es um die Bekämpfung von Hass-
kriminalität geht – darunter solcher mit antichristi-
scher Ausrichtung. Sie arbeiten dabei mit Regierungen
und zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen, um
Informationen über Hassverbrechen zu sammeln. Seit
2009 veröffentlicht die OSZE in ihrer Datenbank Anga-
ben der Teilnehmerstaaten über die Zahl gemeldeter
Vorfälle, die Art der Hasskriminalität und die jeweils
betroffenen Minderheiten. Die Datenerhebung ist laut
OSZE der erste Schritt zur Bekämpfung von Hasskri-
minalität und ermöglicht zielgerichtete Strategien
sowie individuelle Hilfen für Opfer.265
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Als erste zwischenstaatliche Organisation bezeichnete
die OSZE im Jahr 2009 die zunehmende Marginalisie-
rung von Christen ausdrücklich als „Intoleranz und
Diskriminierung gegenüber Christen“.266 Im Juli 2018
veröffentlichte sie ein Informationsblatt über anti-
christliche Hasskriminalität im OSZE-Raum.267

Die große Schwäche der Datenbank für Hassverbre-
chen besteht darin, dass sie nur so gut ist wie die von
den teilnehmenden Staaten bereitgestellten Daten.
Bedauerlicherweise kommen die einzelnen Länder
ihren Berichtspflichten gegenüber der OSZE in sehr
unterschiedlichem Maße nach.

Gute und schlechte Praktiken
Obwohl die OSZE dieses Problem erkannt hat, ist bi-
slang wenig geschehen, um es wirksam anzugehen.
Taten, die eine feindliche Haltung gegenüber Christen
erkennen lassen – einschließlich Straftaten –, betref-
fen den OSZE-Raum weiterhin, und die Daten deuten
darauf hin, dass sich die Lage verschlechtert.268 Den-
noch haben viele Teilnehmerstaaten der OSZE kaum
Anstrengungen unternommen, um das Ausmaß inner-
halb ihrer Grenzen präzise zu erfassen. Von den vier
skandinavischen Staaten etwa hat seit 2023 nur Finn-
land Vorfälle gegen Christen gemeldet. Hinzu kommt,
dass auch die OSZE selbst mit der Veröffentlichung in
Verzug ist: So hat das ODIHR bisher noch keine Zahlen
für 2024 vorgelegt.

Die USA sind ein Beispiel für ein Land, in dem die Zahl
der Angriffe auf Kirchen und andere christliche Stätten
deutlich zugenommen hat, ohne dass die Regierung
offizielle Daten veröffentlicht. Stattdessen sind es zivil-
gesellschaftliche Gruppen, die sich dieser Aufgabe an-
genommen haben, und sie bringen eine unbequeme
Wahrheit ans Licht: Angriffe auf Christen und christli-
che Gotteshäuser nehmen immer mehr zu.269 Die Uni-
ted States Conference of Catholic Bishops (Katholische
Bischofskonferenz der USA) gilt hier als Beispiel guter
Praxis, da sie akribisch Anschläge auf katholische Ein-
richtungen dokumentiert.270 Für 2024 meldete sie 56
Vorfälle, zwischen Januar und Juni 2025 bereits 19. Zu
den schwerwiegendsten Taten zählten die Zündung
eines Sprengsatzes, der am 6. Mai 2025 am Altar einer
Kirche in Pennsylvania detonierte, sowie mehrere
Brandanschläge im Oktober 2024 auf Kirchen in Mas-
sachusetts, Arizona und Florida. 

Im Vereinigten Königreich werden Daten von den ein-
zelnen Polizeibehörden erhoben, jedoch nicht rou-
tinemäßig veröffentlicht. Die Countryside Alliance, eine
britische Organisation, die sich für die Interessen des
ländlichen Raums einsetzt, hat bei den 45 Polizeibehör-
den des Vereinigten Königreichs mehrere Anträge auf
Informationsfreiheit (Freedom of Information, FOI) zu
Straftaten in Kirchen gestellt. 44 Behörden antworteten:
34 von ihnen meldeten zwischen 2022 und 2024 ins-
gesamt 9648 Delikte mit Kirchenbezug.271 Die meisten
hatten keinen explizit antichristlichen Hintergrund – so

HINTERGRUNDINFO R M ATI O N
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wurden etwa 181 Fälle von Blei- und Metalldiebstahl
 registriert. Angesichts der Tatsache, dass „in diesem
 Zeitraum durchschnittlich jeden Tag acht Straftaten an
Kirchen“ verübt wurden, forderte die Countryside
 Alliance die Regierung dennoch auf, „die künftige Finan-
zierung und Förderung des Schutzprogramms für Gottes-
häuser auszuweiten und zu garantieren“, damit auch
Straftaten in gefährdeten Kirchen in ländlichen Gebieten
erfasst werden.272 Die derzeitige Regelung schützt nur
Gotteshäuser oder Gemeindezentren, die Opfer von
Hassverbrechen geworden sind.273

Ein Beispiel für eine vorbildliche Aufzeichnung von Vor-
fällen274, die zusammen mit weiteren Formen der Infor-
mationsgewinnung eine bessere Gefahrenabschätzung
ermöglicht, liefert Frankreich. Hier setzte das Innen-
ministerium während der Karwoche 2023 rund 10 000
Polizisten ein und rief für die inländische Bedrohungs-
lage die höchste Stufe aus.275 Auch die griechische Re-
gierung wird für ihre sorgfältige Dokumentation
antichristlicher Vorfälle genannt: Das Ministerium für re-
ligiöse Angelegenheiten ist dort beauftragt, Statistiken
über Angriffe auf Gotteshäuser zu führen.276

Die Folgen einer mangelhaften oder selektiven
 Dokumentation
Das Fehlen einer systematischen Erfassung antichristli-
cher Vorfälle führt zu ineffektiven Gegenmaßnahmen,
zur Normalisierung von Feindseligkeiten, zu ungleicher

Behandlung religiöser Gruppen und zu einer erhöhten
Verwundbarkeit christlicher Gemeinschaften. In der EU
wurden zwar positive Schritte unternommen: So prüfte
der Koordinator der Europäischen Kommission zur Be-
kämpfung von antimuslimischem Hass verschiedene
Handlungsoptionen und veröffentlichte am 24.–25. Ok-
tober 2024 den Bericht „Being Muslim in the EU“. Zudem
organisierten die Europäische Kommission und das nie-
derländische Ministerium für Inneres und Königreichs-
beziehungen am 21. November 2024 in Den Haag einen
Workshop unter dem Titel „Combatting Anti-Muslim Ha-
tred: Showcasing Efforts and Sharing Best Practices of
EU Ministries of Interior“.277 Angesichts zunehmender
Angriffe auf christliche Kirchen und Geistliche forderte
Alessandro Calcagno, Berater der Kommission der Bi-
schofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft
(COMECE), jedoch auch die Ernennung eines EU-Koor-
dinators zur Bekämpfung von antichristlichem Hass in
Europa.278 Bislang gibt es für christliche Gemeinschaften
in der EU keine vergleichbare Unterstützung. 

Da das Problem nicht verfolgt wird, schwelt die Feind-
seligkeit gegen Christen in vielen Teilen der OSZE-Re-
gion weiter.
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Bild oben: Die Kirche der Unbefleckten 
Empfängnis in Saint-Omer (Frankreich), 
die nach einem Brand in der Nacht vom 

2. September 2024 teilweise zerstört wurde.
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Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) bezeichnet sich selbst als die größte re-
gionale Sicherheitsorganisation der Welt.279 Ihre 57 Mit-
gliedstaaten werden oft in Länder „östlich von Wien“ und
„westlich von Wien“ eingeteilt. Der OSZE gehören Russ-
land, die USA, Kanada, Europa (EU, EWR, Vereinigtes Kö-
nigreich, Schweiz), alle Länder des ehemaligen
sowjetischen Osteuropas, des Kaukasus und Zentralasi-
ens an. 

Jeder OSZE-Teilnehmerstaat verfügt über irgendeine
Form des verfassungsmäßigen Schutzes der Religions-
freiheit. Die Art und Weise, in der die Religionsfreiheit und
die Menschenrechte in der Praxis geachtet werden, ist je-
doch sehr unterschiedlich. 

Anstieg von Antisemitismus und antimuslimischen
Vorfällen
Im OSZE-Raum – insbesondere „westlich von Wien“ –
haben seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober
2023 und dem folgenden Krieg antisemitische und anti-
muslimische Aktivitäten dramatisch zugenommen.
Frankreich verzeichnete einen Anstieg antisemitischer
Vorfälle um mehr als 1000 %, allein im Jahr 2023 waren
es 1676.280 Im darauffolgenden Jahr kam es zu nicht we-
niger als 106 dokumentierten körperlichen Angriffen, da-
runter die Vergewaltigung eines 12-jährigen jüdischen
Mädchens in Courbevoie.281 Im Jahr 2023 stieg die Zahl
der antimuslimischen Hassvorfälle in Frankreich um 29 %
auf 242.282

In den USA kam es an Universitäten im ganzen Land zu
massiven anti-israelischen Protesten mit dauerhaften
Protestlagern. Hunderte Studierende wurden festgenom-
men oder suspendiert, Universitätsgebäude besetzt und

mehrere Rektoren zum Rücktritt gezwungen.283 Die ge-
zielten Angriffe auf jüdische Studierende führten dazu,
dass sich manche nicht mehr sicher fühlten, an Lehrver-
anstaltungen oder Prüfungen teilzunehmen. Dies ver-
anlasste einige Hochschulen, ihren Unterricht
vorübergehend online fortzusetzen.284

Im Vereinigten Königreich erreichte die Zahl antisemiti-
scher285 wie auch antimuslimischer286 Hassverbrechen
nach dem 7. Oktober einen Höchststand. Ende Juli und
Anfang August 2024 wurden Moscheen und islamische
Zentren im Zuge von Protesten und Ausschreitungen at-
tackiert. Auslöser für die Angriffe waren Falschmeldun-
gen in sozialen Medien gewesen, nach denen ein
Einwanderer mit muslimischem Hintergrund drei Mäd-
chen in einem Tanzkurs in Southport erstochen habe.287

In Deutschland wurden 2023 insgesamt 4369 Straftaten
im Zusammenhang mit dem Israel-Hamas-Konflikt regis-
triert – ein drastischer Anstieg gegenüber 61 im Jahr
2022.288 Der Bundesverband der Recherche- und Informa-
tionsstellen Antisemitismus (RIAS) dokumentierte 4782
Fälle von Antisemitismus, ein Zuwachs von über 80 % ge-
genüber dem Vorjahr.289 Das CLAIM-Netzwerk meldete
1926 anti-muslimische Vorfälle, mehr als doppelt so viele
wie 2022 (898).290

Konfliktgebiete
Der andauernde Krieg in der Ukraine hat auf beiden Sei-
ten zu Verletzungen der Religionsfreiheit geführt. In den
von Russland besetzten Gebieten werden religiöse Ge-
meinschaften und Geistliche systematisch verfolgt,
wenn sie im Verdacht stehen, pro-ukrainisch eingestellt
zu sein. Besonders betroffen sind die Orthodoxe Kirche
der Ukraine (OKU) und die Ukrainische Griechisch-Ka-
tholische Kirche, aber auch unabhängige muslimische
Gemeinden, Evangelikale und andere religiöse Minder-
heiten.291 Die Ukraine wiederum geht ihrerseits gegen
religiöse und säkulare Organisationen vor, die sie ver-
dächtigt, pro-russische Sympathien zu hegen. Am 
23. September 2024 trat das Gesetz zum Schutz der
 verfassungsmäßigen Ordnung im Tätigkeitsbereich re-
ligiöser Organisationen in Kraft292, das religiöse Gemein-
schaften mit Verbindungen nach Russland verbietet.
Auch wenn dies nicht ausdrücklich genannt wurde, galt
das Gesetz in erster Linie der Ukrainisch-Orthodoxen

OSZE-Länder
Roger Kiska



R
E

G
IO

N
A

L
E

 A
N

A
LY

S
E

Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2025: Zusammenfassung der Ergebnisse 47

Kirche des Moskauer Patriarchats (UOKMP), einer
selbstverwalteten Kirche unter der Jurisdiktion der Rus-
sischen Orthodoxen Kirche. Im Mai 2024 zählte die
UOKMP 10.587 Pfarreien in der Ukraine, während 8075
zur OKU gehörten.293

Seit Ende 2024 ist die Zahl der Strafverfahren gegen
Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine deutlich gestie-
gen, mit möglichen Haftstrafen von bis zu drei Jahren.
Ende Oktober 2024 wurde gegen rund 300 Kriegsdienst-
verweigerer, 95 % von ihnen sind Zeugen Jehovas, straf-
rechtlich ermittelt.294 Ein ähnliches Phänomen zeigte sich
in der Russischen Föderation, wo während einer Mobili-
sierung keine gesetzliche Regelung für einen zivilen Er-
satzdienst besteht und ebenfalls Haftstrafen drohen.295

2023 startete die aserbaidschanische Armee eine Groß-
offensive und übernahm die vollständige Kontrolle über
die umkämpfte Region Bergkarabach. Dies führte zur Ver-
treibung von 120 000 ethnischen Armeniern.296 Das Ge-
biet war historisch von armenischen Christen bewohnt.
Nach der Machtübernahme ließ die aserbaidschanische
Regierung zahlreiche alte Kirchengebäude zerstören.297

Antichristliche Vorfälle
Auch in der OSZE-Region kommt es immer wieder zu Van-
dalismus an Kirchen. In Kanada wurden laut einem Be-
richt von CBC News vom Mai 2021 bis Dezember 2023
mindestens 33 Kirchen durch Feuer zerstört, in 24 Fällen
bestätigten die Behörden Brandstiftung.298

In Spanien kam es ebenfalls häufig zu Angriffen auf Kir-
chen: Am 8. März 2023 beklebten Feministinnen den
Haupteingang der Kirche des Unbefleckten Herzens Ma-
riens in Sabadell mit Plakaten und malten ihn während
einer Protestaktion zum Frauentag violett an.299 Spanien
verzeichnete zudem wiederholt Übergriffe auf Geistliche
und Laien: Am 25. Januar 2023 tötete ein mutmaßlicher
Dschihadist einen Küster in Algeciras und verletzte einen
Priester sowie einen marokkanischen Konvertiten.300 In
Valencia drang ein Mann mit den Rufen „Ich bin Jesus
Christus“ in ein Kloster ein, tötete einen Priester und ver-
letzte mehrere weitere Ordensangehörige.301

In Italien richteten sich 41 von 42 Angriffen auf religiöse
Stätten gegen Kirchengebäude.302

In Kroatien wurden monatliche Rosenkranzgebete katho-
lischer Männer auf dem Hauptplatz von Zagreb und an
zwölf weiteren Orten wiederholt von linksgerichteten Ak-
tivisten attackiert, nachdem die Überzeugungen der Teil-
nehmer in Bezug auf den Schutz des Lebens bekannt
geworden waren. Seit Beginn der Gebetstreffen im Ja-
nuar 2023 wurden die Teilnehmer Zielscheibe aggressiver
Gegendemonstrationen.303

Nach Angaben der Behörden in Griechenland wurden
2024 insgesamt 608 Akte von Gewalt, Vandalismus und
Brandstiftung gegen religiöse Kultstätten verübt, wobei
orthodoxe Kapellen und Kirchen am häufigsten betrof-

fen waren. Die meisten Vorfälle ereigneten sich im Raum
Athen-Piräus.304

Frankreich verzeichnete 2023 rund 1000 antichristliche
Vorfälle, von denen 90% Angriffe auf christliche religiöse
Einrichtungen waren.305

In den USA verdoppelte sich 2023 die Zahl der Angriffe
auf Kirchen im Vergleich zum Vorjahr.306 Einige der Atta-
cken standen im Zusammenhang mit Protesten gegen
das Abtreibungsurteil im Fall Dobbs v. Jackson des Obers-
ten Gerichtshofs von 2022.307

„Höfliche“ Verfolgung
Unter „höflicher Verfolgung“ versteht man nicht-gewalt-
same, aber dennoch mit Zwang verbundene Formen
der Unterdrückung, die sich durch staatliche oder büro-
kratische Praktiken, gesellschaftliche Normen und Ge-
setze manifestieren. Diese führen dazu, dass Christen
marginalisiert und daran gehindert werden, ihre religiö-
sen Überzeugungen im öffentlichen Leben und am Ar-
beitsplatz zu bekunden. So werden etwa öffentliche
Mittel immer häufiger nur dann gewährt, wenn die be-
günstigte Organisation keine Überzeugungen vertritt,
die als diskriminierend gegenüber der LGBTQ-Commu-
nity gewertet werden. Ein Beispiel für diese Entwicklung
zeigte sich in einer Kommune im Südwesten Norwe-
gens, in der fünf verschiedenen christlichen Gruppen,
denen staatliche Unterstützung angeblich aufgrund
ihrer Glaubensüberzeugungen verweigert wurde, Be-
schwerden einreichten.308

Auch Belästigungen im Zusammenhang mit angeblicher
Hassrede bleiben ein Problem. So wird etwa in Finnland
die christliche Parlamentsabgeordnete und ehemalige In-
nenministerin Päivi Räsänen seit 2019 strafrechtlich ver-
folgt, weil sie konservative christliche Ansichten zur
Homosexualität in einer 2004 von ihr mitverfassten Bro-
schüre sowie in öffentlichen Äußerungen 2019 und 2020
zum Ausdruck brachte. Obwohl sie sowohl von der unte-
ren Strafkammer als auch vom Berufungsgericht frei-
gesprochen wurde, legte die Regierung Berufung beim
Obersten Gerichtshof ein.309

2024 entschied ein Gericht in Belgien, dass Erzbischof Luc
Terlinden und Alt-Erzbischof Jozef De Kesel eine Frau dis-
kriminiert hätten, der zweimal den Zugang zur diakoni-
schen Ausbildung verweigert wurde. Die beiden wurden
zu einer Geldstrafe verurteilt.310 Das Urteil wirft ernste Fra-
gen nach der Autonomie der Kirche bei der Gestaltung
ihrer eigenen Lehre auf. 

Es gab jedoch auch positive Entwicklungen: Einige der
höchsten Gerichte im OSZE-Raum stellten sich gegen die
höfliche Verfolgung und stärkten die Religionsfreiheit. In
der Rechtssache Higgs v Farmor’s School311 entschied das
höchste Berufungsgericht in England und Wales zuguns-
ten einer Pastoralassistentin, die von ihrem Arbeitgeber,
einer Grundschule, entlassen worden war, nachdem sie
auf Facebook zwei Beiträge veröffentlicht hatte, in denen
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sie LGBTQ-Erziehung für jüngere Kinder kritisierte. In
ihren von christlichen Botschaften geprägten Posts hatte
sie die aktuelle englische Debatte darüber aufgegriffen,
ob Unterricht über Sexualität und Geschlechteridentität
in Grundschulen verpflichtend sein solle. 

Auch der Oberste Gerichtshof in den USA setzte zweimal
ein Zeichen gegen höfliche Verfolgung. In der Rechts-
sache Groff v DeJoy312 beendete das Gericht eine langjäh-
rige Debatte über den Umfang, in dem Arbeitgeber
zumutbare Vorkehrungen für geschützte Merkmale – da-
runter Religion – zu treffen haben. Der Kläger, ein Post-
angestellter, hatte seinen Arbeitgeber verklagt, weil
dieser ihn nach einer Änderung seiner Richtlinien zur
Sonntagsarbeit verpflichtet hatte. Der Supreme Court
entschied, dass die Nichtberücksichtigung seiner tief ver-
wurzelten christlichen Überzeugungen gegen das Recht
auf Religionsfreiheit nach dem Ersten Verfassungszusatz
verstößt, da die Post nicht nachweisen konnte, dass seine
Sonntagsruhe zu einer erheblichen Beeinträchtigung
ihrer Geschäftstätigkeit führen würde. 

Zentralasien und der Islam
In den Ländern dieser Region – vielleicht am deutlichsten
in Turkmenistan – müssen Verletzungen der Religions-
freiheit stets im Kontext von Sicherheitsbedenken be-
trachtet werden, insbesondere mit Blick auf die
wahrgenommene Bedrohung durch islamistischen Extre-
mismus. Der Islam ist seit dem 8. Jahrhundert in Zentral-
asien präsent, geprägt von einer starken sufischen
Tradition und gefestigt unter verschiedenen Khanaten,
darunter auch das Reich Dschingis Khans. Diese spiri-
tuell-kulturelle Prägung hat die Sowjetzeit weitgehend
unbeschadet überstanden. Im scharfen Kontrast dazu
steht das in den vergangenen 25 Jahren wachsende Auf-
treten salafistischer Strömungen – wie sie etwa vom IS
propagiert werden –, das zunehmend Anlass zur Sorge
gibt.

Vor diesem Hintergrund müssen die von den Regional-
regierungen zur Bekämpfung der Radikalisierung ergrif-
fenen Maßnahmen sorgfältig und von Fall zu Fall geprüft
werden, wobei die Verhältnismäßigkeit der Reaktion im
Verhältnis zur Glaubwürdigkeit der Bedrohung zu berück-
sichtigen ist. Ebenso wichtig ist es, die eigentliche Inten-
tion hinter Einschränkungen religiöser Praxis zu erkennen
– ob sie einem legitimen Sicherheitsinteresse dienen
oder aber Ausdruck ungerechtfertigter Repression sind.
Im April 2023 nahm das Regime in Aserbaidschan Hun-
derte schiitische Muslime fest, denen Verbindungen zu
Iran unterstellt wurden.313 Die Muslim Unity Movement
(Müsəlman Birliyi Hərəkatı, MBH), eine schiitische
Gruppe, die staatlicher Kontrolle über religiöse Praktiken
entgegentritt, war fortgesetzter Verfolgung ausgesetzt,
darunter Polizeigewahrsam, Misshandlungen und Fol-
ter.314 Im Januar 2024 zog sich Aserbaidschan aus der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarats zurück,
nachdem das Gremium signalisiert hatte, die Beglaubi-
gung der Delegation wegen der Menschenrechtsbilanz
des Landes nicht zu ratifizieren.315

2023 empfahl die US-Kommission für Internationale Re-
ligionsfreiheit (USCIRF) nach einem Länderbesuch, Ka-
sachstan auf die Special Watch List zu setzen – mit
Verweis auf „schwerwiegende“ Verletzungen der Religi-
onsfreiheit. 316 Sunnitische Muslime bleiben dort weiter-
hin inhaftiert, obwohl die UN-Arbeitsgruppe gegen
willkürliche Inhaftierungen bereits zwei Jahre zuvor ihre
Freilassung gefordert hatte.317

In Kirgisistan werden islamische Überzeugungen, die von
der staatlich gebilligten Version des Islam abweichen, wei-
terhin unterdrückt. Zwischen Januar und Juni 2023 ver-
haftete der kirgisische Staatssicherheitsdienst SCNS
mindestens 23 Mitglieder von Hizb ut-Tahrir und 16 Mit-
glieder von Yakyn Inkar. Begründet wurden diese Verhaf-
tungen häufig mit dem Besitz von „extremistischem“
Material.318 Im August 2023 schloss der SCNS in der Region
Osch 39 Moscheen und 21 religiöse Bildungseinrichtungen
mit Verweis auf Verstöße gegen Religionsfreiheitsgesetze,
Bauvorschriften, Hygiene- und Brandschutzauflagen.319 Im
November 2023 brachte das Parlament einen Vorschlag
ein, Gesichtsschleier und lange Bärte aus „Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit“ zu verbieten.320

Im mehrheitlich sunnitisch geprägten Tadschikistan wur-
den Muslime, die sich gegen die Politik der Regierung
stellten, willkürlich als Extremisten eingestuft. Die Behör-
den hielten an einer engen Überwachung religiöser Pra-
xis fest und setzten weiterhin das „Traditionsgesetz“
durch, das religiöse Riten verbietet, die als übertrieben
angesehen werden.321 2023 wurden mehrere Moscheen
aus eher banalen Gründen geschlossen oder zerstört.322

In Turkmenistan ging das Regime der Familie Berdimu-
hamedow besonders aggressiv gegen „nicht-traditio-
nelle“ und konservative islamische Praktiken vor.
Muslime, die von der staatlich vorgegebenen Auslegung
abweichen, wurden verfolgt und zu langen Haftstrafen
verurteilt.323 Im August 2023 berichtete Forum 18, dass die
Polizei in Türkmenbaşy Häuser gläubiger Muslime durch-
suchte und religiöse Literatur beschlagnahmte.324 Im April
2024 intensivierten die Sicherheitsdienste nach dem Ter-
roranschlag in der Moskauer Crocus City Hall die Über-
wachung junger Menschen beim Moscheebesuch; junge
Männer wurden festgenommen und verhört, weil sie ge-
betet hatten.325 Auch Geschäfte, die religiöse Kleidung
und Artikel verkauften, wurden durchsucht.326

Parallelen zu anderen postsowjetischen Republiken Zen-
tralasiens sind in dieser Hinsicht auch in Usbekistan zu
beobachten: So wurden im Juni 2024 rund 100 musli-
mische Männer in der südlichen Provinz Qashqadaryo in-
haftiert. Die Festnahmen erfolgten im Rahmen einer
landesweiten Kampagne gegen Personen, die ihren Glau-
ben teilten oder darüber diskutierten.327 Im September
2023 schlossen die Behörden in Taschkent mindestens
zehn Halal-Restaurants, weil sie keinen Alkohol anbo-
ten.328 Im Februar 2024 nahm die Polizei mindestens zehn
Männer mit langen Bärten fest, brachte sie auf die Wache
und zwang sie unter Androhung von Haft zur Rasur.329
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Ein gefährdetes Recht: Wenn Mediziner sich 
auf ihre Gewissensfreiheit berufen
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Am 8. März 2022 veröffentlichten die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) und das Menschenrechtsprogramm der Ver-
einten Nationen für reproduktive Gesundheit (UN Human 
Reproduction Programme) den Leitfaden zur Betreuung von 
Schwangerschaftsabbrüchen (Abortion Care Guideline). Ziel 
dieses 170-seitigen Leitfadens ist es laut UN, „alle Empfeh-
lungen und Best-Practice-Aussagen der WHO zum Thema 
Schwangerschaftsabbruch“ zusammenzuführen.330 

 
Unter den insgesamt 50 Empfehlungen erklärt Empfeh-
lung 22, dass ein „menschenrechtlicher Verpflichtungs-
rahmen“ bestehe, mit dem sichergestellt werden soll, 
dass die Verweigerung aus Gewissensgründen „den Zu-
gang zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung für den 
Schwangerschaftsabbruch nicht behindert“.331 Die Richt-
linie stellt fest, dass die Verweigerung aus Gewissens-
gründen „nach wie vor ein Hindernis beim Zugang zu 
einer qualitativ hochwertigen Versorgung für Schwanger-
schaftsabbrüche“ darstelle.332 

 
Die OSZE-Region umfasst 57 Teilnehmerstaaten, von denen 
46 Mitglieder des Europarats sind und damit Artikel 9 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention ratifiziert haben. 
Dieser garantiert ausdrücklich: „Jede Person hat das Recht 
auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.“ 333 Wird 
dieses Recht verletzt, kann dagegen vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte geklagt werden. 
 
Auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats 
hat sich klar zum Recht auf Gewissensfreiheit geäußert – 
insbesondere im Hinblick auf Tätigkeiten, bei denen 
menschliches Leben zerstört wird. Resolution 1763 
(2010)334 hält unter anderem fest: 
 
1. Niemand – weder eine Person noch ein Krankenhaus 
oder eine Institution – darf gezwungen, haftbar gemacht 
oder diskriminiert werden, weil er oder sie sich weigert, 
einen Schwangerschaftsabbruch, eine Fehlgeburt, Sterbe-
hilfe oder eine Handlung, die zum Tod eines menschlichen 
Embryos oder Fötus führen könnte, vorzunehmen, zu dul-
den, zu unterstützen oder sich daran zu beteiligen – aus 
welchen Gründen auch immer ...“. 
 
Zur Sicherstellung des Zugangs zu medizinischer Versor-
gung bei Schwangerschaftsabbrüchen wird in Empfehlung 
22 der Abortion Care Guideline außerdem vorgeschlagen, 
die „institutionelle Verweigerung aus Gewissensgründen zu 
verbieten“. Die Verweigerung dieses Rechts gegenüber kon-
fessionellen Einrichtungen im Gesundheitswesen – etwa in 
Fragen von Abtreibung oder assistiertem Suizid – stellt je-
doch eine ebenso gravierende Verletzung der Glaubens- 
und Gewissensfreiheit dar wie ein entsprechender Eingriff 
gegenüber Einzelpersonen. Für viele religiös geprägte Ein-

richtungen bedeutet das Durchführen solcher Maßnahmen 
eine gezielte Tötung menschlichen Lebens und steht im Wi-
derspruch zu ihrer religiösen Überzeugung.335 

 
Die Katholische Kirche ist weltweit der größte nicht staatli-
che Träger von Gesundheitseinrichtungen. Sie betreibt 
schätzungsweise 25 % der medizinischen Einrichtungen 
weltweit – in Teilen von Subsahara-Afrika liegt dieser Anteil 
sogar bei 40 bis 70 %, vor allem in entlegenen Regionen.336 
Das Lebensschutzverständnis katholischer Träger ist ein-
deutig: Leben ist von der Empfängnis bis zum natürlichen 
Tod zu schützen. In diesem Licht stellt der WHO-Leitfaden 
einen direkten Angriff auf das Recht auf Verweigerung aus 
Gewissensgründen für katholische und andere konfessio-
nelle Institutionen und deren Mitarbeitende dar.  
 
Die Herausforderungen auf supranationaler Ebene spiegeln 
Entwicklungen auf nationaler Ebene wider – sowohl in 
Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche als auch im Hinblick 
auf Sterbehilfe. In Schweden wurde der Hebamme Ellinor 
Grimark trotz des anerkanntermaßen hohen Fachkräfte-
mangels mehrfach die Anstellung verweigert, weil sie sich 
aus Gewissensgründen gegen Abtreibungen ausgespro-
chen hatte. Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte lehnte es letztlich ab, sich mit ihrem Fall zu 
befassen.337  
 
Auch der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs 
entschied in einem viel beachteten Fall gegen zwei schotti-
sche Hebammen, die sich weigerten, indirekt an Abtreibun-
gen mitzuwirken. Das Gericht befand, die Gewissensklausel 
des Abortion Act 1967 gelte nur für direkte Beteiligung.338 

 
Im Mai 2023 erließ das Gemeinsame Kollegium der 
 Commission Communautaire Commune (Gemeinsame Ge-
meinschaftskommission) in der Region Brüssel-Hauptstadt 
neue Auflagen, die Einrichtungen, auch solche mit katho-
lischer oder anderer religiöser Gesinnung, dazu verpflich-
ten, entweder Abtreibungen oder Sterbehilfe in ihren 
Krankenhäusern durchzuführen oder, wenn außergewöhn-
liche Umstände vorliegen, Vorkehrungen zu treffen, dass 
diese Handlungen von einem kooperierenden Kranken-
haus durchgeführt werden können.339  
 
Fazit 
Trotz klarer Schutzbestimmungen für die Gewissensfreiheit 
in sämtlichen OSZE-Staaten – einschließlich der Möglich-
keit, bei Verletzungen vor Gericht zu klagen – ist das indivi-
duelle wie institutionelle Recht auf Gewissensverweigerung 
zunehmend unter Druck geraten. Immer öfter wird es von 
staatlicher Seite dort eingeschränkt, wo andere Interessen 
– etwa Wehrpflicht oder die Bereitstellung von Schwanger-
schaftsabbrüchen – als vorrangig angesehen werden. 



Autoritäre Regime
und das Bündnis 
der Linksparteien
 Lateinamerikas
Dr. Marcela Szymanski

In dem Bestreben, ihre Macht auszubauen und unlieb-
same Einflussfaktoren auszuschalten, schränken die
weltweit auf dem Vormarsch befindlichen autoritä-
ren Regime auch die Religionsfreiheit ein. Ob durch
staatliche Institutionen oder kriminelle Netzwerke,
Autokraten zerschlagen unabhängige Strukturen wie
Gewerkschaften, Medien, Wirtschaftsverbände und
vor allem Glaubensgemeinschaften, wenn sie sich
nicht der herrschenden Ideologie unterwerfen.340 In
einem solchen Umfeld, in dem die Rechtsstaatlichkeit
mit Füßen getreten oder nach Bedarf angewendet
wird, kommt es häufig zu Verstößen gegen die Religi-
onsfreiheit, die zumeist undokumentiert bleiben.341

Besonders gut zu beobachten ist dieser globale Trend
in Lateinamerika, wo ein starkes Bündnis linker Par-
teien, bekannt als São-Paulo-Forum (FSP), erheblich
an Boden gewonnen hat. Obwohl das Forum regio-
nale Integration und soziale Gerechtigkeit auf seine
Fahnen geschrieben hat, sehen die Beteiligten regel-
mäßig über autoritäre Praktiken einzelner Mitglieder
hinweg.

Das FSP wurde 1990 in São Paulo, Brasilien, gegründet.
Ihm gehören politische Parteien aus 24 Ländern an,
von denen im Berichtszeitraum 13 an der Macht waren.
Das erklärte Ziel des Forums ist es, die Einheit der Lin-
ken zu stärken, Alternativen zum Neoliberalismus zu
bieten und die regionale Integration voranzutreiben.
So steht es im Gründungsdokument von 1990 und im
Beschluss des jüngsten Treffens vom Juli 2023.342

Was ursprünglich als Plattform für eine ideologische
Neuausrichtung nach dem Kalten Krieg gedacht war,
hat sich zu einem engmaschigen Unterstützungsnetz-
werk für linke Regime in Lateinamerika entwickelt,
ganz gleich, ob sie demokratisch legitimiert sind oder
nicht. Beobachtern zufolge wird das Forum oft zur ge-
genseitigen politischen Unterstützung unter dem
Deckmantel des Antiimperialismus und der nationa-
len Souveränität genutzt. Davon profitieren auch Re-
gime, die international in der Kritik stehen.343

Unter Ausschluss aller rechtsgerichteten Parteien
dient das FSP als Plattform für die Umsetzung sozia-
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listischer Modelle nach dem
Vorbild Kubas, Nicaraguas
und Venezuelas.344 Viele der an-
geschlossenen Parteien stellen
das staatlich definierte „Gemein-
wohl“ über die Universalität der
Grundrechte und fordern im Namen
der  Verteilungsgerechtigkeit die Verstaatlichung von
Vermögenswerten. Das Forum setzt auf gegenseitige
Unterstützung beim Aufbau einer „multilateralen,
 gerechten und egalitären Welt“345, die sich an sozialis-
tischen Idealen orientiert, aber in der lateinamerikani-
schen Identität verwurzelt ist.

In einem solchen Modell hat Religion einen geringen
Wert oder wird sogar als Bedrohung betrachtet,
wenn sie sich nicht den Zielen des Staates unterord-
net. Glaubensgemeinschaften sind oftmals gut orga-
nisiert und über Grenzen hinweg vernetzt. Zudem
gelten sie als moralische Instanz. Gemeinschaften, die
die zentralisierte Autorität des Staates ablehnen, kön-
nen schnell zur Herausforderung werden.

Die bevorzugte Strategie autoritärer Regime ist die
Vereinnahmung und – wenn diese nicht gelingt – die
Unterdrückung. Während der sozialen Unruhen in Ni-
caragua und Venezuela hatte man zunächst versucht,
die Kirchen für eigene Ziele zu vereinnahmen,346 dann
folgten Schikanen.347 Anfangs wurde Geistlichen keine
Aufenthaltserlaubnis und kein Visum mehr aus-
gestellt, Gottesdienste wurden überwacht und
schließlich wurden die Kirchen des Hochverrats be-
schuldigt, woraufhin Schulen und Krankenhäuser ent-
eignet348 und Geistliche des Landes verwiesen oder
festgenommen wurden.349

Kirchen und Glaubensgemeinschaften stehen also der
ideologischen Agenda des Forums im Weg. Viele der an-
geschlossenen Parteien stellen das staatlich definierte

HINTERGRUNDINFO R M ATI O N

Lateinamerikanische
Länder, die Mitglied 
im São-Paulo-Forum
sind (grün).
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„Gemeinwohl“ über die Universalität der Grundrechte
und fordern im Namen der Verteilungsgerechtigkeit die
Verstaatlichung von Vermögenswerten.350

Bei ihrem Treffen 2023 stimmten die Mitglieder des Fo-
rums gegen den Antrag, die Regime von Nicolás Maduro
(Venezuela) und Daniel Ortega (Nicaragua) wegen Miss-
achtung von Wahlergebnissen zu verurteilen.351 Damit
stellten sie die Loyalität gegenüber Verbündeten über
demokratische Prinzipien.

In den lateinamerikanischen Ländern, in denen im Jahr
2025 Mitgliedsparteien des FSP an der Macht sind,
leben insgesamt mindestens 524 Millionen Menschen.
In vielen dieser Länder sind die Religionsfreiheit und
weitere Menschenrechte gefährdet.352

In einem politischen Umfeld, das bedingungslose
Treue zum Staat verlangt, geraten Geistliche und Ver-
antwortliche von Organisationen in religiöser Träger-
schaft schnell ins Visier der Behörden. Wenn sie als
Oppositionelle oder subversive Kräfte gebrandmarkt
werden, wird ihre Arbeit schwierig oder sogar gefähr-
lich. Ziel autoritärer Regime ist es nicht nur, die Oppo-

sition auszuschalten, sondern auch die Religion für ei-
gene Propaganda zu nutzen.

Trotz der beschriebenen Einschränkungen sind Glau-
bensgemeinschaften nach wie vor unverzichtbar, wenn
es um die Bildung, das Gesundheitswesen und ethische
Orientierung geht. Zahllose Geistliche und Gläubige, die
mit ihrem Einsatz für Gerechtigkeit und Menschen-
würde mit der Regierung ihres Landes in Konflikt gera-
ten, bekommen Tag für Tag das Spannungsverhältnis
zwischen Religionsfreiheit und sozialistischem Auto-
ritarismus zu spüren.

Das São-Paulo-Forum ist mehr als ein regionales poli-
tisches Bündnis. Es veranschaulicht, wie sich Autokra-
tien im Namen von Gerechtigkeit, Gleichheit und
nationaler Souveränität heute durchsetzen. Sie unter-
graben genau die Werte, die sie angeblich verteidigen
wollen, auch das Recht auf Gewissens-, Gedanken- und
Glaubensfreiheit, das Recht auf freie Glaubensaus-
übung und das Recht auf freie Meinungsäußerung. In
Lateinamerika wird die Religionsfreiheit zunehmend
der ideologischen Konformität geopfert. Die Welt sollte
hinschauen.

Das erste Treffen des
São-Paulo-Forums 

im Juli 1990.
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Der Zeitraum 2023–2024 war in Lateinamerika und der
Karibik von deutlichen Spannungen zwischen verfas-
sungsrechtlichen Garantien einerseits und den politi-
schen, sozialen und kulturellen Realitäten in der Region
andererseits geprägt. Auch die Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit war von diesen Spannungen be-
troffen. So bleibt das Christentum zwar nach wie vor die
vorherrschende Religion, doch bedrohen zahlreiche
Faktoren – darunter organisierte Kriminalität, schwache
staatliche Institutionen, restriktive rechtliche Rahmen-
bedingungen und ideologische Spannungen – die Aus-
übung dieses Grundrechts. 

Gewalt gegen religiöse Führer und Vandalismus
In den Jahren 2023 und 2024 wurden mindestens 13
religiöse Führungspersonen in Mexiko, Kolumbien,
Ecuador, El Salvador, Guatemala und Honduras ermor-
det. Weitere 16 Missionare und Laien kamen im seel-
sorgerischen Einsatz in Ecuador, Haiti, Honduras und
Mexiko ums Leben. Hinzu kommt der Tod von neun
weiteren Laien in Mexiko Anfang 2025. Auch wenn nicht
all diese Verbrechen eindeutig von Hass gegen den
Glauben motiviert waren, spiegeln sie doch die prekäre
Sicherheitslage in konfliktbelasteten und instabilen
 Regionen wider. Religiöse Führungspersönlichkeiten
nehmen in ihren Gemeinden eine zentrale Rolle ein und
werden aufgrund ihres Einflusses zu Zielscheiben von
Angriffen und Einschüchterungsversuchen. Ähnlich er-
geht es jenen, die autoritäre Regime öffentlich kritisie-
ren – auch sie gelten als Bedrohung und sind
Repressalien ausgesetzt. In Haiti wurden mindestens 19
Priester und Ordensangehörige entführt; zwei Ordens-
schwestern wurden im Jahr 2025 getötet.

Angriffe, Schändungen und symbolische Gewalt gegen
Gotteshäuser wurden aus Bolivien, Brasilien, Chile,
Kolumbien, Kuba, Haiti, Mexiko, Nicaragua, Panama,
Peru, der Dominikanischen Republik, Uruguay und
Venezuela gemeldet. In anderen Ländern hingegen
nahm die Häufigkeit solcher Vorfälle ab, ebenso wie die
Zahl der Fälle von Verletzungen religiöser Gefühle. 

Einige Länder verfügen über Meldestellen oder Hinweis-
gebernetzwerke, die die Erfassung und Dokumentation
derartiger Vorfälle erleichtern. Nach Angaben der kuba-
nischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wur-
den während des Berichtszeitraums 996 Verstöße gegen
die Religionsfreiheit in Kuba registriert. In Brasilien kön-
nen Bürger über die Hotline „Dial 100“ Menschenrechts-
verletzungen anzeigen. Allein im Jahr 2023 wurden 2124
Beschwerden im Zusammenhang mit religiöser Intole-
ranz eingereicht, größtenteils von Anhängern afrobrasi-
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lianischer Religionen. In Nicaragua dokumentieren das
Kollektiv Nunca Más, die Juristin Martha Patricia Molina
Montenegro und die Nichtregierungsorganisation
Monitoreo Azul y Blanco religiöse Verfolgung. In Mexiko
übernimmt das Centro Católico Multimedial die syste-
matische Erfassung von Gewalt gegen Priester, Ordens-
leute und kirchliche Einrichtungen. 

Seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und der Hamas
im Oktober 2023 kam es in mehreren Ländern der Re-
gion zu einer Zunahme antisemitischer Äußerungen
– darunter Hakenkreuz-Schmierereien, Drohungen
gegen jüdische Gemeinden sowie Angriffe auf jüdische
Denkmäler und Einrichtungen, insbesondere in Groß-
städten und den sozialen Medien. 

In Brasilien berichten Anhänger afrobrasilianischer Re-
ligionen wie Umbanda und Candomblé über Diskrimi-
nierung, religiöse Intoleranz und Angriffe auf ihre
Kultstätten. 

Drogenhandel und organisierte Kriminalität 
Der Drogenhandel hat sich zu einer der gravierendsten
Bedrohungen für die Religionsfreiheit in der Region ent-
wickelt. Inmitten der gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen rivalisierender Kartelle und der Abwesenheit
staatlicher Ordnung übernehmen religiöse Füh-
rungspersonen häufig eine Schutz- und Mittlerfunk-
tion in den von kriminellen Banden beherrschten
Gebieten – ein Umstand, der sie besonders angreifbar
macht. Auch wenn es keine Hinweise auf eine systema-
tische Verfolgung aus religiösen Motiven gibt, sind Kir-
chen und Geistliche zunehmend Opfer struktureller
Gewalt, was ihr seelsorgerisches Handeln einschränkt
und ihre Sicherheit gefährdet.

Im Berichtszeitraum setzten kriminelle Organisationen
verstärkt Kontrollmechanismen gegenüber Kirchen und
Geistlichen ein – etwa in Form von Schutzgelderpres-
sung oder durch die Anordnung von Verhaltensmaß-
regeln. In Mexiko forderten Kartelle unter dem Vorwand
des „Schutzes“ vor rivalisierenden Banden Zahlungen
von Kirchen und Geistlichen. In Venezuela hat eine ko-
lumbianische Guerillagruppe de facto die Kontrolle über
mehrere Gemeinden entlang der Grenze übernommen
und zwingt die religiösen Führer, eine Erlaubnis für die
Abhaltung von Messen, Prozessionen und anderen seel-
sorgerischen Aktivitäten einzuholen. Dabei müssen die
Betroffenen Einschränkungen in Bezug auf Termine,
Reisen und die Nutzung von Gebetsstätten hinnehmen.
Diese Praxis stellt eine gravierende Verletzung der Reli-
gionsfreiheit dar und unterwirft die Betroffenen der
Willkür illegaler bewaffneter Gruppen, die sich der staat-
lichen Kontrolle entziehen. 

Besorgniserregend ist auch die Ausbreitung des soge-
nannten Santa-Muerte-Kults, der mit Aktivitäten krimi-
neller Gruppen in Verbindung gebracht wird und in
Ecuador, Guatemala und Mexiko besondere Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen hat. In Ecuador räumten Sol-

daten im Rahmen des Ausnahmezustands einen illega-
len Altar des Kults. In Guatemala wird der Kult mit ge-
walttätigen Banden in Verbindung gebracht, die für
Morde und Erpressungen verantwortlich gemacht wer-
den. In Mexiko hat die Katholische Kirche den Kult als
Ausdruck einer durch den Drogenhandel befeuerten
Kultur der Gewalt verurteilt. 

Gesetzliche Einschränkungen religiöser Aktivitäten
Im Berichtszeitraum verschärften Kuba, Nicaragua und
Venezuela bestehende Regelwerke, um die staatliche
Kontrolle über religiöse Aktivitäten auszuweiten – ins-
besondere gegenüber nicht offiziell registrierten Ge-
meinschaften, die dadurch einem erhöhten Risiko der
Kriminalisierung ausgesetzt sind. 

In Kuba trat im Dezember 2022 ein neues Strafgesetz-
buch in Kraft, das die Teilnahme an nicht genehmigten
Vereinigungen unter Strafe stellt – mit unmittelbaren
Auswirkungen auf nicht anerkannte Evangelikale Kir-
chen. Darüber hinaus wurde der Begriff des „Miss-
brauchs der Religionsfreiheit“ eingeführt und das Recht
von Eltern eingeschränkt, ihre Kinder in einem religiö-
sen Umfeld zu erziehen. Weitere Regelungen, etwa das
Staatsbürgerschafts- und das Ausländergesetz, ermög-
lichen Sanktionen aus ideologischen Gründen. Regie-
rungsverordnungen regulieren zudem streng die
Nutzung von Gebetsstätten – auch wenn diese sich in
Privatbesitz befinden. 

In Nicaragua ermöglichen neue Gesetze dem Staat,
Staatsangehörigen die Nationalität zu entziehen, sofern
sie als „Verräter“ eingestuft werden. Hiervon waren
auch religiöse Führungspersonen betroffen. Weitere
Vorschriften unterwerfen Wohltätigkeitsorganisationen
und religiöse Gruppen einer umfassenden politischen
Kontrolle, verpflichten sie zur Registrierung und be-
schränken die internationale Zusammenarbeit, was ihre
Autonomie erheblich untergräbt. 

In Venezuela verpflichtet ein im Jahr 2024 verabschie-
detes Gesetz nicht staatliche Organisationen zur Offen-
legung ihrer Finanzierungsquellen. Das betrifft
insbesondere jene Gruppen, die auf Mittel aus dem Aus-
land angewiesen sind – auch zahlreiche kirchliche Ein-
richtungen. 

Säkularismus, staatliche Neutralität und
 ideologische Spannungen
In mehreren Ländern der Region nahmen die Spannun-
gen rund um das säkulare Selbstverständnis des Staates
zu – zum Teil mit widersprüchlichen Urteilen der Ge-
richte. In Kolumbien ordnete das Verfassungsgericht
die Entfernung eines Marienbildes aus einem öffent-
lichen Gebäude an und berief sich dabei auf die reli-
giöse Neutralität des Staates. In Costa Rica hingegen
gestattete das dortige Verfassungsgericht die Wieder-
anbringung eines Kruzifixes in einem Krankenzimmer,
mit der Begründung, dessen Präsenz sei Ausdruck des
Rechts auf Religionsfreiheit. 
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In Mexiko befasste sich der Oberste Gerichtshof mit Be-
schwerden über Weihnachtskrippen im öffentlichen
Raum im Bundesstaat Yucatán. Die Kläger sehen darin
einen Verstoß gegen das Gebot staatlicher Neutralität;
eine abschließende Entscheidung steht noch aus. 

Die IACHR und die Diskussion über
 interamerikanische Standards
Im Februar 2024 veröffentlichte die Interamerikanische
Menschenrechtskommission (IACHR) eine Studie zur
Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Diese löste
Kontroversen aus, da sie die Religionsfreiheit potenziell
als Hindernis für andere Rechte darstellte – insbeson-
dere im Zusammenhang mit Nichtdiskriminierung,
 reproduktiver und sexueller Gesundheit sowie Ge-
schlechterdiversität. Religiöse Ausdrucksformen, die der
Agenda der Kommission widersprechen, könnten dem-
nach als Hassrede interpretiert werden. 

Zwei der sieben Kommissionsmitglieder stimmten
gegen den Bericht und kritisierten eine ideologische
Ausrichtung, die über das Mandat der IACHR hinaus-
gehe. Mehrere religiöse Institutionen, darunter die Ka-
tholische Universität Nuestra Señora de la Asunción in
Paraguay, äußerten ihre Besorgnis über den säkularis-

tischen Grundton des Berichts und über die Gefahr
einer Kriminalisierung traditioneller religiöser Über-
zeugungen. 

Gleichzeitig setzte die IACHR ihre Beobachtung schwe-
rer Verletzungen der Religionsfreiheit in der Region fort.
Im Januar 2023 sprach sie elf Mitgliedern der Jesuiten-
gemeinschaft von Cerocahui im mexikanischen Bundes-
staat Chihuahua vorsorgliche Schutzmaßnahmen zu, da
diese durch Bedrohungen und Einschüchterungen
durch kriminelle Organisationen in einer ernsthaften
und dringlichen Gefährdungslage seien. In Nicaragua
prangerte die Kommission die massenhafte Schließung
zivilgesellschaftlicher Organisationen – darunter auch
religiöse Einrichtungen – an und äußerte sich besorgt
über religiöse Verfolgung, willkürliche Verhaftungen,
Repressionen sowie die Haftbedingungen der Inhaftier-
ten. Darüber hinaus gewährte sie zehn Mitgliedern der
Mountain Gateway Church, die unter besonders harten
Bedingungen inhaftiert waren, neue vorsorgliche Maß-
nahmen. 

Im Fall von Pater Marcelo Pérez hingegen blieben die
Schutzmaßnahmen der IACHR ohne Wirkung: Er wurde
im Oktober 2024 im mexikanischen Bundesstaat Chia-

Freunde und
 Familie des

 nicaraguanischen
Dichters und

 römisch-
katholischen

 Geistlichen 
Ernesto Cardenal

tragen seinen 
Sarg nach einer

Trauermesse. Die
Messe wurde von

Anhängern der
sandinistischen

Regierung 
boykottiert und

fand 2020 in der
Kathedrale von

Managua in 
Nicaragua statt.
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pas erschossen. Die Täter wurden bis heute nicht zur
Rechenschaft gezogen.353

Nicaragua
Im Berichtszeitraum kam es zu einer deutlichen Eskala-
tion staatlicher Repression gegenüber Kirchen und reli-
giösen Gemeinschaften, von willkürlichen Verhaftungen
über Ausweisungen, erzwungenem Exil und dem Entzug
der Staatsangehörigkeit bis zur Untersagung öffent-
licher Gottesdienste und dem massenhaften Entzug der
Rechtspersönlichkeit konfessioneller Einrichtungen. Zu-
gleich wurden durch Verfassungsreformen und neue Re-
gelwerke gesetzliche Instrumente geschaffen, mit
denen das Regime die Kontrolle über religiöse Organi-
sationen ausbauen konnte. Mehrere internationale Or-
ganisationen führen Nicaragua inzwischen als eines der
Länder mit der schwerwiegendsten religiösen Verfol-
gung in der Region. 

Kuba
Obwohl der kubanische Staat religiöse Gemeinschaften
offiziell anerkennt, bleibt die Kontrolle über deren Akti-
vitäten umfassend – darunter auch Einschränkungen
der sozialen Hilfsangebote evangelikaler Kirchen sowie
eine Verschärfung der Gesetzgebung. Die Katholische

Bischofskonferenz in Kuba bezeichnete die Lage als die
prekärste der vergangenen Jahrzehnte. Sie stellte fest,
das Land durchlaufe „eine der schwierigsten Phasen
seiner Geschichte“ und ergänzte: „Unsere Gemeinden
und Seelsorger tragen die allgemeine Erschöpfung des
Alltagslebens in Kuba mit. Der Wert, den die bei uns
immer stärker werdende Pluralität des Denkens, der
Meinungen und Ideen für unser Land haben könnte,
wird nicht ausreichend gewürdigt.“ 

Venezuela
Die politische Krise in Venezuela hat sich weiter ver-
schärft. Menschenrechtsverletzungen nehmen zu,
ebenso wie die Instrumentalisierung religiöser Überzeu-
gungen durch den Staat. Initiativen wie „Mi Iglesia Bien
Equipada“ (Meine gut ausgestattete Kirche) und andere
Unterstützungsleistungen für Glaubensgemeinschaften
werden als Förderung des spirituellen Lebens präsen-
tiert, könnten jedoch wahlstrategisch motiviert sein und
die Unabhängigkeit religiöser Gemeinschaften gefähr-
den. Diese Entwicklung wird durch einen Rechtsrahmen
begünstigt, der dem Regime weitreichende Befugnisse
zur Sanktionierung von Kritik einräumt. Während der
Wahlperiode 2024 gab es Berichte über die Über-
wachung oder Einschüchterung von religiösen Führern
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durch staatliche Stellen. Ein Pastor sagte, die Regierung
biete den Kirchen, die sie unterstützten, Vergünstigun-
gen an, bestrafe aber diejenigen, die sie ablehnten. 

Mexiko
Mexiko zählt weiterhin für religiöse Führungspersönlich-
keiten zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Fünf der
13 Morde an Geistlichen in der Region zwischen 2023
und 2024 ereigneten sich in Mexiko. Darüber hinaus sind
zahlreiche religiöse Akteure insbesondere dort, wo die
Kirche soziale oder humanitäre Aufgaben übernimmt,
von Erpressung und Bedrohungen durch das organi-
sierte Verbrechen betroffen. In Regionen wie Chihuahua
hat die Interamerikanische Menschenrechtskommis-
sion (IACHR) sogar Schutzmaßnahmen für die Seelsor-
gearbeit angeordnet.

Haiti
Haiti befindet sich in einem Zustand des institutionellen
Zusammenbruchs und kann inzwischen als gescheiter-
ter Staat bezeichnet werden. Dauerhafte Unsicherheit,
der Kollaps des Gesundheitssystems und eine akute Er-
nährungskrise haben zu einer extremen Gefährdungs-
lage geführt. Bewaffnete Banden kontrollieren weite
Teile des Staatsgebiets und etablieren ein System aus
Gewalt und Einschüchterung, das die Bevölkerung in
ständiger Angst hält. Kirchen, Glaubensgemeinschaften
und deren Vertreterinnen und Vertreter sind regelmäßig
Ziel von Entführungen und Erpressungen.

Erzwungene Migration
Die massive Migration innerhalb der Region hat auch
Auswirkungen auf die Religionsfreiheit. Viele Geflüch-
tete verlieren den Kontakt zu ihren Glaubensgemein-
schaften und finden in Transitländern häufig keine
Bedingungen vor, um ihre Religion frei auszuüben. Ver-
anstaltungen wie die Versammlung des Clamor-Netz-
werks354 (Bogotá, 2024) haben die Verantwortung der
Kirchen für Migranten hervorgehoben und vor religiöser
Diskriminierung bei der Ankunft gewarnt. In Mexiko kon-
zentriert sich die Katholische Kirche auf seelsorgerische
Hilfe in Flüchtlingsunterkünften und Grenzregionen –
oft unter äußerst schwierigen und unsicheren Bedin-
gungen.
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Menschen versammeln sich während einer Messe am 
21. Oktober 2024 auf dem Hauptplatz von San Andrés Larráinzar 
im mexikanischen Bundesstaat Chiapas um den Sarg des 
ermordeten katholischen Priesters und Aktivisten Marcelo Pérez.

Gegenüberliegende Seite: Pater Marcelo Pérez zeigt einem 
Einwohner von Simojovel im mexikanischen Bundesstaat Chiapas 
am 13. Juni 2020 eine Monstranz.
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Kirche im Kugelhagel
Centro Católico Multimedial (Mexiko)
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Die eindrückliche Erfahrung von Bischof José de Jesús
González Hernández von Chilpancingo-Chilapa (Süd-
mexiko) zu Beginn seines bischöflichen Wirkens zeigt
die brutale Realität einer Gewalt, die weder vor Souta-
nen noch vor Kreuzen Halt macht.

Der 2010 zum Bischof der westmexikanischen Territo-
rialprälatur Jesús María del El Nayar ernannte Franzis-
kaner geriet bei einer kurz nach seiner Ernennung
stattfindenden Pastoralreise in einen bewaffneten Hin-
terhalt in den Bergen. Die Angreifer hielten ihn für den
rivalisierenden Drogenboss „El Bigotón“ – und durch-
löcherten sein Fahrzeug mit Schüssen. Mit der klaren
Absicht, ihn zu töten, zielten die Angreifer dabei auf
seinen Kopf. Wie durch ein Wunder wurde González
Hernández nicht getroffen. Als die Angreifer schließlich
erkannten, dass es sich um einen Bischof handelte,
entschuldigten sie sich, boten an, für den Schaden auf-
zukommen – und baten, sich in einer Reihe aufstel-
lend, um seinen Segen. Sie hätten erkannt, dass er auf
seinem bischöflichen Brustkreuz „den Allmächtigen“
trage.

Der Bischof erzählte diese Anekdote mit schwarzem
Humor und scherzte, nur mit Mühe habe er dem Impuls
widerstehen können, einen der Angreifer zu schlagen,
als der sich fromm zur Segnung neigte. Die Geschichte
ist aber nicht nur Zeugnis eines Überlebens wie durch
ein Wunder. Vielmehr zeigt sie, wie verletzlich jene so-
zialen Akteure sind, die sich für den Frieden einsetzen:
katholische Priester und Seelsorger.

Mexiko ist inzwischen das gefährlichste Land Latein-
amerikas für Geistliche. Auch wenn die Zahl der Morde
zurückgegangen ist, zeigen Fälle wie die Ermordung der
Jesuitenpatres Javier Campos und Joaquín Mora in Chi-
huahua im Jahr 2022, wie sehr Geistliche ins Visier ge-
raten – etwa wenn sie Schutzsuchende aufnehmen oder
sich weigern, den Kartellen Schutzgeld zu zahlen.
Jüngstes Beispiel ist Pater Marcelo Pérez aus dem Bis-
tum San Cristóbal de Las Casas, der wegen seines Ein-
satzes für Menschenrechte bedroht wurde. Im Oktober
2024 wurde er von unbekannten Tätern erschossen.

Auch andere Entwicklungen geben Anlass zur Sorge: Die
Zahl der Erpressungen, Kurzzeitentführungen (lokal le-
vantones genannt), Überfälle während Gottesdiensten
und Angriffe auf Pastoralzentren ist drastisch gestiegen.
Unter den Mordopfern waren auch Laien in religiösen
Einrichtungen und Gemeinschaften.

Diese Taten sind keine bloßen Zahlen. Sie spiegeln die
bittere Realität eines von Gewalt durchdrungenen Me-

xikos, in dem Priester und Botschafter des Glaubens zu
Hoffnungsträgern inmitten des Terrors werden.

Im Bundesstaat Guerrero – Sitz des Bistums Chilpan-
cingo-Chilapa – ist die Lage besonders dramatisch. Die
Gewalt hat sich bis in ländliche Gebiete ausgebreitet.
Massengräber, das Verschwinden von Personen und die
Kontrolle der Landstraßen durch kriminelle Gruppen
prägen das Bild. Dem Friedensindex Mexiko 2025 zu-
folge liegt die Mordrate um 54,7 % höher als im Jahr
2015; Guerrero zählt zu den unsichersten Bundesstaa-
ten. Kartelle kontrollieren ganze Regionen und erpres-
sen die Zivilbevölkerung. In manchen Fällen legen
Geistliche das Messgewand ab, um dem Terror mit Dia-
log zu begegnen.

In diesem Kontext tritt die Katholische Kirche zuneh-
mend als Vermittlerin auf: Bischöfe haben Waffenstill-
stände zwischen kriminellen Gruppen vermittelt, auf
nationaler Ebene fordert die Kirche Reformen von Poli-
zei und Justiz. Zugleich werfen derartige Bemühungen
aber die schwierige Frage auf, inwiefern Geistliche mit
Kriminellen verhandeln sollten, wenn der Staat versagt
– oder gar mitverantwortlich ist. Die Vermittlerrolle
bringt die Kirche in ein Spannungsverhältnis zu den Be-
hörden und führt sie auf einen gefährlichen Weg zwi-
schen Glauben und Überleben.

Die Geschichte von Bischof González Hernández ver-
deutlicht dieses tragische Paradox: Die Ehrfurcht vor
dem Heiligen ist ungebrochen – aber der Glaube sollte
nicht ins Kreuzfeuer geraten.
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Papst Franziskus und
die Religionsfreiheit:
ein Recht auf Frieden
Alessandro Gisotti*

„Es kann keinen Frieden geben ohne Religionsfreiheit,
ohne Gedanken- und Meinungsfreiheit und ohne Res-
pekt vor den Ansichten anderer.“355 Es ist bemerkens-
wert, dass diese Worte von Papst Franziskus zu den
letzten seines Pontifikats gehören – nicht laut gespro-
chen, sondern schriftlich niedergelegt in seiner Oster-
botschaft Urbi et Orbi 2025, wenige Stunden vor
seinem Tod. Jorge Mario Bergoglio war nur noch im-
stande, die Worte „Christus ist auferstanden“ zu ver-
künden; den Rest der Botschaft verlas der Leiter der
Päpstlichen Liturgiefeiern. Die Symbolkraft ist unüber-
sehbar: Papst Franziskus war bis zuletzt ein mutiger
und leidenschaftlicher Verfechter der untrennbaren
Rechte auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit. Er verteidigte sie mit Worten, Gesten und weg-
weisenden Dokumenten – vor allem aber durch
Reisen, von deren Zielorten viele ihm aus politischen
oder Sicherheitsgründen abgeraten hätten.

Papst Franziskus vertrat eine positive, nicht konfron-
tative Vision von Religionsfreiheit – im Streben nach
Frieden, Brüderlichkeit und einer „Kultur der Begeg-
nung“, die zu einem Grundpfeiler seines Engage-
ments für das Gemeinwohl der Menschheit wurde. Er
trat für alle Christen, nicht nur für Katholiken, ein und
prägte den kraftvollen Begriff einer „Ökumene des
Blutes“. Ebenso entschlossen verteidigte er die
Rechte von Juden, Muslimen, Jesiden und anderen,
überzeugt davon, dass friedliches Zusammenleben
der einzige gangbare Weg sei, gerade in einer Zeit zu-
nehmender, sichtbarer wie unterschwelliger „kul-
tureller Konflikte“.

Wie schon Papst Johannes Paul II. betrachtete Fran-
ziskus die Religionsfreiheit als grundlegendes Men-
schenrecht: als Fundament aller anderen Freiheiten,
weil es in der unantastbaren Würde der menschlichen
Person wurzelt. Schon zu Beginn seines Pontifikats ap-
pellierte er an nationale und internationale Rechtssys-
teme, „die Religionsfreiheit als ein angeborenes Recht
anzuerkennen, zu garantieren und zu schützen, das in
der Natur des Menschen und in seiner Freiheit gründet
und ein Zeichen gesunder Demokratie ist“.356 Seine
eindringliche Mahnung wiederholte er vielfach gegen-
über der internationalen Gemeinschaft und staatli-
chen Verantwortungsträgern, insbesondere in seinen
traditionellen Neujahrsansprachen an das beim Hei-
ligen Stuhl akkreditierte Diplomatische Korps.
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Einige der nachhaltigsten Zeugnisse seines Einsatzes
für die Religionsfreiheit finden sich in seinen ins-
gesamt 47 internationalen Apostolischen Reisen, von
denen die Irakreise im März 2021 sicherlich zu den be-
wegendsten und prophetischsten gehörte. Unverges-
sen bleiben die Bilder aus Mossul, jener Stadt, die von
der Terrorherrschaft des IS gezeichnet war. Dort, zwi-
schen den Trümmern zerstörter Häuser und Kirchen,
erklärte der Papst: „Heute bekräftigen wir unsere
Überzeugung, dass Brüderlichkeit stärker ist als Bru-
dermord, Hoffnung mächtiger als Hass, Frieden mäch-
tiger als Krieg.“357

Die Religionsfreiheit stand auch im Zentrum seiner
„unmöglichen“ Reise in die Zentralafrikanische Repu-
blik, in zahlreiche asiatische Länder sowie nach Alba-
nien – ein Land, das unter dem kommunistischen
Regime einst offiziell zum atheistischen Staat erklärt
worden war und in dem die Leugnung Gottes und jeg-
licher religiöser Ausdrucksformen zu den Grundprin-
zipien gehörte. Während seines Besuchs in den USA
rief Franziskus eindringlich in Erinnerung, dass die Re-
ligionsfreiheit zu den größten Errungenschaften des
Landes gehöre und nicht durch Bestrebungen unter-
graben werden dürfe, den Glauben in den privaten Be-
reich zu verbannen.358

Neben dem Irak-Besuch war insbesondere seine Reise
nach Abu Dhabi im Februar 2019 ein Meilenstein für
die Religionsfreiheit. Gemeinsam mit dem Großimam
von Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, unterzeichnete Papst
Franziskus die Erklärung über die Brüderlichkeit aller
Menschen, die bekräftigt, dass religiöser Pluralismus
dem weisen Willen Gottes entspringe. 

Papst Franziskus
lässt während 

seiner Apostolischen 
Reise 2021 an 
den Ruinen der 

syrisch-katholischen 
Kirche der

 Unbefleckten
 Empfängnis 

im irakischen 
Mossul eine 

Friedenstaube 
fliegen.

*Stellvertretender Redaktionsleiter des Dikasteriums für Kommunikation 
und ehemaliger Interimsdirektor des Presseamtes des Heiligen Stuhls.
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Diese göttliche Weisheit – so die Erklärung, die seither
von zahlreichen Religionsführern mitgetragen wird – sei
„die Quelle, aus der das Recht auf Glaubensfreiheit und
das Recht auf Anderssein hervorgehen. Deshalb ist es
abzulehnen, dass Menschen gezwungen werden, sich
einer bestimmten Religion oder Kultur anzuschlie-
ßen.“359 Ich hatte das Privileg, Papst Franziskus auf die-
ser Reise als damaliger Direktor des vatikanischen
Presseamtes zu begleiten. Am Tag nach der Unterzeich-
nung fragte mich der Heilige Vater, wie die internationa-
len Medien auf das Dokument reagiert hätten.
Besonders interessiert war er an den Reaktionen aus der
christlichen und muslimischen Welt.

Die Lehre von Papst Franziskus zur Religionsfreiheit fin-
det sich auch in den zentralen Texten seines Pontifikats
wieder. In seinem Apostolischen Schreiben Evangelii

gaudium360 widmet er der Religionsfreiheit ein eigenes
Kapitel. In der Enzyklika Fratelli tutti361 bekräftigt er, dass
„es ein grundlegendes Menschenrecht gibt, das auf dem
Weg zu Brüderlichkeit und Frieden nicht übersehen wer-
den darf: die Religionsfreiheit für die Gläubigen aller Re-
ligionen“. Dabei macht er klar, dass sich diese Freiheit
nicht nur auf den Gottesdienst beschränkt, sondern
auch das Recht umfasst, den eigenen Glauben öffentlich
zu leben. Seine Vision stützt sich immer wieder auf das
Zweite Vatikanische Konzil, insbesondere auf die Erklä-
rung Dignitatis humanae362, deren 60. Jahrestag im De-
zember 2025 gefeiert wird.

Abschließend lässt sich sagen: Papst Franziskus machte
die Religionsfreiheit zu einem tragenden Pfeiler seines
Pontifikats. Er verband sie eng mit dem Einsatz für Frie-
den, Dialog und Menschenwürde. Dieses Vermächtnis
hat er nun seinem Nachfolger Papst Leo XIV. übergeben
– mit der Herausforderung an uns alle, an einer freieren
und geschwisterlicheren Menschheit mitzubauen.
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RELIGIONSFREIHE I T –  G LO B A LE  TR E NDS

TrendName des Landes
Hauptverantwortliche 
und Hauptfaktoren für 

Verfolgung/Diskriminierung
Zusammenfassung

Afghanistan
Staatliche/nicht staatliche  Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban sind religiöse Minderheiten mit
 eskalierender Gewalt und systematischer Unterdrückung konfrontiert. Anschläge auf
Gebetsstätten kommen häufig vor. Die Terrororganisation Islamischer Staat in der
 Provinz Khorasan (ISKP) hat ihre Angriffe verstärkt. Taliban-Behörden verfolgen eine
 diskriminierende Politik gegen schiitische Muslime.

Bangladesch
Staatliche/nicht staatliche  Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Hindus, Christen, Ahmadis und Sufis wurden Opfer von Gewalt und Diskriminierung. In
einem Jahr wurden über 1000 Verstöße gemeldet. Dutzende von Gebetsstätten wurden
angegriffen, christliche Volksgruppen waren Repressionen und Massenverhaftungen
ausgesetzt. Die Aufhebung des Verbots der Organisation Jamaat-e-Islami weckte
 Befürchtungen über einen wachsenden islamistischen Einfluss.

Burkina Faso Nicht staatliche Akteure
Religiöser Extremismus

Burkina Faso erlebte eine Eskalation der dschihadistischen Gewalt. Im Jahr 2024 
wurden über 1500 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten in Kirchen und Moscheen.
Dutzende von religiösen Führern wurden entführt oder hingerichtet, und mehr als 30
Kirchengemeinden wurden geschlossen. Sowohl Christen als auch Muslime sind
 weiterhin bedroht.

China Staat
Autoritarismus

China führte neue Gesetze ein, die den Klerus einschränken, ausländische religiöse
 Aktivitäten verbieten und eine patriotische Erziehung in religiösen Einrichtungen
 vorschreiben. Die Verfolgung von Uiguren, Tibetern, Falun Gong, Hauskirchen und der
katholischen Untergrundkirche wurde fortgesetzt, wobei es zu neuen Verhaftungen und
Gefängnisstrafen kam.

Demokratische
Republik Kongo

Nicht staatliche Akteure
Religiöser Extremismus

Mehr als 120 bewaffnete Gruppen operieren in dem Land, darunter die M23 und die
dschihadistischen Allied Democratic Forces (ADF), die ihre Angriffe auf Christen und
 gemäßigte Muslime mit Morden, Entführungen und der Zerstörung von Kirchen
 intensiviert haben. Das Versagen des Staates, angesichts der eskalierenden Gewalt 
für Schutz zu sorgen, hat die Krise verschärft.

Eritrea Staat
Autoritarismus

In Eritrea haben sich die Repressionen gegen religiöse Minderheiten verschärft. 
Hunderte von Muslimen und Christen wurden festgenommen, darunter auch
 Minderjährige. Razzien, Folter und Inhaftierungen ohne Kontakt zur Außenwelt 
hielten an. In UN-Berichten wurden systematische Verstöße und staatliche Eingriffe 
in die Religion angeprangert.

Indien
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und 
ethnisch-religiöser Nationalismus

Religionsbezogene Gewalt und gesetzliche Einschränkungen nahmen stark zu. 
Anti-Konversionsgesetze wurden ausgeweitet, Übergriffe durch aufgebrachte 
Menschenmengen häuften sich, Kirchen sowie Christen sahen sich zunehmenden 
Anfeidungen ausgesetzt. Hindu-nationalistische Rhetorik, insbesondere im Vorfeld 
von Wahlen, schürte Spannungen und begünstigte die Straflosigkeit der Täter.

Iran Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit bleibt stark eingeschränkt. Konvertiten, Bahai, Sunniten und
 regimekritische Geistliche wurden verhaftet, gefoltert oder hingerichtet. Staatliche
Überwachung und Repression nahmen zu,  Verstöße gegen die Religionsfreiheit
 eskalierten massiv.

Jemen
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Das Huthi-Regime setzte seine Version des zaidischen Islam durch. Angehöriger der
Bahai wurden verfolgt, während christliche Konvertiten und ausländische Gläubige
unter Druck gesetzt wurden. Abtrünnigkeit wird weiterhin mit dem Tod bestraft. Das
Wiederaufleben von al-Qaida und anderen dschihadistischen Bedrohungen verschärfte
die Lage zusätzlich.

↓

–

↓

↓

↓

↓

–

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Länder sind gemäß Art und Schweregrad der Verstöße gegen die Religi-
ons- und Glaubensfreiheit klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgt in drei Hauptkategorien:

Verfolgung: Diese Kategorie umfasst Länder, in denen Menschen aufgrund ihres Glaubens wiederholt und in schwer-
wiegender Weise Opfer von Gewalt oder Schikanen werden. Verfolgung kann von Regierungen, bewaffneten Gruppen
oder Einzelpersonen ausgehen und äußert sich in Hassverbrechen, Angriffen, Drohungen oder gezielten Versuchen,
religiöse Gemeinschaften zu vertreiben oder mundtot zu machen. Solche Taten bleiben häufig straflos, und staatliche
Stellen ignorieren sie nicht selten oder unterstützen sie sogar.
Diskriminierung: In diesen Ländern bestehen gesetzliche oder faktische Benachteiligungen bestimmter religiöser
Gruppen, die deren Rechte und Teilhabe einschränken. Diskriminierung kann sich unter anderem in Einschränkungen
religiöser Praxis, ungleichem Zugang zu Bildung, Arbeitsplätzen oder dem Justizsystem sowie in indirekten Hürden
äußern – etwa durch einseitige Vorgaben in öffentlichen oder privaten Institutionen. Sie kann vom Staat oder von
nicht staatlichen Akteuren ausgehen und bleibt häufig ohne Konsequenzen für die Verantwortlichen.
Unter Beobachtung: Diese Kategorie umfasst Länder, bei denen Anzeichen für schwerwiegende Verstöße gegen die
Religionsfreiheit bestehen, deren Bewertung jedoch noch keine eindeutige Zuordnung zu den Kategorien „Verfol-
gung“ oder „Diskriminierung“ erlaubt. Diese Situationen erfordern eine besonders sorgfältige Beobachtung. In den
Karten zur regionalen Analyse sind solche Länder mit einem Lupensymbol gekennzeichnet.

Alle übrigen Länder gelten als „konform“, da keine signifikanten Hinweise auf Verstöße gegen die Religions- und Glau-
bensfreiheit vorliegen und sie im Allgemeinen die internationalen Schutzstandards für dieses Grundrecht einhalten.

Verbesserung seit 2023↑ Verschlechterung seit 2023↓ Keine Veränderung seit 2023−

–

↓
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Verfolgung/Diskriminierung
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Kamerun Nicht staatliche Akteure
Religiöser Extremismus

Im Jahr 2024 kam es in Kamerun zu einem Anstieg der Entführungen durch Boko Haram
und Islamischer Staat Westafrikanische Provinz (ISWAP), zu Gewalt in anglophonen
 Regionen und zu Angriffen auf Geistliche und Gotteshäuser. Die sich verschlechternde
Sicherheitslage untergräbt die Religionsfreiheit erheblich und macht Minderheiten
 angreifbar.

Libyen
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Religionsfreiheit in Libyen hat sich aufgrund der Instabilität und der zunehmenden
Islamisierung verschlechtert. Sufis, Ibaditen und Christen wurden verhaftet,
 verschwanden und wurden bei ihren Gottesdiensten eingeschränkt. Minderheiten
 wurden gezielt verfolgt, die Sittenpolizei reaktiviert und abweichende
 Glaubensrichtungen unterdrückt.

Malediven
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Religionsfreiheit bleibt massiv eingeschränkt. Nicht muslimische
 Religionsausübung ist verboten, Missionierung strafbar, und es bestehen keine
 verfassungsrechtlichen Schutzmechanismen. Arbeitsmigranten und Touristen sind von
Verhaftung oder Ausweisung bedroht. Islamistische Einflüsse und die Unterdrückung
Andersdenkender halten an.

Mali
Nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die zunehmende Gewalt dschihadistischer Gruppen, das Scheitern des
 Friedensabkommens von 2015 und die autoritäre Ausrichtung der Militärregierung
 bedrohten die Religionsfreiheit. Christliche und muslimische Führer warnten vor dem
Extremismus; Christen in Mopti wurden zur Zahlung der Dschizya gezwungen.

Mosambik Nicht staatliche Akteure
Religiöser Extremismus

Islamistische Kämpfer verstärkten ihre Angriffe auf Christen in der Provinz Cabo
 Delgado, zerstörten Kirchen und drohten mit Zwangsbekehrung oder Tod. Die Gewalt
nach den Wahlen, gezielte Tötungen und das wachsende Misstrauen der Öffentlichkeit
destabilisierten das Land weiter und schwächten institutionelle Schutzmechanismen.

Myanmar
Staat
Autoritarismus und 
ethnisch-religiöser Nationalismus

Die tief verwobenen politischen, ethnischen und religiösen Konflikte verschärften sich
im Zuge des Bürgerkriegs. Kirchen wurden zerstört, Geistliche angegriffen und
 Gotteshäuser bombardiert, niedergebrannt oder als Militärposten missbraucht.

Nicaragua Staat
Autoritarismus

Unter dem Ortega-Regime verschärfte sich die Repression gegen Kirchen. Religiöse
Gruppen verloren ihren Rechtsstatus, öffentliche Gottesdienste und Prozessionen
 wurden verboten. Geistliche und Laien wurden verhaftet, ins Exil gezwungen oder
 ausgebürgert. Der Staat schloss kirchliche Einrichtungen und konfiszierte deren
 Eigentum.

Niger
Nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Übergangscharta garantiert zwar den Schutz der Religionsfreiheit, allerdings ist
deren Umsetzung angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage beeinträchtigt.
Dschihadistische Gruppen wie die Sahel-Provinz des IS (ISSP) und al-Qaida-nahe
 Organisationen verübten Anschläge, töteten Hunderte, vertrieben Tausende und griffen
Kirchen, Moscheen und Gläubige an.

Nigeria
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus, religiöser
 Extremismus und organisierte
 Kriminalität

Die Religionsfreiheit wird durch dschihadistische Angriffe, konfessionelle Konflikte und
mangelnden staatlichen Schutz massiv untergraben. Boko Haram und der Islamischer
Staat Westafrikanische Provinz (ISWAP) verübten Anschläge auf Muslime und Christen
und entführten Geistliche. In der Middle-Belt-Region eskalierte die Gewalt, Kirchen
 wurden niedergebrannt und Gläubige getötet.

Nordkorea Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit ist faktisch nicht existent. Nicht genehmigte Glaubensausübung
wird mit Haft, Folter oder Hinrichtung bestraft. Die Repression nahm durch ideologische
Gesetze, Grenzschließungen und Zwangsrückführungen aus China weiter zu.

Pakistan
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Dschihadistische Gewalt nahm zu. Blasphemiegesetze wurden missbraucht und führten
zu Hunderten von Inhaftierungen sowie mehreren Lynchmorden. Zwangsbekehrungen
und Zwangsehen christlicher und hinduistischer Mädchen hielten an. Ahmadis wurden
wegen der Feier des muslimischen Zuckerfests verhaftet. Gesetzesreformen blieben
 angesichts der weitverbreiteten Gewalt weitgehend wirkungslos.

Saudi-Arabien Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit bleibt praktisch inexistent. In bislang ungekanntem Maße wurden
schiitische Bürger verhaftet, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Blasphemiegesetze
wurden angewendet, abweichende Meinungen unterdrückt. Trotz interreligiöser Gesten
und einer öffentlichen koptischen Messe ist nicht muslimische Religionsausübung in
der Öffentlichkeit weiterhin verboten.

Somalia Nicht staatliche Akteure
Religiöser Extremismus

Religionsfreiheit ist in Somalia nach wie vor inexistent. Konvertiten und Mitarbeiter von
Hilfsorganisationen wurden durch die al-Shabaab-Miliz und IS ins Visier genommen, auch
Christen waren mit Angriffen konfrontiert und gezwungen, im Verborgenen zu leben. Das
Tragen des Nikab wurde aus Sicherheitsgründen erneut verboten. Föderale Spannungen und
die Kontrolle durch Dschihadisten verschlechterten die Lage religiöser Minderheiten weiter.

Sudan
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Der Bürgerkrieg führte zu massiven Vertreibungen. Kirchen und Moscheen wurden
 angegriffen, Priester gefoltert, Christen zur Konversion gedrängt. Angesichts der
 Zunahme von Hungersnöten, Gräueltaten und Gesetzlosigkeit konnten die Erfolge
 früherer Reformen nicht aufrechterhalten werden. Religiöse Minderheiten sind nach 
wie vor besonders gefährdet.

Turkmenistan Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit blieb unter dem Berdimuhamedow-Regime stark eingeschränkt.
Nicht registrierte Religionsausübung ist illegal, eine Registrierung wird häufig
 verweigert. Muslime und Christen wurden überwacht, mit Razzien überzogen und
 bedroht. Konvertiten litten unter familiärer Gewalt, während Minderheiten unter Druck
gesetzt wurden, den Islam anzunehmen.
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TrendName des Landes
Hauptverantwortliche 
und Hauptfaktoren für 

Verfolgung/Diskriminierung
Zusammenfassung

Algerien Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit bleibt eingeschränkt. Dutzende von protestantischen Kirchen
 blieben geschlossen, Gerichte verurteilten Konvertiten und Gottesdienstbesucher wegen
unerlaubter Aktivitäten. Blasphemiegesetze kamen zur Anwendung, Kritiker des Islam
wurden verfolgt.

Aserbaidschan Staat
Autoritarismus

Schwere Eingriffe in die Religionsfreiheit, insbesondere gegen schiitische Muslime,
 Zeugen Jehovas und armenische Christen. Überwachung, Razzien, Verhaftungen und die
Vertreibung von 120 000 Armeniern aus Bergkarabach, begleitet von der Schändung oder
Zerstörung religiöser Stätten.

Ägypten
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Auch wenn Fortschritte in Form einer Legalisierung von Kirchen und des Entwurfs eines
neuen Personenstandsgesetzes erzielt wurden, bleibt Ägypten von konfessioneller
 Gewalt, Verfolgung wegen Blasphemievorwürfen und einer Diskriminierung nicht
 anerkannter Gruppen geprägt. Auch im vergangenen Berichtszeitraum wurden wieder
Entführungen und Zwangskonvertierungen von christlichen Mädchen gemeldet.

Äthiopien Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit in Äthiopien bleibt fragil. Spaltungen innerhalb der Orthodoxen
 Kirche, Hidschab-Verbote und ethnische Spannungen prägen das Bild. Trotz des
 Friedensabkommens mit Tigray untergraben tief verwurzelte Rivalitäten und die
 anhaltende Bedrohung durch Extremismus die Aussicht auf ein dauerhaftes religiöses
Zusammenleben.

Bahrain Staat
Autoritarismus

Trotz verbesserter Beziehungen zur Katholischen Kirche werden schiitische Bürger
 diskriminiert und religiöse Rituale eingeschränkt. Kritiker des Islam und Konvertiten
müssen mit ernsten rechtlichen und sozialen Konsequenzen rechnen. Ein neues Gesetz
regelt den Bau von Gebetsstätten, doch die Genehmigungen für einige Kirchen stehen
noch aus.

Brunei
 Darussalam

Staat
Autoritarismus

Die geltende Scharia schränkt die Religionsfreiheit weiterhin ein und prägt das
 öffentliche Leben. Für Nicht-Muslime galten Verbote für Bekehrung, Religionsunterricht
und Versammlungen. Nicht registrierte Gruppen sind illegal. Religionskritik ist strafbar.
Der Staat übt eine strenge und zentralisierte Kontrolle aus.

Dschibuti Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit in Dschibuti wurde durch die Dominanz des sunnitischen Islams
und die staatliche Kontrolle eingeschränkt. Nicht-Muslime sahen sich mit
 Einschränkungen bei der Religionsausübung, beruflicher Diskriminierung und
 administrativen Hürden konfrontiert. Religionsübertritte vom Islam werden mit 
Ächtung oder Gewalt quittiert.

Haiti Nicht staatliche Akteure
Organisierte Kriminalität

Die Religionsfreiheit in Haiti wird durch weitverbreitete Gewalt, den Zusammenbruch
staatlicher Strukturen und anhaltende Straflosigkeit schwer beeinträchtigt. Bewaffnete
Banden entführen regelmäßig religiöse Führer, plündern Kirchen und töten Zivilisten.
Zwar bestehen Ansätze eines interreligiösen Dialogs fort, doch die allgegenwärtige
 Unsicherheit erschwert eine freie Religionsausübung erheblich.

Irak
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Religionsfreiheit in Irak ist nach wie vor stark gefährdet. Christen sahen sich mit
politischer Marginalisierung und Auswanderungsdruck konfrontiert, während Jesiden
unter anhaltender Vertreibung litten. Von Iran unterstützte Milizen und ein
 Wiedererstarken des IS bedrohten Minderheiten zusätzlich. Von einer wirklichen
 Gleichstellung aller Bürger kann nach wie vor keine Rede sein.

Israel
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Ethno-religiöser Nationalismus
Religiöser Extremismus

Die Religionsfreiheit in Israel verschlechterte sich. Kirchen und Moscheen wurden
 angegriffen, Christen schikaniert, und die Beschränkungen für arabische 
Muslime – insbesondere in Jerusalem – verschärft. Trotz offizieller Verurteilungen
kamen viele Täter straflos davon. Der Angriff der Hamas im Oktober 2023 hat die
 Polarisierung und die Spannungen im Land verschärft.

Jordanien
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Religionsfreiheit ist in Jordanien zwar eingeschränkt, aber immerhin stabil.
 Christen profitierten von staatlicher Unterstützung, während nicht anerkannte Gruppen
mit rechtlichen Hürden konfrontiert waren. Es kam zu Angriffen auf Kirchen, und der
gesellschaftliche Druck gegen Apostasie hielt an, insbesondere angesichts des
 wachsenden islamistischen Einflusses.

Kasachstan Staat
Autoritarismus

Im Berichtszeitraum wurden einige positive Schritte unternommen, darunter die offizielle Anerkennung der
Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Dies führte zu einer leichten, aber spürbaren Verbesserung
des allgemeinen Umfelds für Religionsfreiheit. Zugleich blieben erhebliche Beschränkungen bestehen, darun-
ter strikte Registrierungspflichten, Geldstrafen für nicht genehmigte Gottesdienste oder religiöse Äußerungen
im Internet sowie geplante Gesetzesänderungen, die die staatliche Kontrolle weiter verschärfen könnten.

Katar Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit in Katar beschränkt sich nach wie vor auf die staatlich
 kontrollierte Religionsausübung der abrahamitischen Religionen. Während öffentliche
jüdische und katholische Feiern stattfinden konnten, blieb die Gemeinschaft der 
Bahai mit Abschiebungen und Berufsverboten konfrontiert. Missionierung durch 
Nicht-Muslime und Apostasie sind nach islamischem Recht weiterhin strafbar.

Kirgisistan Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit verschlechterte sich. Behörden gingen verstärkt gegen nicht
 registrierte Gruppen vor und führten Razzien in Kirchen und Moscheen durch. Zudem
wurde ein neues Religionsgesetz mit strengeren Registrierungspflichten erlassen.
 Minderheiten waren Geldstrafen, Verhaftungen und wachsendem Druck ausgesetzt.

Komoren Staat
Autoritarismus

Zwischen 2024 und 2025 gaben die Wiederwahl von Präsident Assoumani und die
 umstrittene Verhaftung eines Imams Anlass zu Besorgnis hinsichtlich der
 Religionsausübung. Eine Polizeirazzia in einer madagassischen Kirche wurde von
 offizieller Seite missbilligt. Christen bleiben inmitten allgemeiner Spannungen über
Identität und Rechte marginalisiert.
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Kuba Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit in Kuba hat sich unter der strengen Kontrolle der Kommunistischen
Partei weiter verschlechtert. Geistliche und Gläubige sahen sich mit zunehmender
 Einschüchterung, Verhaftungen, Überwachung und Verboten von Gottesdiensten
 konfrontiert. Nicht registrierte Gruppen wurden unterdrückt. Kirchen wurden von
 Unbekannten verwüstet und geplündert, was die Angst und Isolation noch verstärkte.

Kuwait
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Religionsfreiheit blieb auf registrierte Gruppen beschränkt. Schiiten waren
 Einschränkungen bei der Religionsausübung ausgesetzt, während Blasphemiegesetze
und Diskriminierung fortbestanden. Registrierte Christen können ihre Religion zwar 
frei ausüben, sind aber rechtlich noch nicht vollständig anerkannt und daher mit
 administrativen Hindernissen konfrontiert.

Laos Staat
Autoritarismus

Trotz gesetzlicher Schutzbestimmungen bleibt die Religionsfreiheit in Laos stark
 eingeschränkt. Dutzende Kirchen wurden angegriffen, Christen verhaftet und ganze
 Gemeinden vertrieben. Lokale Behörden stellten sich häufig auf die Seite feindseliger
Dorfbewohner. Mit dem Dekret Nr. 315 übt der Staat umfassende Kontrolle aus,
 besonders über protestantische Gemeinschaften.

Malaysia Staat
Autoritarismus

Trotz verfassungsmäßiger Garantien bleibt die Religionsfreiheit eingeschränkt. In den
meisten Bundesstaaten ist Apostasie verboten, Missionierung durch Nicht-Muslime 
wird kriminalisiert, Schiiten sind Diskriminierung ausgesetzt. Christen und indigene
Gruppen sehen sich mit rechtlichen Hürden und administrativer Voreingenommenheit
konfrontiert.

Marokko Staat
Autoritarismus

Marokko garantiert die Glaubensfreiheit, doch bleibt der Islam Staatsreligion. Ein
 Übertritt vom Islam ist zwar nicht illegal, führt aber zu sozialer Ächtung. Nicht
 muslimische Gottesdienste sind zwar geduldet, allerdings stoßen Christen und Bahai auf
rechtliche Beschränkungen. Im offiziellen Diskurs wird ein moderates Islamverständnis
gefördert, ohne dass dies substanzielle Rechtsreformen nach sich zöge.

Mauretanien Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit in Mauretanien ist nahezu inexistent. Apostasie wird mit dem Tod
bestraft, Blasphemie hart verfolgt. Nicht muslimische Gottesdienste sind auf Ausländer
beschränkt. Die kleine Katholische Gemeinschaft steht vor rechtlichen Hürden und hat
keine einheimische Leitung.

Mexiko
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und organisierte
 Kriminalität

Die Religionsfreiheit ist in Mexiko verfassungsrechtlich geschützt, doch Geistliche und
Gläubige sind massiven Bedrohungen durch das organisierte Verbrechen ausgesetzt.
 Gewalt, Erpressung und die Schändung von Kirchen sind weit verbreitet und bleiben
weitgehend straffrei. Zusätzliche Spannungen ergeben sich aus Debatten um die
 Trennung von Staat und Kirche.

Nepal Staatliche/nicht staatliche  Akteure
Ethno-religiöser Nationalismus

Nepal garantiert zwar Religionsfreiheit, stellt aber Religionsübertritte und Proselytismus
unter Strafe. Christen, insbesondere Dalits, sind Angriffen, Verhaftungen und
 Kirchenschließungen ausgesetzt. Die Gesetzeslage begünstigt hinduistische 
Traditionen und macht Minderheiten verwundbar gegenüber Diskriminierung, 
Gewalt und strafrechtlicher Verfolgung wegen Evangelisierung.

Oman
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Religionsfreiheit bleibt auf staatlich genehmigte Gottesdienste beschränkt.
 Missionierung ist verboten, Blasphemiegesetze sehen schwere Strafen vor.  Nicht-
Muslime dürfen nur an ausgewiesenen Orten beten. Ein mit dem IS in Verbindung
 stehender Anschlag auf eine schiitische Moschee hat die wachsenden konfessionellen
Spannungen deutlich gemacht.

Palästinensi-
sche Gebiete

Staatliche/nicht staatliche Akteure
Ethno-religiöser Nationalismus 
und religiöser Extremismus

Trotz verfassungsmäßiger Garantien ist die Religionsfreiheit in Palästina schwer
 eingeschränkt – durch Krieg wie auch durch israelische Restriktionen. Christen in Gaza
erlitten schwere Verluste; christliche und muslimische Gläubige leiden unter der
 unsicheren Lage, dem blockierten Zugang nach Jerusalem und der Zerstörung ihrer
 Gebetsstätten.

Russland Staat
Autoritarismus

In Russland hat sich die Religionsfreiheit aufgrund kriegsbedingter Repressionen
 verschlechtert. Weitreichende Gesetze zu Extremismus, ausländischen Agenten und
 missionarischer Tätigkeit zielen auf Minderheiten und abweichende Meinungen ab.

Sri Lanka
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und 
ethnisch-religiöser Nationalismus

Die Religionsfreiheit in Sri Lanka bleibt gefährdet. Die buddhistische Mehrheit genießt
eine privilegierte Stellung, während Christen, Muslime und Hindus Schikanen,
 Beschränkungen und Hassrede ausgesetzt sind. Das ICCPR-Gesetz wird missbraucht, 
um Verhaftungen zu ermöglichen, zugleich wird buddhistisch-nationalistische Rhetorik
nicht eingedämmt.

Syrien
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Religionsfreiheit blieb in Syrien stark eingeschränkt, es herrscht weiterhin ein
hohes Maß an Unsicherheit und konfessioneller Gewalt. Angriffe auf jesidische,
 schiitische und christliche Stätten, Vandalismus an Kirchen und Weihnachtssymbolen
durch islamistische Gruppen sowie fortbestehende rechtliche Diskriminierung prägen
das Bild. Trotz einer aktuell integrativen Rhetorik bleibt die Perspektive ungewiss.

Tadschikistan Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit unterliegt strikter staatlicher Kontrolle. Alle
 Glaubensgemeinschaften müssen sich registrieren, Missionierung ist 
eingeschränkt und islamische Praktiken unterliegen Verboten. Christen und 
andere Minderheiten sind von Überwachung und Repression betroffen. 
Anti-Extremismus-Gesetze begünstigen Missbrauch.

Thailand
Staatliche/nicht staatliche Akteure
Autoritarismus und religiöser
 Extremismus

Die Religionsfreiheit wird im Allgemeinen respektiert, doch genießt der Buddhismus
 privilegierten Status. Der Konflikt im Süden wirkt sich auf die Rechte der Muslime aus.
Flüchtlinge vor religiöser Verfolgung werden inhaftiert und riskieren Abschiebung.
 Minderheitsreligionen und nicht registrierte Gruppen sehen sich Vernachlässigung und
indirektem Druck ausgesetzt.
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TrendName des Landes
Hauptverantwortliche 
und Hauptfaktoren für 

Verfolgung/Diskriminierung
Zusammenfassung

Tschad Nicht staatliche Akteure
Religiöser Extremismus

Der dschihadistischen Gewalt durch die Gruppen Boko Haram und Islamischer Staat
Westafrikanische Provinz (ISWAP) fielen in Tschad 2024 Dutzende Soldaten zum Opfer. 
In der Zeit nach den Wahlen kam es zu politischen Unruhen, und christliche Führer
 berichteten von Verhaftungen, Ausgrenzung und zunehmenden interreligiösen
 Spannungen inmitten einer sich verschärfenden Sicherheitslage.

Tunesien Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit bleibt trotz verfassungsrechtlicher Garantien eingeschränkt. Nicht
muslimische Gemeinschaften sind administrativen Hürden ausgesetzt, während die
 soziale Feindseligkeit zunimmt – insbesondere gegenüber christlichen Migranten und
Juden. Die Rhetorik und die Sicherheitsmaßnahmen der Regierung geben Anlass zu
wachsender Sorge.

Türkei Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit in der Türkei ist weiter auf dem Rückzug. Minderheiten sind mit
rechtlichen Hindernissen, Hassrede und staatlichen Eingriffen konfrontiert.
 Protestantische Pastoren wurden ausgewiesen, Kirchen geschlossen, christliche 
Feiern untersagt. Terroranschläge verschärften die Lage.

Ukraine Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit in der Ukraine hat sich im Zuge des Krieges und restriktiver 
Gesetze deutlich verschlechtert. Ein Gesetz aus dem Jahr 2024 richtet sich gegen
 Gruppen mit Verbindungen zur Russisch-Orthodoxen Kirche.

Usbekistan Staat
Autoritarismus

Das religiöse Leben unterliegt in Usbekistan einer strengen Kontrolle. Gerade Muslime
werden durch Anti-Extremismusgesetze ins Visier genommen. Schon kleine religiöse
Handlungen führten zu Festnahmen, Folter oder Haft. Dutzende Gotteshäuser wurden
 geschlossen oder abgerissen. Aufgrund von Zensur und Repression hat sich die Lage 
der Religionsfreiheit weiter verschlechtert.

Venezuela Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit in Venezuela ist durch staatliche Kontrolle, politische
 Instrumentalisierung des Glaubens und vage Gesetze beeinträchtigt, die Zensur 
und Repression ermöglichen. Antisemitische Rhetorik hat zugenommen, und die
 Autonomie der Kirchen ist in Gefahr.

Vereinigte
 Arabische
 Emirate

Staat
Autoritarismus

Die Religionsfreiheit bleibt durch Gesetze gegen Missionierung und Blasphemie
 eingeschränkt, auch wenn der interreligiöse Dialog ausgebaut wurde. Mit dem
 „Abrahamic Family House“ und dem ersten Hindu-Tempel in Abu Dhabi gab es
 Fortschritte. Gleichzeitig bestehen enge staatliche Kontrollen, und ein antisemitischer
Angriff trübte das Bild.

Vietnam Staat
Autoritarismus

In Vietnam bleibt die Religionsfreiheit eingeschränkt. Nicht registrierte Kirchen sowie
Minderheiten wie Montagnards und Khmer-Krom waren von Verhaftungen, Schikanen
und Zerstörung ihrer Gotteshäuser betroffen. Neue Verordnungen verschärften die
 Kontrolle über Religion und digitale Kommunikation. Minderheiten bleiben weitgehend
ungeschützt.

–

↓

↓

↓

↓

↓
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Länder unter Beobachtung

Anmerkungen:
Berichtszeitraum ist die Zeit von Januar 2023 bis einschließlich Dezember 2024. Die einzelnen Länderberichte
können unter: www.religionsfreiheit-weltweit.de eingesehen werden. Bei der Bewertung des Ausmaßes der
Unterdrückung religiöser Gruppen berücksichtigten das Redaktionsteam und die Regionalredakteure die im
Abschnitt Methodik und Definitionen beschriebenen Faktoren. ACN weist darauf hin, dass die qualitative Natur
der Kategorisierung in einer solchen Analyse notwendigerweise ein subjektives Element beinhaltet.

Ost- und Westafrika

Angola

Burundi

Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)

Gabun

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Kenia

Mauritius

Ruanda

Südsudan

Togo

Lateinamerika und Karibik

Bolivien

Chile

Kolumbien

El Salvador

Honduras

Festland- und Maritimes Asien

Bhutan

Kambodscha

Indonesien

Philippinen

Naher Osten und Nordafrika        

Libanon

OSZE-Länder                                         

Belarus

↓

–
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Libyen

Kuba

Nicaragua

Marokko

Algerien

Tunesien

Palästine

Demok
R

Niger

Tschad

Nigeria

Kamerun

Mali

Mauretanien

Burkina Faso

Haiti

  

Venezuela

Mexiko
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LATEINAMERIKA
UND KARIBIK

SUBSAHARA-
AFRIKA

–
↓
↑

Verfolgung, Hasskriminalität und religiös motivierte Gewalt

Diskriminierung, Hasskriminalität und religiös motivierte Gewalt

Verbesserung seit 2023

Verschlechterung seit 2023

Keine Veränderung seit 2023

Länder mit schwerwiegenden 
Verletzungen der Religionsfreiheit 
Die Karte zeigt diejenigen Länder, in denen gemäß der Analyse 
des Berichts Religionsfreiheit weltweit ein erhebliches Maß 
an Diskriminierung oder Verfolgung festgestellt wurde. 



Malediven

Indien

Bangladesch

Vietnam

Myanmar

Nordkorea

Malaysia

Thailand

Nepal

Laos

Iran

Saudi-Arabien

Ägypten

Türkei

Oman

China

Katar

Bahrain

Kuwait

Irak

Syrien

Jordanien

nsische Gebiete

Jemen

Vereinigte
Arabische Emirate

Komoren

Mosambik

Somalia

Äthiopien

Dschibuti

Eritrea

Sudan

kratische
Republik

Kongo

Sri Lanka

Kasachstan

Aserbaidschan

Turkmenistan

Usbekistan

Pakistan

Afghanistan

Kirgisistan

Tadschikistan

Israel

Russland

Ukraine

Brunei Darussalam
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NAHER OSTEN
UND NORDAFRIKA

MARITIMES
ASIEN

FESTLAND-
ASIEN



Verbreitung von Hass gegen
religiöse Minderheiten
durch soziale Medien

Entführungen oder
Zwangshaft aus 
religiösen Gründen
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RELIGIONSFREIHEIT WIRD VERLETZT
Religionsfreiheit in 196 Ländern der Welt
In 62 Ländern kommt es zu Verletzungen 

der Religionsfreiheit

64,7 % der Weltbevölkerung
– also fast 5,4 Milliarden Menschen –

leben in Ländern mit ernsten oder sehr  
ernsten Verletzungen der Religionsfreiheit 

In 24 Ländern kommt
es zu Verfolgung

In 38 Ländern kommt
es zu Diskriminierung

AUTORITARISMUS
IST DIE GRÖSSTE BEDROHUNG 
FÜR DIE RELIGIONSFREIHEIT

52 Länder

Autoritarismus 

25 Länder

Religiöser Extremismus

6 Länder

Ethno-religiöser Nationalismus

3 Länder

Organisierte Kriminalität

In 31
Ländern ist
die Religions-
freiheit
 gesetzlich
nicht
 verankert.

In 50
Ländern sind
die Gesetze
auf dem
 Papier für
alle gleich,
aber in der
Praxis nicht.

In 34
Ländern ist
es nicht
 erlaubt, die
Religion zu
wechseln.

In 53
Ländern führt
gesellschaft-
licher Druck
trotz formal
neutraler
 Gesetzgebung
zu Diskrimi-
nierung oder
Verfolgung.

44
Länder

religiös motivierte Morde

29
Länder

21
Länder

Autoritarismus 

Religiöser Extremismus

Ethno-religiöser Nationalismus

Organisierte Kriminalität

GARANTIEN FÜR 
DIE RELIGIONSFREIHEIT

SEIT 2023
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In 13 Ländern
können die Strafen lebenslange Haft 

oder die Todesstrafe umfassen

In 30 Ländern
werden kürzere Haftstrafen 
(bis zu 5 Jahren) verhängt

18 in Asien und Ozeanien

13 in Subsahara-Afrika 

10 im Nahen Osten und Nordafrika

9 in Europa

6 in Lateinamerika und der Karibik

In 56 Ländern waren Repräsentanten von Religionen
das Ziel religiös motivierter Angriffe

20 in Asien und Ozeanien

12 in Subsahara-Afrika 

11 im Nahen Osten und Nordafrika

9 in Europa

5 in Lateinamerika und der Karibik

In 57 Ländern wurden Übergriffe auf 
Gebetsstätten gemeldet

In 46 Ländern wird
Blasphemie in irgend-

einer Form bestraft

In 46 Ländern werden 
die Aussichten auf 

Religionsfreiheit als 
negativ oder sogar 

alarmierend
eingeschätzt
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